
418 der Beilagen zu den steriographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 02 01 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, mit 
dem die Notariatsordnung geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Änderung der Notariatsordnung 

Die NOtariatsordnung vom 25. Juli 1871, 
RGBl. Nr. 75, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBl. Nr. 91/1976, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Abs . .2 des § 1 hat zu lauten: 

"Den Notaren obliegt auch die Durchführung 
von Amtshandlungen als Beauftragte des Gerich
tes nach besonderen gesetzlichen Vorschriften." 

2. Im Abs. 1 des § 6 haben ,die· Buchstaben d 
und e zu lauten: 

"d) eine siebenjährige praktische Verwendung 
in der gesetzlichen Art nachweist; 

e) das 64. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. " 

3. Die Abs. 2 bis 5 des § 6 ha'ben zu lauten: 

"Von der Dauer der praktisch,en Verwendung 
im Sinn des Abs. 1 Buchstabe d sind mindestens 
drei Jahre als Notariatskandidat nach Ablegung 
einer der im Abs. 1 Buchstahe c gen'annten Prü
fungen zu verbringen. Die übrige Zeit kann als 
Notariatskandidat, Rechtspraktikant, Richter
amtsanwärter, Richter, Staatsanwalt, Rechtsan
waltsanwärter, Rechtsanwalt oder als rechtskun
diger Beamter beim Bundesministerium für 
Justiz oder bei der Finanzprokuratur verbracht 
werden. ' 

Auf die Dauer der praktischen Verwendung, 
.die nicht zwingend als Notariatskandidat zu 
verbringen ist, sind anzurechnen 

1. Zeiten einer den im Abs. 2 genannten 
rechtsheruflichen Tätigkeiten gleichartigen prak-

tischen Verwendung im Ausland sowie einer 
rechtsberuflichen Verwendung im Inland oder im 
Ausland an einer Hochschule oder bei einem 

,Beeideten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
wenn diese Verwendungen für die Ausübung des 
Notariatsberufs dienlich gewesen sind, bis zu 
einem Höchstausmaß von insgesamt einem Jahr; 

2. Zeiten eines auf Grund einer gesetzlichen 
Pflicht geleisteten österreichischen Wehrdienstes 
oder Zivildienstes zur Gänze und eines freiwillig 
geleisteten Wehrdienstes bis zu einem Höchst
ausmaß von insgesamt neun Monaten. 

über ,die Anrechnung von Zeiten nach Abs. 3 
hat die Notariatskammer auf Antrag des An
reChnungswerbers zu entscheiden. Dieser Antrag 
ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens 
sechs Monate nach der ersten auf die betreffende 
Anrechnungszeit folgenden Eintragung oder 
Wiedereintragung in das Verzeichnis der Nota
riatskandidaten zu stellen. ' 

Erfüllt ein geeigneter Bewerber um die zu 
besetzende Stelle alle gesetzlichen Voraussetzun
gen mit Ausnahme der Dauer der praktisdlen 
Verwendung, so genügt zur Erlangung dieser 
Stelle eine praktische Verwen,dung in der Dauer 
von vier Jahren, wenn sonst kein geeigneter, 
allen 'gesetzlichen Voraussetzungen ents,prechen
der Bewerber vorhanden ist. Von diesen vier 
Jahren müssen ohne Rücksicht auf den Zeit
punkt der Ablegung einer der im Abs. 1 Buch
stabe <: genannten Prüfungen mindestens zwei 
Jahre als Notariatskandidat verbracht worden' 
sein. Die übrige Zeit kann auch in ein,er anderen 
der im Abs. 2 angeführten Verwendungen ver
bracht worden sein. Nach Abs. 3 angerechnete 
Zeiten sind hielbei nicht IZU berücksichtigen." 

4. Der Abs. 2 des § 8 wird aufgehoben. 

5. An die Stelle der Abs. 2 und 3 des § 10 
treten folgende Bestimmungen: 

"Jede zu besetzende Notarstelle ist von der 
Notariatskammer auszuschreiben; die Ausschrei
bung ist im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung' be
kanntzumachen. Hiebei ist eine Bewerbungsfrist 
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mit ,einem Kalendertag als Endzeitpunkt zu be
stimmen. Zwischen der Bekanntmachung im 
,Amtsblatt zur Wien er Zeitung' und dem Ende 
der Bewerbungsfrist hat ein Zeitraum von min
destens 14 Tagen zu liegen. 

Der Bundesminister für Justiz kann auf An
trag der Notariatskammer einen Tausch von 
Notarstellen ohne vorherige Ausschreibung 
durch entsprechende Ernennungen bewilligen. 
Der Antrag ist unzulässig, wenn einer der be
teiligten Notare das 64. Lebensjahr bereits voll
endet hat oder die Amtszeit ,eines der beiden in 
der letzten Notarstelle noch nicht sechs Jahre 
beträgt. 

Die Bewerbung eines Notars um eine andere 
NotarsteIle ist unzulässig, wenn im Zeitpunkt 
des Endes der Bewel1bungsfrist oder, wenn die 
zu besetzende Amtsstelle erst zu einem späteren 
Zeitpunkt frei oder neu errichtet wird, zu die
sem Zeitpunkt der iBewerber das 64. Lebensjahr 
bereits vollendet hat oder seine Amtszeit in der 
letzten NotarsteIle noch nicht sechs Jahre be
trägt." 

6. Der § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. Die Bewerbungsgesuche sind, mit den 
zum Nachweis der Erfüllung der Erfordernisse 
nach § 6 beizubringenden Belegen versehen, an 
die Notariatskammer zu richten; Notare oder 
Notariatskandidateneines anderen Sprengels ha
ben die Bewerbungsgesuchedurch ihre Notariats
kammer vorzulegen. 

Die Notariatskammer hat einen Besetzungs
vorschlag zu machen und ihn dem Präsidenten 
des Gerichtshofs erster Instanz, in dessen Spren
gel die zu besetzende Stelle gelegen ist, zuzulei
ten. Der Präsident des Gerichtshofs erster Instanz 
hat den Vorschlag mit einem vom Personalsenat 
des Gerichtshofs erster Instanz zu beschließenden 
Besetzungsvorschlag dem Präsidenten des Ober
landesgerichts vorzulegen, der beide Vorschläge 
mit einem vom Personalsenat ,des Oberlandes
gerichts zu beschließenden Besetzungsvorschlag 
dem Bundesminister für Justiz vorzulegen hat. 
Die Besetzungsvorschläge haben, soweit geeignete 
Bewerber vorhande,n sind, drei Bewerber in einer 
bestimmten Reihung zu enthalten; die übrigen 
Bewerber sind gesondert anzuführen. 

Bei der Prüfung der Eignung eines Bewerbers 
für die Aufnahme in die Besetzungsvorschläge 
und bei seiner Reihung ist auf die Dauer seiner 
praktischen Verwendung im Sinn des § 6 Abs. 1 
Buchstabe d, besonders als Notariatskandidat, 
oder auf seine allfällige Amtszeit als Notar, die 
bewiesenen Fähigkeiten und Kenntnisse, die Ver
trauenswürdigkeit, den Erfolg seiner bisherigen 
Verwendung, das Maß seiner Eignung für die 
Führung der zu besetzenden Amtsstelle, die be
sonderen Verdienste sowie sein, Verhalten zu 

achten; daneben sind, besonders bei der Reihung 
gleichwertiger Bewerber, auch deren persönliche 
Verhältnisse zu berücksichtigen. 

Die Besetzungsvorschläge sind zu begründen. 
Bewerbungsgesuche, die bei der Notariatskam

mer nach deren Beschlußfassung über den Be-
8etzungsvorschlag einlangen, sind zurückzuwei
sen. 

Die Notariatskammer hat ihrem Besetzungs
vorschlag alle rechtzeitig eingelangten Gesuche 
samt den von den Bewerbern beigebrachten Be
legen beizuschließen. Ferner hat sie beizuschlie
ßen 

1. den Nachweis der Bekanntmachung der Aus
schreibung (§ 10 Abs. 2); 

2. eine von ihr einzuholende Auskunft des 
Strafregisteramts über' die vorgeschlagenen Be
werber; 

3. hinsichtlich der Bewerber aus dem Stand der 
Notare und Notariatskandidateneine Bestätigung 
ihrer Notariatskammer über die Dauer der bis 
zum Ende der Bewerbungsfrist berechneten prak
tischen Verwendung, wobei ,die tatsächlich zu
rückgelegten und die angerechneten Zeiten im 
Sinn des § 6 Abs. 2 und 3 nach den einzelnen 
Verwendungen aufzugliedern sind; 

4. hinsichtlich der zu Z. 3 genannten Bewerber 
eine Beurteilung ihrer Notariatskammer, hin
sichtlich anderer Bewerber gegebenenfalls eme 
Dienstbeurteilung ihrer Behörde oder ,ein son
stiges Dienstzeugnis; 

5. eine übersichtstabelle über alle Bewerber." 

7. Der Buchstabe b des § 14 hat zu lauten: 

"b) die erforderliche Anzahl von Siegelabdrük
ken und von Ausfertigungen der Unter
schriftdes Notars und" 

8. Der § 21 hat zu lauten: 

,,§ 21. Will sich ein Notar auf die Dauer von 
länger als acht aufeinanderfolgenden Tagen zur 
Vornahme von Amtshandlungen von seinem 
Amtssitz entfernen, so hat er um die Bewilligung 
der Notariatskammer anzusuchen. Die Bewilli
gung ist ihm zu erteilen, wenn nicht wichtige 
Gründe die Anwesenheit des Notars an seinem 
Amtssitz erfordern. , 

Will ein Notar durch mehr als dr,ei aufein
anderfolgende Tage sein Amt nicht ausüben, so 
hat er dies, unter Angabe des Grundes, und die 
Wiederaufnahme seiner Amtstätigkeit der No
taritskammer anzuzeigen; Sonntage und gesetz
liche Feiertage bleiben außer 'Betracht. Wird er 
während dieser Zeit der Nichtausübung nicht 
durch einen Substituten vertreten, so hat er 
überdies um die Bewilligung der Nichtausübung 
anzusuchen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
nicht wichtige Gründe die Ausübung des Amtes 
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durch den Notar erfordern; sie kann von der 
Bestellung eines Substituten abhängig gemacht 
werden. 

Würde die Dauer der nach Abs. 2 anzeige
pflichtigen Nitchausübung des Amtes innerhalb 
eines Kalenderjahrs insgesamt 60 Tage überstei
gen, so hat der Notar bei der Notariatskammer 
um eine gesonderte 'Bewilligung anzusuchen. 
Über das Ansuchen hat die Notariatskammer, 
soll die Dauer insgesamt 90 Tage innerhalb eines 
Kalenderjahrs übersteigen, der Bundesminister 
für Justiz zu entscheiden. Die Bewilligung darf 
nur aus wichtigen Gründen erteilt werden. Ein 
wichtiger Grund ist besonders insoweit gegeben, 
als von der bisherigen Dauer der Nichtausübung 
des Amtes nicht 60 Tage zu Erholungszwecken 
bestimmt gewesen sind. . 

Der Präsident der Notariatskammer hat einen 
Notar, der diesen Bestimmungen zuwiderhandelt, 
im Fall des Abs. 1 zur Rückkehr an den Amts
sitz, in den Fällen des Abs. 2 zweiter Satz und 
des Abs. 3 zur Aufnahme der Amtstätigkeit auf-
zufordern. . 

Die im Abs. 2 erster Satz vorgesehene An
zeigepflicht gilt sinngemäß für die Fälle, in denen 
der Notar wegen Krankheit, Unfalls oder aus 
anderen Gründen sein Amt nicht ausüben kann." 

9. Der § 31 hat zu lauten: 

,,§ 31. Der Notar hat seine Berufstätigkeit in 
der an seinem Amtssitz eröffneten Kanzlei (§ 18 
Abs. 1) auszuüben.· Außerhalb dieser Kanzlei darf 
er eine Berufstätigkeit ausüben, wenn es das 
Geschäft erfordert oder, in Fällen der Notwen
digkeit, besonderen Dringlichkeit oder eines be
sonderen Vertrauensverhältnisses, von der Partei 
verlangt wird. 

Die Notariatskammer kann den Notar unter 
Berücksichtigung des Bedarfes der Bevölkerung 
verpflichten, außerhalb des Ortes seines Amts
sitzes regelmäßig Amtstage abzuhalten." 

10. Der Abs. 2 des § 37 hat zu lauten: 

"Der Notar hat auch die bei ihm Beschäftigten 
zur Geheimhaltung dieser Angelegenheiten zu 
verpflichten und die Einhaltung dieser Pflicht 
nach seinen Möglichkeiten zu beobachten." 

11. Der Abs. 3 des § 44 hat zu lauten: 

"Wird auf eine andere Urkunde Bezug genom
men, so können deren Datum, etwaige Geschäfts
zahl· oder sonstige darin vorkommende Zahlen 
mit Ziffern geschrieben werden." 

12. Der Abs. 2 des § 47 hat zu lauten: 

"Der Notar hat die Urkunde am Schluß zu 
unterzeichnen. Seiner Unterschrift sind ein Hin
weis auf seine Eigenschaft als öffentlich·er Notar 
beizufügen und sein Amtssiegel beizudrücken." 

13. Der § 55 hat zu lauten: 

"Sofern der Notar die Partei nicht persönlich 
und dem Namen nach selbst kennt, ist ihm ihre 
Identität zu bestätigen . 

1. durch einen amtlichen, mit eigenhändiger 
Unterschrift versehenen Lichtbildausweis, 

2. durch zwei ihm persönlich und dem Namen 
nach bekannte oder dunh amtliche, mit eigen
händigen Unterschriften versehene Lichtbildaus
weise ausgewiesene Zeugen, 

3. durch einen solcherart bekannten oder aus
gewiesenen Zeugen und eine von der Partei vor
gewiesene andere Urkunde als einen amtlichen 
Lichtbildausweis, deren Besitz für die Annahme 
der Iden!ität des Vorweisenden mit demjenigen, 
für den die Urkunde bestimmt ist, spricht; sofern 
sich gegen diese Annahme keine Bedenken er
geben, oder 

4. durch einen zugezogenen zweiten Notar. 

Als Identitätszeugen sind Personen ausgeschlos-
sen, die 

1. noch nicht 18 Jahre alt, 
2. a:m Akt beteiligt oder darin begünstigt oder 
3. ihrer Körper- oder Geistesbeschaffenheit 

nich unvermögend sind, ein Zeugnis abzulegen." 

14. Der Abs. 1 des § 57 hat zu lauten: 

"Die Aktszeugen müssen mindestens 18 Jahre 
alt und dem Notar persönlich bekannt sein, oder 
es muß ihre Identität auf die im § 55 Abs. 1 
beschriebene Art bestätigt werden." 

15. Der Abs. 1 des § 59 hat zu lauten: 

"Bei der Aufnahme eines Notariatsakts mit 
einem Blinden müssen die Aktszeugen bei der 
Vorlesung des Aktes seinem ganzen Inhalt na<;h 
sowie bei der Einwilligung und Unterzeichnung 
durch die Parteien anwesend sein." 

16. Der Abs. 1 Buchstabe e des § 68· hat zu 
lauten: 

"e) den Inhalt ·des Geschäftes unter Hinweis 
auf die allfälligen Vollmachten oder andere 
Beilagen, sofern diese nicht angeheftet 
sind (§ 48 Abs. 2);" 

17. Der Abs.2 des § 68 hat zu lauten: 

"Der Notar hat außerdem im Akt Beruf und 
Anschrift der Parteien, . Akts-und Identitäts
zeugen, Vertrauenspersonen und Dolmetscher 
nach Angabe oder eigener Kenntnis anzuführen 
und ferner anzugeben, ob er diese Personen 
kennt oder auf welche Art ihm ihre Identität 
bestätigt worden ist. Ein Verstoß gegen diese 
Bestimmungen benimmt jedoch dem Akt nicht 
die Eigenschaft einer öffentlichen Urkunde." 

2 

418 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 44

www.parlament.gv.at



418 der Beilagen 

18. Im Abs. i Buchstabe i des §, 76 ist der 
Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
sodann folgender J3umstabe j anzufügen: 

"j) über Eintragungen in öffentlichen Büchern 
und solchen Registern." 

19. Der § 77 hat zu lauten: 

,,$ 77. Zur Beglaubigung der Ubereinstim
mung einer Absmrift oder sonstigen Kopie mit 
einer Urkunde ist der Notar berufE~n, wenn er 
diese Urkunde eindeutig lesen kann. Zur Be
glaubigung der übereinstimmung einer auf foto
memanismem oder ähnlimem Weg hergestellten 
Kopie einer Urkunde, eines Planes, eines Bildes 
und dergleimen genügt es, wenn die Kopie unter 
der Aufsicht des Notars hergestellt worden ist; 
eine solmeKopie muß aber immer eine voll
ständige Wiedergabe einer ganzen Seite sein. 

Der Notar hat die Kopie mit der Urkunde 
sorgfältig zu vergleimen und die übereinstim
mung auf der Kopie zu beglaubigen. 

Die Beglaubigungsklausel hat fernel" die Angabe 
zu enthalten, 

1. ob die vorgewiesene Urkunde E:in Original, 
eine Ausfertigung oder eine Kopie ist, 

. 2. ob und mit welmer Stempelmarke sie ver
sehen ist, 

treffende Person die Echtheit dem Notar gegen· 
über schriftlich anerkennt und von ihr bei dem 
Notar eine für künftige Beglaubigungen im selben 
oder im vor~ngegangenen Kalenderjahr abgeg.e
bene, von ihm beglaubigte und entgegengenom
mene Musterunterschrift aufliegt. 

Für die Feststellung der Identität der Partei 
, gilt der § 55. 

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 3 benimmt der Beglaubigung nicht 
deren Kraft als öffentlime Urkunde, wenn die 
beglaubigte Unterschrift echt ist. 

Die Beurkundung gesmieht durm einen Ver
merk, der die Geschäftszahl des Beurkundungs
registers, Vor- und ,Familiennamen der Partei 
und die Bestätigung ,der Echtheit der Unter
schrift (Firmazeimnung) oder des Handzeimens 
zu enthalten hat, Beruf und Ansmrift der Partei 
sind nach deren Angaben beizufügen.'~ 

21. Der Abs. 2 des § 80 hat zu lauten: 

"Auf Verlangen ist auch die Identität der 
Person des Vorweisenden festzustellen und in 
der Beurkundung anzugeben, auf welcher Grund
lage die Identität als festgestellt angenommen 
worden ist. Für. die Feststellung der' Identität 
giItder § 55. Außer diesem Fall haftet der No
tar nicht für ,die Identität der vorweisenden 
Partei." 3. ob di~ Kopie die ganze Urkunde oder nur 

einen Teil davon und welmen wiedergibt, 
4. gegebenenfaUs daß die vorgewiesl!lle Urkunde 22. Der § 81 hat zu lauten: 

zerrissen oder nam ihrer äußeren Form auf- ,,§ 81. Lebenszeugnisse hat der Notar nur dann 
fallend bedenklim ist, zu erteilen, wenn er die Person, deren Leben 

5. gegebenenfalls daß in ihr Stelll~n geändert, bestätigt werde'n soll, persönlim und dem Namen 
durmgestrimen, eingesmaltet oder am Rand hin- nach selbst kennt oder wenn ihm ihre Identi
zugesetzt sind. Der unter den Z. 2 und 5 ge- , tät nam § 55 bestätigt wird. 
nannten Angaben bedarf es nimt, wenn die Die Beurkundung ist in Ursmrift auszustel
Kopie auf fotomechanischem oder ähnlichem len. In. der Beurkundung ist ,zu bestätigen, daß 
Weg hergestellt worden ist und die angeführten die Person, deren Leben bezeugt wird, persönlich 
Umstände aus der Kopie ersimtlich sind. vor dem Notar:.ersmienen ist. Hiebei sind 'rag, 

Die Eintragung in das Geschäftsregister und Monat und Jahr sowie auf Verlangen die Stunde 
die Einlegung einer Urschrift in die Akten des des Vorganges und ferner anzugeben, auf welmer 
Notars sind nimt erforderlich." Grundlage die Identität als festgestellt angen()m-

men worden ist." . 

20. An die Stelle der Abs.i bis 3 des § 79 
treten folgende Bestimmungen: 

"Der Notar kann die Echtheit einer Unter-
,schrift (Firmazeichnung) oder eines Handzei
chens beurkunden, wenn die Partei in seiner 
Gegenwart eigenhändig unterschrieben oder das 
Handzeichen gesetzt oder vor ihm eine Unter-
zeichnung als die ihre anerkannt hat. . . 

Die Echtheit der Unterschrift (Firmazeich
nung) von gesetzlichen Vertretern oder Proku
risten von Gebietskörperschaften, verstaatlichten 
Unternehmen oder sonstigen' unter ·öffentlicher 
Aufsimt stehenden juristischen Personen kann 
der Notar auch dann beurkunden,. wenn' die be-

23. Im Abs. 1 des § 82 wird das Wort "Ver
ordnung" durmdie Worte "Richtlinien der 
österreichischen Notariatskammer" ersetzt. 

.24. Nach dem Abs. 3 :des§ 82 wird folgender 
Abs. 4 eingefügt: 

,;Beglaubigt der Notar die Emtheit der Unter
schrift (Firmazeimnung) auf Grund schriftlicher 
Anerkennung nach § 79 Abs. 2, so ersetzt die 
Anerkennungserklärungdie nach den Abs. 2 
oder 3 vorzunehmende Unterfertigung der Par
tei. Die Anerkennungserklärungen sind zusam
mch mit den Vermerkblättern geordnet aufzu
bewahren," 
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25. Der Abs. 2 des § 84 hat zu lauten: 

"Sofern die Voraussetzungen hiezu vorlie
gen (§ 55), ist auf Verlangen der ersuchenden 
Partei anzugeben, ob der Notar die Partei kennt 
oder auf welche Art ihm ihre Identität bestätigt 
worden ist. Atißer diesem Fall haftet der Notar 
nicht für die Identität der ersuchenden Partei." 

26. Der Abs. 3 des § 87 hat zu lauten: 

"Sofern die Voraussetzungen hiezu vorliegen 
(§ 55), ist auf Verlangen des Vorsitzenden anzu
geben, ob der Notar den VorSitzenden oder an
dere inder Versammlung anwesende Personen 
kennt oder auf welche Art ihm die Identität 
bestätigt worden ist. Außer diesem Fall haftet 
der Notar nicht für die Identität .der in dem 
Protokoll genannten Personen." 

27. Der Abs. 2 des § 88 hat zu lauten: 

"Zu der im Abs. 1 genannten Beurkundung 
hat der Notar unter Zuziehung zweier Zeugen, 
deren Identität ihm auf die im § 55 vorgesehene 
Art bestätigt worden ist, ein Protokoll aufzu
nehmen. Dieses hat die genaue Beschreibung des 
vor ihm und den beiden Zeugen stattgehabten 
Vorganges ,unter Angabe des Ortes und der Zeit, 
Vor- und Familiennamen der ersuchendel;1 Partei 
und der sonst an dem Vorgang beteiligten Per
sonen zu enthalten. Sofern die Voraussetzungen 
hiezu vorliegen (§ 55), ist auf Verlangen der 
ersuchenden Partei in dem Protokoll auch anzu
geben, ob der Notar die ersuchende Partei oder 
andere am Vorgang beteiligte Personen kennt 
oder auf welche Art ihm die Identität bestätigt 
worden ist. Außer diesem Fall haftet der' Notar 
nicht für die Identität der in de~ 'Protokoll 
genannten Personen." 

28. Dem § 88 ist folgender Abs. 5 anzufü
gen: 

"Beurkundet der Notar die Aufnahme eines 
tatsächlichen Vorganges auf einen Informations
träger, wie Mikrofilm, Schallträger oder Magnet
band, und nimmt er hiebeidiesen Informations
träger in seine Verwahrung, so kann er bei der 
Wiedergabe der A.ufnahme beglaubigen, daß 
diese Wiedergabe mit dem aufgenommenen tat
sächlichen Vorgang und mit dem Gegenstand der 
Aufnahme übereinstimmt; für den letztgenannten 
Fall ist der § 77 sinngemäß anzuwenden." 

§ 89 a. Der Notar ist berufen, 
1. die Übereinstimmung von Absdlriften und 

Auszügen aus öff·entlichen Büchern oder solchen 
Registern mit den darin enthaltenen Eintragun-
gen zu beurkunden und . 

2. Bestätigungen über Tatsachen, die sich aus 
öffentlichen Büchern oder solchen Registern er
gyben, auszustellen. 

Eine solche Beurkundung oder Bestätigung 
steht einer diesbezüglichen Beurkundung oder 
Bestätigung der ·das öffentliche Buch oder öffent
liche Register führenden Behörde gleich. 

Der Notar hat inder Beurkundung oder Be
stätigung den Tag der Einsichtnahme in das 
öffentliche Buch oder öffentliche Register oder, 
wenn die Beurkundung auf Grund einer beglau~ 
bigten Abschrift, eines solchen Auszugs oder 
einer solchen Bestätigung vorgenommen wird, 
deli Tag deren Ausstellung anzugeben. 

Die Eintragung in ·das Geschäftsregister und 
die ·Einlegung einer Urschrift in die Akten des 
Notars sind auch dann nicht erforderlich, wenn 
die Beurkundung nicht in einer anderen No
tariatsurkunde, sondern gesondert vorgenom
men wird." 

30. Im Abs. 1 des § 97 tritt an die Stelle des 
Hinweises ,,§§ 81 bis 89" der Hinweis ,,§§ 81 
bis 89 a". 

31. Nach dein § 106 wir·d folgender § 106 a 
eingefügt: 

,,§ 106 a. Die §§ 104 bis 106 sind sinngemäß 
auf die nach § 88 Abs. 5 in Verwahrung genom
menen Informationsträger anzuwenden." 

32. Im Abs. 2 des § 107 haben die Worte 
"und des besonderen" zu entfallen. 

33. Der Buchstabe d des § 113 hat zu lau
ten: 

"d) für den Gegenstand des Vertrages oder 
Geschäftes mit Angabe des Wertes, wenn 

. dieser in der U1"kunde bestimmt istj" 

34. Der Buchstabe e des § 113 hat zu ent
fallen. 

35. Der Abs. 2 des § 114 hat zu lauten: 

"Der Notar hat die letzte Seite des ausge
schriebenen Geschäftsregisters zu unterzeichnen 
und seiner Unterschrift das Amtssiegel beizu
drücken." ' 

3,6. Der Einleitungssatz des § 116 hat zu 
29. Nach dem § 89 wird folgender § 89 a samt lauten: 

überschrift eingefügt : ,,§ 116. Außer dem allgemeinen Geschäftsre
"j) Beurkundung über Eintragungen in öffent- gister hat der Notar noch folgende Bücher, 

lichen Büchern und solchen Registern. Verzeichnisse und Sammlungen zu führen:" 
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37. Im Abs. 1 des § 116 hat der Buchstabe b nur eingetragen werden, wer nachweist, daß er 
zu entfallen. österreichischer Staatsbürger, von ehrenhaftem 

38. Im Abs. 1 des § 116 haben die Buchstaben 
c und d zu lauten: 

"c) eine alphabetisch geordnete Sammlung der 
Musterunterschrifteri (§ 79 Abs. 2); 

d) eine zeitlich geordnete Sammlung der Pro
testvermerke ;" 

39. Der § 117 hat zu lauten: 

,,§ 117. Der Notar kann in seiner Kanzlei 
Angestellte unter seiner Leitung und Aufsicht 
zum Notariat heranbilden. 

Notariatskandidaten sind diese Angestellten 
nur, wenn sie in das bei der Notari'atskammer 
geführte Verzeichnis der Notariatskandidaten 
eingetragen sind. Die Eintragung ist auf Anzeige 
des Notars vorzunehmen, wenn ·die Vorausset! 
zungen hiefür gegeben sind. 

Der Eingetragene ist vom Tag des Einlangens 
der Anzeige über den Eintritt, frühestens jedoch 
vom Tag des Beginns seiner Tätigkeit an Nota
riatskandidat. 

Der Notar hat den Austritt des Notariats
kandidaten aus seiner Kanzlei und eine Unter
brechung der praktischen Verwendung unver
züglich der Notariatskammer anzuzeigen. 

. Es gilt nicht als Unterbrechung der prakti
schen Verwendung des Notariatskandidaten, so-
weit 

1. er einen nach Gesetz oder Vertrag gebüh
renden Urlaub verbringt, längstens jedoch bis zu 
insgesamt 36 Werktagen im Kalenderjahr, zu
züglich, weiterer 24 Werktage Prüfungsurlaub 
zur Vorbereitung auf die Notariatsprüfung, 

2. eine Verhinderung wegen Krankheit, Un
falls oder eines anderen wichtigen, seine Person 
betreffenden Grundes in jedem einzelnen Fall 
drei aufeinanderfolgende Werktage nicht über
schreitet, . 

3. länger als drei aufeinanderfolgende Werk
tage dauernde V.erhinderungen wegen Krankheit 
oder Unfalls im Kalenderjahr insgesamt die 
Dauer von 12 Wochen, als Folge eines Dienst
unfalls ·die Dauer von 16 Wochen, nicht über
schreiten oder 

4. bei weiblichen 
schäftigungsverbot 
setz besteht." 

Notariatskandidaten ein Be
nach, dem Mutterschutzge-

40. Nach dem § ,117 wird folgender § 117 a 
eingefügt: 

,,§ 117 a. Die Notariatskammer hat ein Ver
zeichnis übel' sämtliche Notariatskandidaten 
ihres Sprengels zu führen. 

Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 2) 
darf als Notariatskandidat in dieses Verzeichnis 

Vorleben ist und das Studium der Rechtswissen
schaften zurückgelegt hat. Außerdem darf er 
an dem Tag, mit dem seine erstmalige Eintra
gung wirksam würde, das 35. Lebensjahr nicht 
vollendet haben; eine neuerliche Eintragung in 
ein Verzeichnis nach dem 35. Lebensjahr ist nur 
zulässig, wenn der Betreffende bereits insgesamt 
mindestens ein Jahr als Notariatskandidat in 
einem Verzeichnis eingetragen gewesen ist. 

Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Abs. 2 kann die Eintragung aus einem wichti
gen Grund verweigert werden; solche sind be
sonders mangelnde Vertrauenswürdigkeit, an
stößiger oder liederlicher Lebenswandel, zerrüt
tete Vermögensverhältnisse oder unzureichende 
Ausbildungsmöglichkeit. 

über die Eintragung hat die Notariatskammer 
zu entscheiden. Soll die Eintragung verweigert 
werden, so hat die Notariatskammer den Bewer
ber und den Notar zu hören. Gegen die Ent
scheidung über die Eintragung steht sowohl dem 
Bewerber als auch dem anzeigenden Notar die 
Berufung (§ 138) zu." 

41. Die Abs. 1 und 2 des § 118 haben zu 
lauten: 

"Der Notariatskandidat ist in allen Bereichen 
der notariellen Tätigkeit zu verwenden. 

Nach Ablegung einer der im § 6 Abs. 1 Buch
stabe c genannten Prüfungen kann der Nota
riatskandidat im Auftrag und unter Verantwor~ 
tung sowie im Rahmen des Wirkungsbereichs 
des Notars für diesen solche Geschäfte besorgen, 
die den im § 5~ Abs. 1 und 2 des Gerichtsorgani
sationsgesetzes aufgezählten Amtshandlungen ent
sprechen; alle. diesbezüglichen Urkunden bedür
fen jedoch zu ihrer Rechtswirksamkeit der Un
terfertigung durch den Notar." 

42. Der § 118 a hat zu lauten: 

,,§ 118 a. Der Notariatskandidat ist von der 
Notariatskammer aus dem Verzeichnis der No
tariatskandidaten zu streidlen, 

a) wen~ sein Austritt oder die Unterbrechung 
seiner praktischen Verwendung nach § 117 
Abs. 4 angezeigt wird, 

b) wenn die Notariatskammer -in Ausübung 
ihrer überwachungspflicht nach § 118 
Abs. 4 feststellt, daß der Notariatskandi
dat nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Weise verwendet wird, 

c) w.enn er die österreichische Staatsbürger
schaft verliert, 

d) wenn er die freie Vermögensverwaltung 
verliert, 

e) wenn 
hat, 

er das 70. Lebensjahr vollendet 
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f) wenn er durch ein inländisches Gericht mit dem Zeitpunkt des Beginnes seiner Tätig
wegen einer oder. mehrerer mit Vorsatz keit in das Verzeichnis der Notariatskandidaten 
begangener strafbarer Handlungen zu einer einzutragen. 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe ver
urteilt worden ist, 

g) wenn er wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Verwendung als Notariats
kandidat dauernd unfähig ist (§§ 169, 
170 a), 

h) wenn er zur Disziplinarstrafe der Strei
chung aus dem Verzeichnis der Notariats
kandidaten (§ 158 Abs. 3) verurteilt wor
den ist, 

i) wenn er eine zehnjährige praktische Ver
wendung als Notariatskandidat zurückge
legt hat, ohne bis dahin die Notariats-, 
Rechtsanwalts- oder Richteramtsprüfung 
bestanden zu h~ben. 

j) im Fall des § 119 Abs. 4 mit dem Ende 
der Substitution, 

k) wenn sich nachträglich herausstellt, daß 
die Voraussetzungen für die Eintragung 
nach § 117 a Abs. 2 oder 3 nicht gegeben 
gewesen sind. 

Die Streichung ist mit dem Zeitpunkt zu ,ver
fügen, in dem der für die Streichung maßgebende 
Umstand eingetreten ist. 

Vor der Streichung ist der Notariatskandidat, 
in den Fällen des Abs. 1 Buchstaben bund k 
auch der Notar, zu hören. Gegen die Strei
chung steht den Anhörungsberechtigten die Be
rufung (§ 138) zu." 

43. Die Abs. 3 und 4 des § 119 haben zu 
lauten: 

"Als Substitut ist ein Notar desse1ben Kam
mersprengels zu bestellen; es kann jedoch auch 
ein geeigneter Notariatskandidat desselben Kam
mersprengels oder eine andere geeignete Person 
zum Substituten bestellt werden, wenn der Be
treffende alle Erfordernisse zur Erlangung einer 
NotarsteIle aufweist; hinsichtlich des Erforder
nisses nach § 6 Abs. 1 <Buchstabe d genügt je
doch für diese Person eine vierjährige praktische 
Verwendung nach § 6 Abs. 2, davon mindestens 
zwei Jahre als Notariatskandidat; nam § 6 
Abs. 3 angerechnete Zeiten sind nicht zu be
rücksichtigen. Eine mindestens zweijährige Ver
wendung als Notariatskandidat genügt, wenn 
sonst eine Substituierung nicht möglich oder die 
Bestellung eines anderen Substituten nicht ange
bracht wäre, doch bedarf die BesteHung in die
sem Fall der Zustimmung des Bundesministers 
für Justiz. . 

Ist ein Substitut weder Notar noch Notariats
kandidat, so gilt er für die Dauer der Ausübung 
der Substitution als Notariatskandidat und ist 

44. Der Abs. 1 des § 120 hat zu lauten: 

"Auf Antrag der Notariatskammer ist ein 
von dem zu substituierenden Notar vorgeschla
gener Notar oder Notariatskandidat (§ 119 
Abs. 3) desselben Kammersprengels für alle wäh
rend eines Kalenderjahres eintretenden Substi
tutionsfälle im vorhinein zum Substituten zu 
bestellen (Dauersubstitut). Es ist erforderlich, daß 
der vorgeschlagene Dauersubstitut schriftlich er
klärt, mit seiner Bestellung einverstanden zu 
sein." 

45. Im Abs. 2 des § 120 hat ·der Klammer
ausdruck ,,(§ 21 Abs. 7)" zu entfallen; es wird 
ihm folgender Satz angefügt: 

"Die vorstehenden Sätze gelten nicht, wenn 
der Dauersubstitut Notariatskandidat bei dem 
zu substituierenden Notar ist." 

46. Im Abs. 3 des § 120 hat der letzte Satz 
zu lauten: 

"Während der Zeit, für die ein anderer Substitut 
bestellt worden ist, ist es dem Dauersubstituten 
nicht gestattet, notarielle Amtshandlungen vor
zunehmeri, es sei ·denn, daß dies dringend not
wendig ist, um die Partei vor Schaden zu bewah
ren." 

47. Der Abs. 5 des § 123 hat zu lauten: 

"Solange die Substitution dauert, ist es dem 
substituierten Notar nicht gestattet, selbst no
tarielle Amtshandlungen vorzunehmen, es sei 
denn, daß dies dringend notwendig ist, um die 
Partei vor Schaden zu bewahren." 

48. Die überschrift des VIII. Hauptstücks hat 
zu lauten: 

"Notariatskollegien, Notariatskammern, Öster
reichische Notariatskammer" 

49. Dem § 124 wird folgender Abs. 3 ange
fügt: 

"Die Notariatskollegien und jede ihrer Grup
pen sind Körperschaften des öffentlichen Rech
tes." 

50. Die Abs. 3 und 4 des § 128 haben zu lau
ten: 

"Die Notariatskammer besteht aus einem No
tar als Präsidenten, sechs Notaren und drei No
tariatskandidaten als Mitgliedern, die Notariats
kammer in Wien aus einem Notar als Präsiden-

3 
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ten, zwölf Notaren und sechs Notariatskandi
daten als 'Mitgliedern. Falls, eine Kandidaten
gruppe nicht gebildet ist (§ 124 Abs. 2), ,entfal
lendie Mitglieder aus dem Kandidatenstand. 

Die Notariatskammern sind Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes; sie sind berechtigt, das 
Staatswappen zu führ,en. Das Amtssiegel einer 
Notariatskammer hat das Staatswappen und als 
Umschrift die Bezeichnung der Notariatskammer 
zu enthalten. 

51.. Im Abs. 1 des § 130 hat der erste Satz 
zu lauten: 

"WähLbar sind in der Notarengruppe alle dem 
Kollegium angehörigen Notare, in der Gruppe 
der Notariatskandidaten nur Kandidaten, die 
SUbstitutionsfähig sind (§ 119 Abs. 3) und eine 
mindestens siebenjährige praktische Verwendung 
im Sinn des § 6 Abs: 2 zweiter Satz zurückgelegt 
haben." , ' 

52. Im Abs. i des § 134 hat die Z. 12 zu 
lauten: 

,,12. die Wahl der Vertreter zum Delegierten
tag (§ 141 a);" 

53. Der § 136 hat zu lauten: 

,,§ 136. Zur Beschlußfassung in Disziplinar
sachen der Notare (§ 134 Abs. 2 Z. 2), über die 
Erstellung von Gutachten über Fähigkeit und 
Verwendung von Notaren und über die Erledi
gung der Berichte über die Amtsuntersuchungen 
der Notariatskanzleien (§ 154) ist außer dem 
Vorsitzenden die Anwesenheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder aus der Notarengruppe erforder
lich. An den Beratungen und Beschlußfassungen 
in diesen Angelegenheiten dürfen sich die von 
der Kandidatengruppe entsendeten Mitglieder 
der Kammer nicht beteiligen, doch können sie in 
den diesbezüglichen Sitzungen anwesend sein; ist 
keiner anwesend gewesen, so ist ihnen auf ihr 
Verlangen 'das Ergebnis sold1er Amtshandlungen 
schriftlich mitzuteilen." 

54. Die §§ 140 bis 142 haben zu lauten: 

,,,§ 140. Die Österreichische Notariatskammer 
setzt sich aus den Notariatskammern Österreichs 
zusammen. Sie ist eine Körperschaft des öffent
lichen Rechtes und hat ihren Sitz in Wien. Ihr 
Wirkungsbereich erstreckt' sich auf das gesamte 
Bundesgebiet. 

Die Österreichische Notariatskammer ist be
rechtigt, das Staatswappen zu führen; ihr Amts
siegel hat das Staatswappen und die Umschrift 
"Österreichische Notariatskammer" zu enthalten. 

§ 140 a. Die Österreichische Notariatskammer 
ist, soweit es das österreichische Notariat in seiner 
Gesamtheit oder über den Bereich einer ein-

zeInen Notariatskammer hinaus betrifft, zur 
Wahrung seiner Rechte und Angelegenheiten so-
wie zu'seiner Vertretung berufen. ' 

Zu ihrem WirkunglJbereich gehören besonders 
1. die Erstattung von Gesetzesvorschlägen und 

Gutachten zu Gesetzentwürfen sowie von Vor
schlägen auf Anderungen in der Organis'ation 
des Notariats und auf Anderungen in den Tari
fen, ferner die Erstellung von Gutachten über 
Verminderung oder Vermehrung von N otarstel
len und über die Verlegung von Amtssitzen der 
Notare; 

2. die Festsetzung der Beiträge der Notariats
kammernzur Deckung ihres Aufwandes; 

3. die Pflege der Beziehungen zu anderen Be
rufsorganisationen des In- und Auslandes mit 
gleichem'oder ähnlichem Aufgabenbereich; 

4. die Schaffung sozialer Einrichtungen für 
Standesmitglieder und deren Angehörige oder 
Hin ter,bIiebene; 

5. die Einrichtung und Führung eines Zentra
len Testamentsregisters über die von den Gerich
ten, Notaren oder Rechtsanwälten verwahrten 
letztwilligen, Anordnungen, Erbverträge, Ver
mächtnisverträge und Erbverzichtsverträge sowie 
die Erlassung diesbezüglicher Richtlinien, die be
sonders die Anmeldungs- und Eintragungsvor
aussetzungen, die zu verwendenden Formblätter 
sowie die Höhe und Entrichtung der zur Dek
kung des diesbezüglichen Aufwandes notwendi
gen Gebühren regeln; 

6. auf Ansuchen die Vermittlung bei Mei
nungsverschiedenheiten und Streitigkeiten im 
Sinn des §, 134 Abs. 2 Z. 3, wenn es sich um 
Standesangehörige verschiedener Kammersprengel 
handelt; 
! 7. auf Ansuchen einer Notariatskammer die 

Erstattung von Gutachten und Außerungen in 
Angelegenheiten ,des Notariats an diese Kammer; 

8. die Erlassung von Richtlinien über die An
rechenbarkeit von Zeiten der im § 6' Abs. 3 Z. 1 
genannten Art, über die Anwendung von Tarif
bestimmungen, über die Buchführung und Kassa
gebarung, über Form und Inhalt des Beu'rkun
dungsregisters sowie über das Verhalten der 
Standesmitglieder . 

§ 141. Die Organe der Österreichischen Nota-
riatskammer sind 

1. der Delegiertentag; 
2. der Präsident; 
3. der Ständige Ausschuß; 
4. die Rechnungsprüfer. 

§ 141 a. Der Delegiertentag setzt sich aus Delec 

gierten der einzelnen Notariatskammern zusam- ' 
men. In den Delegiertentag haben zu entsenden 

1. die Notariatskammer für Wien, Nieder-
österreid1 und Burgenland sechs Notare und drei 
Kandidaten, ' 
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i. die Notariatskammern für Oberösterreich 
und für Steiermark je vier Notare ,und zwei 
Kandidaten, 

3. alle anderen Kammern je zwei Notare und 
einen Kandidaten. 

Die Mitglieder des Delegiertentags müssen 
dem Notariatskollegium angehör,en, dessen Kam
mer sie .entsendet. Die Kandidaten müssen in die 
Kammer wählbar) sein (§ 130). Gehören dem 
Kollegium Kandidaten nicht an (§ 124 Abs. 2) 
oder sind wählbare Kandidaten nicht vorhanden 
oder werden sie nicht gewählt, so sind an Stelle 
der fehlenden Kandidaten Notare zu entsenden. 

Die Mitglieder aus dem Notarenstand sind von 
den in die Kammer gewählten Notaren, die Mit
glieder aus. dem Kandidatenstand von den in 
die Kammer gewählten Kandidaten zu wählen 
(§ 134 Abs. 2 Z. 12). Die Kammer hat die Namen 
der gewählten Mitglieder dem Bundesminister 
für Justiz anzuzeigen. 

Notare sind auf drei Jahre,' Kandidaten auf 
ein Jahr zu wählen. Sie haben ihr Amt bis zu 
einer Neuwahl fortzuführen. 

Der § 132 gilt sinngemäß. 

§ 141 b. Der Delegiertentag hat aus seiner 
Mitte den Präsidenten der Osterreichischen No
tariatskammer, einen ersten und einen zweiten 
Präsidenten-Stellvertr.eter sowie e~nen Kassier zu 
wählen, die dem Notarenstand angehören müs
sen; ferner fünf Ausschußmitglieder, von denen 
zwei dem Notarenstand und drei dem Kandi
datenstand angehören müssen. Der § 141 a Abs. 2 
dritter Satz gilt sinngemäß. 

Der Präsident, seine Stellvertreter, der Kassier 
und die fünf Ausschußmitglieder bilden den 
Ständigen Ausschuß. 

Der Delegiertentag . hat weiter einen Rech
nungsprüfer, der dem Notarenstand, und einen 
Rechnungsprüfer, der dem Kandidatenstand an
gehören muß, sowie für sie je einen Stellvertreter 
zu wählen .. 

Der Delegiertentag kann zur Erstattung von 
Vorschlägen Fachausschüsse bestellen; in sie kön
nen auch Standesangehörige .berufen werden, die 
nicht Mitglieder des Delegiertentags sind. Der 
Präsident kann zur Beratung der vom Fachaus
schuß behandelten Gegenstände auch diejenigen 
Mitglieder der Fachausschüsse, die nicht Mitglie
der des Delegiertentags oder' des Ständigen Aus
schusses sind, zu den Tagungen des Delegierten
tags oder des Ständigen Ausschusses einladen; sie 
haben nur beratende Stimme. 

§ 141 c. Der Präsident hat den Delegiertentag 
mindestens einmal jährlich und überdies dann 
einzuberufen, wenn mindestens sieben Mitglieder 
des Delegiertentags es verlangen. An welchem 
Ort die Tagung stattfindet, hat der Präsident 
zu bestimmen. 

§ 141 d. Dem Delegiertelitag obliegt die Be
schlußfassung in allen Angelegenheiten, die zum 
Wirkungsbereich der Osterreichischen Notariats~ 
kammer gehören und nicht einem anderen Organ 
vorbehalten sind. 

Der Delegiertentag faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Es kann sich bei 
der Beratung und Abstimmung durch ein an- . 
deres von derselben Kammer entsendetes Mit~ 
glied des Delegiertentags vertreten lassen. Dazu 
bedarf det Vertreter einer schriftlichen Vall
macht. 

Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von 
Vertretern mindestens dreier Kammern mit min
destens zehn Stimmen, unter denen sieben No
tarstimmen sein müssen, erforderlich. 

In dringenden oder einfachen Fällen kann der 
Präsident einen Beschluß des Delegiertentags 
außerhalb einer Sitzung durch schriftliche Ab
stimmung herbeiführen. Die Abs. 2 und 3 gelten 
hiebei sinngemäß mit der Abweichung, daß sich 
die Mehrheit nach der Gesamtzahl der Stimm
berechtigten .bestimmt. 

§ 141 e. Der Präsident hat die laufenden Ge
schäfte, sow.eit sie dringend oder minder wichtig 
sind, zu erledigen; er hat hierüber in der näch
sten Sitzung des Ständigen Ausschusses oder des 
Delegiertentags zu berichten; er hat die Oster
reichische Notariatskammer nach außen zu ver
treten, die Beschlüsse des Delegiertentags und des 
Ständigen Ausschusses zu vollziehen und die von 
der Osterreichischen Notariatskammer ausgehen
den Schriftstücke zu zeichnen. 

Der Präsident hat die Verhandlungen' des De
legiertentags und ·des Ständigen Ausschusses zu 
leiten; er stimmt bei der Beschlußfassung dieser 
Organe mit. 

§ 141 f. Der Ständige Ausschuß hat die lau
fenden Geschäfte zu besorgen, soweit sie nicht 
vom Präsidenten erledigt worden sind. 

Der Ständige Ausschuß faßt seine Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim
men. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder, 
darunter mindestens ·dreier Notare, erforderlich. 

Der Präsident kann einen Beschluß des Stan
digen Ausschusses auch durch schriftliche Ab
stimmung heJ'lbeiführen. Der Abs. 2 gilt hiebei 
sinngemäß mit der Abweichung, daß sich die 
Mehrheit nach der Gesamtzahl der Stimmberech
tigten bestimmt. 

§ 141 g. Den Rechnungsprüfern obliegt die 
Prüfung der Buch- und Kassaführung und des 
Rechnungsabschlusses der Osterr.eichischen Nota
riatskammer. Sie haben hierüber an den Dele
giertentag zu berichten. 
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§ 141 h. Das Amt des Präsidenten und eines 
Mitglieds eines anderen Organs der österreich i
schen Notariatskammer oder eines Fachausschus
ses ist ·eln Ehrenamt. Haben diese Personen nicht 
am Ort der Tagung ihren Amtssitz oder Dienst
ort oder führen sie Reisen im Auftrag der öster
reichischen Notariatskammer aus, so sind ihnen 
Reise- und Aufenthaltskosten in sinngemäßer 
Anwendung der für Bundesbedienstete geltenden 
Vorschriften zu vergüten; hiebei sind die No
tare den Beamten der allgemeinen Verwaltung 
der Dienstklasse VIII, die Notariatskandidaten 
denjenigen der Dienstklasse VII gleichgestellt. 

Die Notariatskammern haben im Verhältnis 
der Anzahl ·der NotarsteIlen ihrer Sprengel zu
einander zur Deckung der Kosten der österrei
chischen Notariatskammer Beiträge zu leisten; 
die Höhe dieser Beiträge ist alljährlich vom Dele
gierten tag festzusetzen. 

§ 141 i. Die österreichische Notariatskammer 
hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. Diese 
hat Bestimmungen zu enthalten besonders über 

1. die Pflicht zum Bericht und zur Auskunft 
der Kammern über Standesangelegenheiten und 
über Angelegenheiten ihrer Kollegiumsmitglie
der; 

2. die Pflicht zum Bericht und zur Auskunft 
der Kollegiumsmitglieder über die Führung ihrer 
Geschäfte und ihrer Kanzleien, über Dienstver
hältniss·e, üb'er die Höhe der Einnahmen und 
Ausgaben sowie über persönliche Verhältnisse; 

3. allgemeine Weisungen in Standesangelegen
heiten und Angelegenheiten der Führung der 
Geschäfte; . 

4. die innere Organisation und Kassaführung 
der österreichischen Notariatskammer; 

5. Einberufungsförmlichkeiten, Verhandlungs
leitung, Referatsverteilung und Beiziehung von 
Nichtmitgliedern und Sachverstä~digen zur Be
ratung. 

§ 142. Die Beschlüsse des Delegiertentags in 
den Angelegenheiten des § 140 a Abs. 2 Z. 8 
sind dem Bundesminister für Justiz binnen vier 
Wochen mitzuteilen. Dieser hat sie aufzuheben, 
wenn sie Gesetzen oder Verordnungen wider
sprechen. " 

55. Der Abs. 2 des § 147 hat zu lauten: 

"Werden Gelder, Wertpapiere oder Wertgegen
stände vorgefunden, die dem Notar übergeben 
worden sind, so sind sie genau und unter Angabe 
der Art der Verwahrung und der Bezeichnung 
der. Pakete zu verzeichnen und samt Tagebuch 
und Kassabuch (§ 116 Abs. 1 Buchstaben e und f) 
sowie allfälligen Verwahrungsaufträgen und den 
betreffenden Handakten unverzüglich dem Amts
nachfolger oder, sofern ein solcher nicht ernannt 
ist, dem von der Notariatskammer zu bestel-

lenden Notar zu übergeben. Verwahrungs auf
träge gelten als für den übernehmenden Notar 
erteilt. Verwahrnisse, die nicht übernommen 
werden, sind unverzüglich bei Gericht zu er
legen." 

56. Der Abs. 1 des § 153 hat zu lauten: 

"Die oberste Aufsicht über das Notariatswesen 
steht dem Bundesminister für Justiz, die über
wachung der Amtsführung der Notare ,den Prä
sidenten des Gerichtshofs erster und des Gerichts
hofs zweiter Instanz zu," 

57. Der Abs. 2 des § 154 hat zu lauten: 

"Ober geringere Mängel, die auf diese oder 
andere Weise zu ihrer Kenntnis gelangen, hat sie 
den Notaren die angemessene Erinnerung zu er
teilen, erheblichere aber nach den §§ 155 und 157 
zu behandeln." 

58. Der Abs. 3 des § 154 wird aufgehoben. 

59. Der bisherige Abs. 4 des § 154 wird zum 
Abs. 3; in diesem haben die Worte "der Kammer 
und" zu entfallen. 

60. Der nunmehrige Abs. 4 des §. 154 hat zu 
lauten: 

"Dieser Präsident ist auch berechtigt, wenn ein 
gegründetes Bedenken gegen die Ordnungsge
mäßheit der Geschäftsführung eines Notars im 
Sprengel der Kammer entsteht, die Kammer dar
auf aufmerksam zu machen, und falls die Be
denken nicht innerha~b von vier Wochen beseitigt 
sind, selbst oder durch einen abgeordneten Rich
ter unter Beiziehung eines von der Notariats
kammer namhaft gemachten Notars die Akten 
des Notars zu untersuchen und je nach dem Er
gebnis der Revision die notwendigen Verfügun
gen zu treffen. Von dem Ergebnis der Unter
suchung ist der Notariatskammer Mitteilung zu 
machen." 

61. Der Abs. 3 des § 159 wird aufgehoben. 

62. Im Abs. 1 des § 161 c haben die Worte 
"in ·der Regel" zu entfallen. 

ARTIKEL II 

Ersetzung von Begriffen 

. Die nachstehenden, in anderen Rechtsvorschrif
ten vorkommenden Begriffe werden wie folgt 
ersetzt: 

1. "Delegiertentag der österreichischen Nota
riatskarrimern" durch "österreichische Notariats
kammer"; 

2. "Mitglieder des Delegiertentags der öster
reichischen Notariatskammern" durch "Mitglieder 
des Delegierten tags"; 
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3. "Präsident des Delegiertentags der österrei
chischen Notariatskammern" durch "Präsident 
der Osterreichischen Notariatskammer". 

ARTIKEL III 

Aufhebung eines Geset·zes 

Das Bundesgesetz vom 18. Juli 1952, BGBl. 
Nr. 171, über die Stellung der Volksdeutschen 
bei Ausübung des Notarberufes wird aufgehoben. 

ARTIKEL IV 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1977 
in Kraft. 

§ 2. Der § 6 Abs. 2 der Notariatsordnung in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes, soweit er 
Staatsanwälte oder rechtskundige Beamte beim 
Bundesministerium für Justiz betrifft, gilt nur 
für Zeiten, die nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes verbracht worden sind. 

§ 3. Zeiten nach § 6 Abs. 3 Z. 1 der Notariats
ordnung in der Fassung dieses Bundesgesetzes 
sind nur anzurechnen, wenn sie nach dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes verbracht wor
den sind, Zeicen nach der Z. 2 dieser Bestimmung 
hingegen auch dann, wenn sie vor diesem Zeit
punkt verbracht wor·den sind. 

§ 4. Für einen Antrag auf Anrechnung von 
Zeiten nach § 6 Abs. 3 Z. 2 der Notariatsord
nung in der Fassung dieses Bundesgesetzes gilt 
der Abs. 4 dieser Bestimmung sinngemäß mit 
der Maßgabe, daß der Antrag von Personen, die 
bei Inkrafttrecen dieses Bundesgesetzes in das 
Verzeichnis der Notariatskandidaten eingetragen 
sind; spätestens zum 30. Juni 1978 zu stel
len ist. 

§ 5. Die nach § 82 Abs. 1 der Notariatsord
nungin der Fassung dieses Bundesgesetzes vor
gesehenen "Richtlinien der österreichischen No
t;;.riatskammer" sind spätestens zum 30. Juni 

1978 zu erlassen. Mit der Erlassung dieser 
Richtlinien . verliert die Verordnung des Bundes
ministeriums für Justiz vom 7. Mai 1963, BGBl. 
Nr. 109, über das Beurkunclungsregister der No
tare ihre Wirksamkeit. 

§ 6. Die nach § 141 i der Notariatsordnung 
in der Fassung dieses Bundesgesetzes vorgesehene 
Geschäftsordnung der österreichischen Notariats
kammer ist spätestens zum 30. Juni 1978 zu 
erlassen. Bis zur Erlassung dieser Geschäftsord
nung ist die Verordnung des Bundesministeriums 
für Justiz vom 12. Feber 1963, BGBl. Nr. 40, 
über die Geschäftsordnung des DeI.egiertentags 
der österreichischen Notariatskammern sinn
gemäß auf die öJ;terreichische Notariatskammer 
anzuwenden. Mit der Erlassung der Geschäfts~ 
ordnungcler österreichischen Notariatskamffi;er 
verliert die genannte Verordnung ihre Wirksam
keit. 

§ 7. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes verlieren ihre Wirksamkeit 

1. der § 4 Abs. 2 und ·der § 5 des Gesetzes 
vom 4. Juni 1882, RGBl. Nr. 67, enthaltend 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit der Le
galisierung gewisser Unterschriften auf Tabular
urkunden und über Erleichterungen des Beweises 
der Identität einer Person bei Legalisierungen 
und anderen Beurkundungen, soweit sie das No
tariat betreffen; 

2. die Verordnung vom 21. Februar 1942, deut
sches RGBl. I S.87, zur Knderung des Beurkun
dungsrechtes in den Reichsgauen Wien, Kärnten, 
Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steiermark, 
Tirol und Vorarlberg, im Reichsgau Sudetenland 
sowie im Protektorat Böhmen und Mähren; 

3. die Verordnung vom 21. Oktober 1942, 
deutsches RGBl. I S. 609, zur Vereinfachung 
des Verfahrens auf dem Gebiet des Beurkun
dungsrechtes. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
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Erlä u terungen 
./ 

I. Allgemeiner Teil 

Die Bestimmungen der Notariatsordnung 
stammen zu einem erheblichen Teil noch aus 
dem Jahr 1871. Die letzte größere Anderung hat 
die Notariatsordnung nur durch das Bundesge
setz vom 9. Mai 1962, BGBl. Nr. 139, erfahren, 
wobei jedodl 'bloß die - besonders aus verfas
sungsrechtlicher Sicht und zur Verwaltungsver
einfachung - unaufschiebbar gewordenen Neu
regelungen vorgenommen worden .sind. Dodl 
selbst einzelne dieser im Jahr 1962 geänderten 
Bestimmungen haben bei ihrer praktischen An
wendung und, besonders' was ,die Standesorgani
sation betrifft, im Hinblick auf die mit anderen 
vergleichbaren Berufsgruppen gemachten Erfah-

, rungen gezeigt, daß sie einer erneuten Anderung 
bedürfen. 

Der Delegiertentag der österreichischen Nota
riatskammern 'hat daher im Jahr 1973 dem Bun
des ministerium für ] ustiz Vorschläge für eine 
umfassende Anderimg der Notariatsordnung 
unterbreitet, die sich zum Teil auf die im Jahr 
1962 geänderten Bestimmungen, zum Großteil 
aber auf die seit dem Jahr 1871 unveränderten 
oder durch andere Rechtsvorschriften teilweise 
geänderten Bestimmungen bezogen haben. 

Diese Vorsdllägedes Delegiertentags sind mit 
dessen Vertretern im Bundesministerium für 
Justiz eingehend beraten worden. Da diese Be
ratungen wegen des Umfangs der beabsichtigten 
Neuregelung einen längeren Zeitraum in An
spruch genommen haben, eines 'der Anliegen des 
Notariats, nämlich die weitere Herabsetzung der 
Altersgrenze, jedoch besonders dringlich gewesen 
ist, hat das Bundesministerium für Justiz diesen 
Vorschlag des Delegiertentags vorweg einer par
lamentarischen Behandlung zugeführt; die dies
bezügliche Anderung der Notariatsordnung ist 
durdl das Bundesgesetz vom 11. Juli 1975, BGBl. 
Nr. 414, besdllossen worden. 

In der Zwisdlenzeit konnte auch bei den übri
gen Vorschlägen des Delegiertentags mit den 
Standesvertretern in allen Punkten Einigung er
zielt werden. Offengeblieben ist nur ein einziges 
wesentliches Anliegen der Notare, nämlich ihre 
Gleichbehandlung mit den Rechtsanwälten in der 

Frage des Doktorats der Rechte als Berufserfor
dernis. Diese Frage soll im Zusammenhang mit 
der Neuregelung des Studiums der Rechtswissen
schaften einer Klärung zugeführt werden. 

Der vorliegende Geseuzentwurf sieht somit 
im wesentlichen folgende AnderungeJ;l der Nota
riatsordnung vor: 

1. Auf die Praxiszeitsollen angerechnet werden 

a) Zeiten gleichartiger Verwendung im Aus
land, 

b) rechtsberufliche Tätigkeiten im In- oder 
. Ausland an einer Hochschule oder bei 

einem Beeideten Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, 

c) ,gesetzliche Wehrdienst- bzw. Zivildienst
zeiten. 

2. Die Besetzung von Notarstellen wird ein
gehend neu geregelt. 

3. Die Beurkundung soll in mehrfacher Hin
sicht erleichtert werden; so muß der Notar bei
spielsweise nicht jeden Bogen unterschreiben, es 
genügt vielmehr ,die Unterzeichnung am Schluß 
der Urkunde. 

4. Auch die Beglaubigung soll erleichtert wer
den. So muß etwa bei der Beglaubigung einer 
Kopie der Notar nicht der $prache der Urkunde 
mächtig sein, es genügt vielmehr, daß er sie 
eindeutig lesen kann. 

5,. Neu geregelt wird die Beurkundung eines 
tatsächlichen Vorgangs auf einem Informations
träger, wie Mikrofilm, Schallträger oder Magnet
band. 

6. Der Notar wird wie das Gericht Beurkun
dungen aus öffentlichen Büchern und solchen 
Registern vornehmen, also beispielsweise Grund
buchsauszüge ausstellen oder Bestätigungen über 
eine aus dem Handelsregister sich ergebende Ver
tretungsbefugnisder Partei erteilen dürfen. 

7. Es wird, 'ähnlich dem österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag, eine österreichische 
Notariatskammer als Körperschaft des, öffent
lichen Rechtes gebildet. Organe werden der Dele
gierten tag, der Präsident, der Ständige Ausschuß 
und die Rechnungsprüfer sein. 
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Die Durchführung des entworfenen (Bundes
gesetzes wird dem Bund keine erhöhten Ver
waltungskosten verursachen. 

Mit der Vollziehung des entworfenen Bundes
gesetzes ist gemäß der Verteilung der Zusdindig
keiten der einzelnen Bundesministerien der 
Bundesminister für Justiz zu betrauen. Die Zu
ständigkeit des Bundes .zur Erlassungdieser 
bundesgesetzlichen Neuregelung gründet sich auf 
den Art. 10 Abs. 1 Z. 6 'B-VG. 

H. Besonderer Teil 

Zum Artikel I 

Zum § 1 Abs. 2 

Die in der .Z. 2 des Abs. 3 vorgesehene An
rechenbarkeit von Wehrdienstzeiten oder Zeiten 
eines Zivildienstes trägt vor allem dem Grund
satz der Gleichbehandlung der Kandidaten 
(Wehruntaugliche wären begünstigt) Rechnung. 

Die Beurteilung und Entscheidung, ob es sich 
um nach Abs. 3 anrechenbare Zeiten handelt, 
obliegen nach Albs. 4 der Notariatskammer. Hie
durch sollen spätere Unklarheiten über Praxis
zeiten einzelner Notariatskatldidaten vermieden 
werden. Aus demselben Grund ist auch eine Be-

I fristung der Antragstellung vorgesehen. 
I Der Abs. 5 entspricht im wesentlichen dem 
I-bisherigen Abs. 2, legt jedoch mit Rücksicht auf 

die Neuregelungdes.Abs. 3 ausdrücklich fest, daß 
Durch das In,krafttreten des Bundesgesetzes solche Zeiten bei der verkürzten Dauer der prak

über die Tätigkeit der Notare als Beauftragte tischen Verwendung nicht berücksichtigt werden 
des Gerichtes (Gerichtskommissäre) im Verfahren dürfen. In diesen Fällen ist nämlich eine mög
außer Streitsachen, BGBl. NI'. 343/1970, ist es liehst sachbezogene, auf den unmittelbaren Auf
möglich und notwendig geworden, in der Nota- gabenbereichdes Notars beschränkte oder. doch 
riatsordnung klarzustellen, daß auch diese Tätig- eine dazu in einem besonderen Naheverhältnis 
keit zum Wirkungskreis der Notare gehört und stehende Praxis geboten. 
daß sie auch in die.sem Bereich den Bestimmungen 
der Notariatsordnung unterliegen. 

Zum § 6 Abs. 1 Buchstaben d und e 

Aus legistischen Gründen wird der Buchstabe d 
auf die Anführung der für die Ernennung er
forderlichen Dauer der Mindestpraxiszeit be
schränkt, während die nähere Ausführung der 
Art derselben, besonders auch hinsichtlich der 
anrechenbaren Zeiten, in den Abs. 2 bis 5 dieses 
Paragraphen vorgenommen wird. 

Die Anfügung des Buchstaben e ist durch die 
Herabsetzung der' Altersgrenze auf das 70. Le
bensjahr (§ 19 Abs. 1 Buchstabe e) und den schon 
bisher anerkannten Grundsatz, ·daß die Amts
fuhrung eines Notars zumindest sechs Jahre 
dauern soll (vgl. etwa § 10 Abs. 3), begründet. 

Zum § 8 Abs. 2 

Die Bestimmung über die Abhaltung von 
Amtstagen gehört systematisch richtig zum § 31 
und ist dort - etwas geändert - als Abs. 2 an
gefügt. 

Zum § 10 Abs. 2 und 3 

Die Bestimmung über die Ausschreibung einer 
Notarstelle (Abs. 2) ist einerseits vereinfacht und 
andererseits genauer gefaßt worden. 

Im Abs. 3 wird zunämst klargestellt, daß auch 
der Tausch von Notarstellen immer die entspre
chenden Ernennungen durch den Bundesminister 
für Justiz voraussetzt. Daß ein Tausch nicht mehr 
durchgeführt werden kann, wenn einer der be
teiligten Notare das 64. Lebensjahr volle~det hat 
oder seine Amtszeit in der letzten Notarstelle 

Zum § 6 Abs. 2 bis 5 noch nicht sechs Jahre beträgt, entspricht -
Der Abs. 2 entspricht der bisher im Buch- unter Bedachtnahme auf die Herabsetzung der 

staben d des § 6 Abs. 1 enthaltenen näheren Altersgrenze auf das 70. Lebensjahr (siehe auch 
Umschreibung von Art und Dauer der prakti- die Erläuterungen zum § 6 Abs. 1 Buchstabe e) -
schen Verwendung. Der angeführte Personenkreis dem bisherigen Abs. 3. 
ist noch hinsichtlich derjenigen PersolJ.en ergänzt Die in einem neuen Abs. 4 vorgeschlagene 
worden, die - gleich den Richtern -'- ebenfalls Regelung bezüglich der sechsjährigen Dauer ent
die Richteramtsprüfung abgelegt haben und ein- spricht einer schon seit langem in Anlehnung an 
schlägige Tätigkeiten ausüben. den Abs. 3 geübten und bewährten Praxis. Sie 

Der Abs. 3 bringt in der Z. 1 _ ähnlich wie bezweckt, die Beständigkeit der Amtsführung 
die RAO-Novelle 1973 - eine (auf höchstens für eine für die Bevölkerung notwendige und 
ein Jahr beschränkte) Anrechenbarkeit von Pra- für die Notare tragbare Dauer zu sich·ern, und 
xiszeiten im Ausland und bei einem Wirtschafts- soll gleichzeitig der Berechnung auf Ernennung 
treuhänder (einer Wirtschaftsprüfungs-und und darauffolgende Bewerbung um eine andere 
Steuerberatungsgesellschaft) oder als Hochschul- Notarstelle einen Riegel vorschieben. 
assistent. Die Einschränkung, daß diese Verwen- Der bisherige Abs. 4 wird zum Abs. 5. 
dungen für die Ausübung des Notarberufs dien- . 
lich gewesen sein müssen, soll gewährleisten, daß I Zum § 11 . 
nur solche Tätigkeiten angerechnet werden, die Der Abs. 1 entspricht im wesentlichen der 
diese Voraussetzung auch tatsächlich erfüllen. geltenden Regelung. Die im derzeitigen Abs. 1 
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noch enthaltene Bestimmung, daß Bewerber aus 
dem Rechtsanwaltsstand ihre Gesuche durch die 
Rechtsanwaltskammer vorzulegen haben, ist in 

. der Notariatsordnung weder am Platz noch not
wendig; es wird auch hinsichtlich allfälliger Be
werber aus dem Richterstand oder anderer in 
Betracht kommender Rechtsberufe nicht in der 
Notariatsordnung festgelegt, auf welchem Weg 
sie ihre Bewerbungsgesuche - gemäß den für sie 
geltenden Vorschriften - vorzulegen haben. 

Der! Abs. 2 entspricht hinsichtlich der Erstat
tung der Besetzungsvorschläge im wesentlichen 
der bisherigen Regelung der Abs. 2 und 3 dieses 
Paragraphen. 

Im übrigen ist, entsprechend der bisherigen 
übung und der auch sonst für Besetzungsvor
schläge üblichen Vorgangsweise, ausdrücklich fest
gelegt, daß, soweit geeignete Bewerber vorhanden 
sind, ein sogenannter Dreiervorschlag zu erstat
ten ist; es sind jedoch auch die übrigen Bewer
ber - gesondert - anzuführen. 

Der Abs. 3 enthält eine Aufzählung derjenigen 
Umstände, die bei der Prüfung der Eignung eines 
Kandidaten für die Aufnahme in den Beset
zungsvorschlag zu berücksichtigen sind. Es han
delt sich hiebei um Gesichtspunkte, die schon 
bisher in der Praxis der Besetzungsvorschläge 
weitestgehend berücksichtigt worden sind, ohne 
daß hiefür allerdings eine gesetzliche Grundlage 
bestanden hat. 

In der nach Abs. 4 vorgeschriebenen Begrün
dung der Besetzungsvorschläge werden alle für 
die Erstattung desselben maßgebenden Gesichts
punkte, gegebenenfalls auch die für eine andere 
Reihung eines Bewerbers sprechenden Umstände 
anzuführen sein. 

Der Abs. 5 entspricht im wesentlichen der 
diesbezüglichen Regelung des Richterdienstgeset
zes (§ 32 Abs. 6). 

Der Abs. 6 enthält Einzelheiten über die von 
der Notariatskammer den Besetzungsvorschlägen 
beizuschließenden Belege und sonstigen Unter
lagen. Auch diese Bestimmung entspricht weit
gehend der bestehenden Praxis. 

Zum § 14 Buchstabe b 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung und 
des § 47 Abs. 2 wird ermöglicht, die Amtsunter
schrift des Notars auf den Familiennamen zu 
beschränken und den Hinweis auf seine Eigen
schaft als öffentlicher Notar .nicht eigenhändig 
beifügen zu müssen, sondern auch auf andere 
Art, also z. B. mit einem Stempel oder mit der 
Schreibmaschine, setzen zu können. Dies bedeu
tet eine wesentliche Erleichterung im täglidlen 
Kanzleibetrieb, ohne die Beweiskraft der Unter
schrift in irgendeiner Weise zu schwächen. 

Zum § 21 

Diese erst im Jahr 1963 neu geformte Bestim
mung hat in ihrer praktischen Anwendung eiI].ige 
Unklarheiten, besonders durch eine gewisse Ver
mengung der Begriffe Urlaub und Erkrankung, 
erkennen lassen. Sie ist daher ganz neu gefaßt 
worden.' 

Der Albs. 1 entspricht ,im wesendichen dem 
geltenden Abs. 1, ergänzt diesen jedoch durch die 
Aussage, wann ,di'e Bewilligung zu erteilen ist, 
.nämlich grundsätzlich dann, wenn nicht wichtige 
Gründe die Anweseruheit ,des Notars an seinem 
Amtssitz for,dern. 

Der Acbs. 2 regelt die Abwesenheit des Notars 
aus anderen Gründen als zur Vornahme von Amts
handlungen, also hesonders wegen Urlaubs oder 
beispielsweise w,egen Teilnahme an einem Kongreß. 
Eine Abwesenheit bis izudrei ~ufeinanderfolgen
den Tagen, wobei Sonn- und Feiertage außer 
Betracht bleiben, sodaß z. B.auch Freitag, 
Samstag und Montag drei aufeinanderfolgende 
Tage sind, bedarf keiner besonderer: Maßnahme. 

Der Acbs. 3 sieht eine gesonderte Bewilligung 
für den Fall vor, daß die Dauer der durch 
Abs. 2 erfaßten Nichtausübung des Amtes inner
halb eines Kalenderjahrs insgesamt 60 Tage 
übersteigen würde. Diese Bewilligung ist jeden
falls dann 'zu erteilen, wenn der Notar noch nicht 
60 Tage zu Erholungszwecken verhraucht hat. 
Dadurch ist dem Notar ein Erholungsurlaub 
in' der Dauer von j~hr1ich 60 vagen gesichert. 

Der . .Aibs. 4 entspricht dem 'bisherigen Abs. 6. 
Der Abs. 5 stellt klar, ,daß eine länger als drei 

aufeinanderfqlgende Tage dauernde Abwesenheit 
des Notars wegen Krankheit, Unfalls oder eines 
anderen Grundes, also z. B. weil er wegen einer 
Naturkatastrophe an seinen Amtssitz nicht zu
rückkehrenk'ann, z,war anzeigepflichtig ist, nicht 
aber einer "Bewilligung" bedarf. . 

Die bi~her tim Abs. 7 vorgesehene Mitteilung 
der UdaUibsbewilligung an den Präsidenten des 
Gerichtshofes 1. Instanz entfäLlt aus' Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung. 

Zum § 31 

Der erste Satz des Abs. 1 legt den Grundsatz 
fest, daß der Notar seine B,erufstätigkeit in der 
Kanzlei seines Amtssitzes auszuüben hat. Diese 
Forderung ist vom ,Delegiertentag mit Rück
sicht auf den Sinn der Systemisierung der Notar
steIlen und zur Vermeidung unzulässiger Kon
kurrenzierungen innerha:tb ·des Notarenstandes 
erhoben worden. Eine Durchbrechung dieses 
Grundsatzes rist nur in ·den hier a'ngeführten 
Ausnahmefäl.len !Zulässig. 

Die bisher im § 8 .A!bs. 2 enthaltene Regelung 
über die Ahhaltung VOn Amtstagen ist - wie 
schon oben . erwähnt - aus systematischen 
Gründen inden Abs. 2 dieses Paragraphen über
tragen worden. 
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Zum § 37 Abs. 2 

An Stelle des !bisher in dieser Bestimmung ver
wendeten veraLteten Ausdrucks "Hilfsmbeiter" 
wird nunmehr die Wendung "der bei ihm Be
schäftigten" gebraucht, wodurch nicht nur die 
Angestellten der Amtskanzlei, sondern ,auch alle 
diejenigen P~rsonen erfaßt sein sollen, die vom 
Notar, wenn auch nur fallweise und gleichgültig 
zu weldler Tätigkeit, inden Kanzleiräumen be
schäftigt werden. 

Zum § 44 Abs. 3 

Die Erweiterung dieser Bestimmung .auch 'auf 
sonstig·e in der betreffenden Urkunde vorkom
menden Zaihlen ist nicht nur eine Erleichterung 
für den Kanzle~betrieb, sondern auch für die 
Parteien, weil die Anhäufung mehrerer in Wor
ten geschriebener Zahlen im Notariatsakt, beson
ders für die mit dieser Schre~bweise nicht ver
trauten Parteien, oft nur schwer leserlich ist. 

Zum § 47 Abs. 2 

Die bisher vorgesehene Unterfertigung einer 
aus mehreren Bo'gen (Blättern) bestehenden 
Notariatsurkunde ,durch den Not'arauf jedem 
Bogen (Blatt) ist als Sicherung überflüssig, weil 
diese Urkunden ohnedies in dauernder Verwah
rungdes Notar~ bleiben. Die nunmehr vorge
schhgene ErLeichterung gefährdet daher in keiner 
Weise die Glaubwürdigkeit der Urkunden und 
entlastet den Notar von Ü:berflüssig·en Amts
unterschriften, die sich besonders durch die in
folge zeitgemäßer Vervielfältigungsgerä,te in 
größtem Ausmaß verwendeten ,Blätter .(statt 
Bögen) verdoppelt haben. 

Bezüglich der Erleichterung der Amtsunter
schrift siehe ·die Erläuterungen zum § 14 Buch
stabe h. 

Zum § 55 

In diese Bestimmung sind die Vorschriften 
des GesetZies vom 4. Juni 1882, RGBl. Nr. 67, 
und der Verordnung vom 21. Februar 1942, 
dRGBl. I S. 87, eingearbeitet worden, sodaß nun
mehr die für die Rechtssicherheit so bedeutsame 
Frage der Feststellung der Identität wieder lin 
der Notal'iatsordnung seLbst geregelt sein soll. 

Der Abs. 2 stellt unter Bedachtnahme au.f den 
§ 57 klar, welche Personen als Identitätsze,ugen 
ausgeschloss,en sind, wobei 'abweichend von der 
geltenden Rechtsloageein Verwandtschaftsverhält
nis zu einer am Akt beteiligten oder darin be
günstigten Person, entsprechend ,den Erfahrun
gen der Praxis, kein Ausschließungsgrund mehr 
sein soll. Auch die nach § 57 Abs. 2 für Akts
zeugen geforderte Voraussetzung, die SpradH!, 
in der der Akt aufgenommen wird, verstehen, 
lesen und schreiben können zu müssen, wird für 
Identitätszeugen nicht für erforderlich gehalten. 

Zum § 57 Abs. 1 

Die Herabsetzung des Mindestalters von Akts
zeugen vom 20. auf das 18. Lebensjahr trägt der 
heutigen Auffassung von der früher eintretenden 
Reife Rechnung. Die hier vorgesehene be
schränkte Geschäf,tsfähigkeit bleibt auch nach 
Herabsetzung des Volljähnigkeitsalters auf 
19 Jahre in einem entsprechenden Verhältnis zu 
diesem. 

Die seinerzeitige Beschränkung auf Personen 
"männlichen Geschlechts" ist bereits durch die 
1. TeilnoveUe zum ABGB gegenstandslos ge
worden. 

Zum § 59 Abs. 1 

Die Anwesen'heit des Aktszeu.gen "bei der Er
klärung der Parteien über die in den Akt auf
zunehmenden Bestimmungen" ist entbehrlich; 
sie ist für ,die Zeugen of.tm:a.ls mit einem unver
hältnismäßigen Zeitaufwand verbunden und wird 
auch wegen häufiger Vertraulichkeit solcher Be
sprechungen von den Parteien als störend 
empfunden. 

Zum § 68 Abs. 1 Buchstabe e 

Die Neufassung dieses Buchsltaben 
dessen bisherigen Wortlaut mit eIner 
stellenden Ergänzung. 

Zum § 68 Abs. 2 

enthält 
klar-

nie Verordnung vom 21. Februar 1942, 
dRGB1. I S. 87, hat den Buchstaben, d des § 68 
Abs. 1 aufgehOlben und ,als Soll-Vorschrift über
nommen. Da diese Verordnung im Zug der 
Rechtsbereinigung aufzuheben ist, ist ihr Inhalt 
wieder in die Notariatsordnung einzufügen, und 
zwar im Sinn der Ibestehenden Rechtslage in den 
Abs. 2 undent!1prechend der Neuf.assung des 
§ 55. 

Zum § 76 Abs. 1 Buchstabe j 

Die Anführung des Buchstaben 
dem neu vor.gesehenen § 89 a. 

Zum § 77' 

entspricht 

Der Abs. 1 stellt zunächst klar, daß es zur 
Beglaubigung der übereinstimmung einer Ur
kunde mit einer K,opie genügt, daß der Notar 
die betreffende Urkunde eindeutig lesen kann. 
Dies gilt sowohl für die Beglaubigung fremd
sprachiger Urkunden als auch gegebenenf.alls für 
Urkunden mit ungewöhnlichen Schriftzeichen. 

Eine weitere Erleichterung, durdl die jedoch die 
Rechtssicherheit keineswegs beeinträ~tigt wird, 
bringt der zweite Satz dieses Absatzes, indem 
er es für die Beglaubigung der übereinstimmung 
einer ·auf photomechanischem oder ähnlichem 
Weg (wodurch alle derartigen, möglichetm'eise 
auch erst in Zukunft hinzukommenden Verviel
fältigungen erfaßt werden sollen) hergestellten 

,4 
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Kopie als genügend er,achtet, daß diese Kopie 
unter der Aufsicht des Notars 'hergestellt worden 
ist. Hiedurch soll der Notar 'auch die Beglau
bigung der übereinstimmung ,solcher Urkunden 
vornehmen können, deren übereinstimmung 
er nicht durch Vergleichen feststellen kann, weil 
er etwa die Schriftzeichen nicht lesen kann oder 
weil die Urkunde ,eine Zeichnung enthält, bei 
der die übereinstimmung mit der K~pie nur 
durch komplizierte Messungen festgestellt werden 
könnte. 

Diese Neuregelung trägt der heute allgemeinen 
B'enützung von Kqpiergeräten Rechnung und 
ermögIicht es, bei voller Wahrung der Rechts
sicherheit, den diesbezüglich berechtigten, wegen 

, der bisherigen Rechtshvge jedoch unedüILbaren 
Wünschender Parteien nachzukommen. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit wird jedoch vor
geschrieben, ,daß eine solche Kopie immer ,eine 
vollständige Wiedergahe einer ganzen Seite sein 
muß. 

Der Abs. 2 ents;pricht im wesentlichen dem 
geltenden Abs. 2. Das WOrt "vollständig" vor 
"übereinstimmung" konnte als überflüssig 'ge
strichen werden. 

Der Abs. 3 zählt - in Zusammenfassung der 
bisherigen A!bs. 3 ,und 4 - übersichtlich auf, 
welche Angaben die BeglaubigungsklauseI zu 
enthalten hat. Neu ist hiebei nur die Z. 3, die 
'besonders wegen der AbLichtungen eingefügt 
worden ist. Hingegen konnte - ebenfalls mit 
Beziehung auf Ablichtungen (im weiteren Sinn), 
die ja eine hildgetreue Wiedergabe des Oniginals 
sind - als kanzleitechnische Erleichterung vor
gesehen w,erden, daß ,diejenigen Umstände in der 
Beglaubigungsklausel nicht besonders anzuführen 
sind, ,die in der Regel ohnedies ;LUS der Kopie 
selbst ersichtl~ch sind, also 'beispielsweise Stempel~ 
marken oder allfäHige Knderungen, Streichun
gen oder Einfügungen in der U rsduift oder ,im 
Urbild. 

De,r Abs. 4 entspricht dem derzeitigen A:bs. 5. 

Zum § 79 

Die Beglaubigung von Unterschriften soll nicht 
nur - wie bisher - bei Unterfertigung oder 
Anerkennung vor dem Nötar mögLich sein, 
sondern in bestimmten Fällen 'auch auf Grund 
einer schriftlichen Anerkennung jeder einzelnen 
zu beglaubigenden Unterschrift in VeI1bindung 
mit einer beim Notar hinterlegten Muster,unter
schrift. Dadurch soll die Unterschriftsbeglau
bigung in einem ger.ade noch vertretbaren Aus
maß für denjenigen Kundenkreis erleichtert wer
den, der einerseits infolge ständiger Verbindung 
vom Notar her noch überschaubar und durch 
persönliche Kenntnis, aber auch durch ,eine 
gesetzlich geregelte, dadurch gleichfalls Miß
bräuchehintanhaltende Organisationsform be
sonders vertrauenswürdig ist, andererseits durch 

den immer größeren Termin- und Zeitmangel 
nicht bei jeder Unterschriftsleistung den Notar 
persönlich aufsuchen oder auf diesen warten kann. 
Es ist hiebeiim besonderen aU91 dar,auf Bedacht 
genommen Wiorden, daß solche Dnterschrifts
beglaubigungen of:t mehl'mals täglich erforder
lich sind. 

In diesem Sinn stellt zunächst der Abs. 1 
klar, ,daß unter einer "Unterschrift" auch eine 
Firmazeichnung zu verstehen ist. 

Der Abs. 2 enthält sodann die Neuregelung für 
Musterunterschriften. Er beschränkt diesen Vor
,gang - aus den schon .oben angeführten G~ün
den - auf den umschriebenen Personenkreis. 
Durch den Begriff "unter öffentlicher Aufsicht 
stehende juristische Personen" sollen vor 'allem 
Geld- und Kreditinsoitute, Bau~parkassen und 
Versicherungsgesellschaften erfaßt' werden. Es 
wird jedoch auch in diesem Bereich jeweils der 
Beurteilung durch ,den Notar unüerliegen, ob er 
im Ei'nzelfall ,eine Musterunterschrift annimmt 
oder nicht. 

D~r Abs. 3 enthält die erforderliche Anpassung 
an den n,eugefaßten § 55. 

Der Abs. 4 soll verhindern, daß der Partei, 
die tatsächlich unterschrieben hat und deren 
Unterschrift als echt beurkundet worden ist, 
durch einen Formfehler ein Schaden erwächst. 

Der Abs. 5 ist eine Neufassung einer Bestim
mung, die durch die Verordnung vom 21. F.ebruar 
1942, dRGBl. I S. 87, durch eine im wesent

,lichen inhalts,gleiche Bestimmung ersetzt worden, 
nunmehr ,aber wieder in die Notariatsordnung 
aufzunehmen ist. ' 

Zum § 80 Abs. 2 
, ' . 

Die Neufa,ssungdieser Bestimmung trägt der 
,Knderung des § 55 und der §§ 84, 87 und 88 
Rechnung. 

Zum § 81 

Die Neufassung dieser Bestimmung trägt der 
Knderung des § 55 Rechnung. 

Zum § 82 Abs. 1 

Die Gestaltul1;g des Beurkundungsregisters im 
g~setzEchen Rahmen des § 82 kann als standes
inner'e Angelegenheit der Bundes:organisation 
des österreichischen Notariats überlassen werden 

. (siehe § 140 a Abs. 2 Z. 8 idF des Entwurfes). 

Zum § 82 Abs. 4 

Diese Bestimmun'g ist eine Folge der neuen 
Regelung des § 79 Abs. 2. 

Zum § 84 Abs. 2 

Die Neufassung die$er Bestimmung trägt der 
Knderung des § 55 Rechnung. 
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'Zum § 87 Abs. 3 

Die, Neufassung 'dieser Bestimmung trägt der 
Knderung des § 55 Rechnung. 

Zum § 88 Abs. 2 

Die Bestimmung, ,daß die hier beizuziehenden 
Zeugen dem , Notar persönlich 'bekannt sein 
müssen, entspricht zwar dem bisherigen § 55, 
nicht aber den hiezu ergangenenergänzend,en 
Vorschriften (siehe die Erläuterungen zum § 55). 
Es sind daher die ent.'iprechende Anpassung 
vlorzunehmen und ,der ges,:!;mte Absatz neu zu 
fasseri. 

Zum § 88 Abs. 5 

Diese Bestimmung ermö&licht eine neue Art 
von BeUl'kundungen, der im Hinblick auf ,ciJie 
Technisiening imGeschäft~betrieb, künftig er
höhte Bedeutung zukommen kann. Sie entspricht 
diesbezüglichen Wünschen der Wirtsmaft und 
könnte besonders die Speich,erung von Belegen 
u. dgl. aufplatzsparenden Informati.ons
trägern ohne Verminderung der Beweissicherung 
ermög1ichen. 

Unter "Infol'mationstrager" soll jede Art von 
Datenträgern oder Datenspeichern verstanden 
werden. 

"Verwahrung" im Sinn dieser Bestimmung soll 
auCh dann gegeben sein, wenn der Notar den 
Informationsträger bei einem Dritten derart ver
wahrt, daß nur' der Notar über den Informa
tionsträger verfügen kann. 

Zum § 89 a 

Hinsichtlich der erwähnten Beurkundung einer 
aus dem Handelsregister sich ergebenden Ver
tretungsbefugnis ist noch zu erwähnen, daß eine 
solche Beurkundung entweder gesondert oder im 
Zusammenhang mit einer anderen Notariatsur
kunde vorgenommen werden kann. 

Zum § 97 Abs. 1 

Diese Ergänzung trägt der Einfügung des 
§ 89 a Rechnung. 

Zum § 106 a 

Diese Bestimmung ist die erforderliche Ergän
zung zum § 88 Abs. 5. 

Zum § 107 Abs. 2 

Die hier angeführten Worte haben, entspre
chend der Knderung des § 116, zu entfallen. 

Zum § 113 Buchstabe d 

Die Anführung der Urkundenstempel ist ent
behrlich; durch die Streichung dieser Bestimmung 
wird eine Entlastung des Kanzleibetriebs erreidlt. 

Zum § 113 Buchstabe e 

In Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Notariatstarifgesetzes, wonach die Gebühren 
nicht in der Notariatsurkunde zu verzeichnen 
sind (§ 15), hat audl die daraus sich ergebende 
Eintragung dieser Gebühren in das Geschäfts
register zu entfallen. 

Zum § 114 Abs. 2 

Die Unterfertigung jeder Seite des Geschäfts
registers kann entfallen, weil das Register nur 

Durch diese Bestimmung werden die Notare noch als gebundenes Buch mit fortlaufenden Sei-
,~rrn,~chtigt.', Beutk,~ndungen üb~,r Ein,tragungen tennummern geführt wird ~worauf schon das Bun
l~ offentl:chen Buch~rn oder o~enthche~ Re- desgesetz vom 22', Jänner 1969, BGBl. 
glstcrn mIt der, gle,lchen rechtlIchen WIrkung Nr. 65, Bedacht genommen, indem es den § 112 
~orzu~ehmen, wIe sIe von .der d~s betreffend~ lAbs: 3 e~tsprech:nd. geändert hat); die Unter
o~enthche Buch oder RegIster .. fuhrend~n Be I fertIgung Jeder SeIte Ist daher alsSlcherungsmaß
horde vorgenommen werden konnen. Hledut:ch nahme nicht mehr erforderlich und kann zur 
sollen in erster Linie die Ausstellung von Grund- Entlastung der Notare unterbleiben. Die bis
buchs- und Handelsregisterauszügen und -a,b- herige Regelung beruht noch auf der An~ahme 
schriften sowie, die.Erteilung von Bestätigungeri, daß der Notar das Register in einzelnen Böge~ 
also bes,onders Im SInn .des § 82 der Grundbudl~- oder Blättern führt. 
vorschrIft oder über eIne aus dem Handelsregi
ster sich ergebende Vertretungsbefugnis, einer 
Partei - solche Beurkundungen werden häufig 
im ,Bereich des Gesellschaftsrechts von auslän
dischen Beteiligten v,erJangt und sind im Ausland 
(z. B. in der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweiz) schon -zulässig -, durch die Notare 
ermöglicht werden. Auf diese Weise werden 
einerseits die mit der Grundbuchs- und Handels
registerführung betrauten Gerichtsabteilungen 
entlastet und andererseits die Parteien in die 
Lage versetzt, möglichst rasch und mit der glei
chen Sicherheit zu derartigen Auszügen oder Be
:;tätigungen zu gelangen ... 

ZumEinleitungssatz des § 116 

Da im § 116 nicht nur die Führung von Bii
chern geregelt wird, ist der Einleitungssatz ent
sprechend zu ergänzen~ 

Zum §116 Abs. 1 Buchstabe b 

Die Führung eines besonderen alphabetisChen 
Verzeichnisses für letztwillige Erklärungen ist, 
besonders mit Rücksicht auf die Einrichtung eines 
Zentralen Testamentsregisters und die hierüber 
zu erlassenden Richtlinien (siehe§ 140 a Abs. 2 
Z. 5), entbehrlich. 
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Zum § 116 Abs. 1 Buchstaben c und d 

Der Buchstabe c ist im Zusammenhang mit der 
Neuregelung des § 79 Abs. 2 erforderlich. 

Durch den Buchstaben d wird klargestellt, wie 
die Sammlung der Protestvermerke zu ordnen 
ist. 

Zum § 117 

Im Abs. 1 wird zunächst der veraltete und 
hier jedenfalls unzutreffende Begriff "Hilfsarbei
ter" durch den Begriff "Angestellte" ersetzt, wo
durch auch klargestellt wird, daß die betreffenden 
Personen in einem Dienstverhältnis stehen, auf 
da:s das Angestelltengesetz anzuwenden ist (§ 2 
Abs. 1 Z. 4 Angestelltengesetz). 

Der Abs. 2 erster Satz entspricht inhaltlich 
dem geltenden Abs. 2. Der zweite Satz dieses 
Absatzes legt etwas deutlicher, als es derzeit im 
Abs. 3 zum Ausdruck kommt, einerseits die 
Anzeigepflicht des Notars und andererseits die 
Pflicht der Notariatskammer, die Eintragung bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vor
zunehmen, fest. 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen im wesentlichen 
dem derzeitigen Abs. 3, soweit er nicht schon 
im neuen Abs. 2 enthalten ist. 

Der Abs. 5 enthält eine bisher gesetzlich nicht 
vorgesehene Regelung der Frage, wie sich Dienst
verhinderungen wegen Krankheit, Unfalls oder 
eines anderen. wichtigen, die Person des Nota
riatskandidaten betreffenden Grundes (v gl. etwa 
§ 8 Abs. 3 AngG) oder eines Beschäftigungsver
bots nach dem Mutterschutzgesetz sowie ein Ur
laub auf die Eintragung im Verzeichnis auswir
ken. Er löst diese Frage, die von der Frage der 
diesbezüglichen arbeitsrechtlichen Ansprüche aus 
dem Dienstverhältnis unabhängig ist, dahin, daß 
solche Abwesenheiten nicht als Unterbrechung 
der praktischen Verwendung anzusehen sind. 
Dies bedeutet, daß - was sich aus dem Wort 
"soweit" ergibt - erst eine die angeführten Zeiten 
übersteigende Abwesenheit anzeigepflichtig ist 
und eine Unterbrechung der praktischen Ver
wendung herbeiführt. 

Zum§117a 

Da einerseits der § 118 hinsichtlich der Ver
wendung der Notariatskandidaten zu ergänzen 
ist, andererseits die in den Abs. 1 und 2 dieses 
Paragraphen derz·eit enthaltenen Bestimmungen 
über die Führung des Kandidatenverzeichnisses 
systematisch ohnedies nicht ganz' hier herein
passen, sind sie, ,daraus entnommen, sprachlich 
verbessert und übersichtlich gegliedert, als § 117 a 
eingefügt worden. 

'Zum § 118 Abs. 1 u~d 2 

Der Abs. 1 enthält eine bisher in der Nota
riatsordnung nicht enthaltene Anweisung zur 

Verwendung und Heranbildung des Standesnach
wuchses. Zum Zweck einer möglichst umfassenden 
Ausbildung soll der Notariatskandidat in allen 
Bereichen der notariellen Tätigkeit zur Mitarbeit 
herangezogen werden und alle Tätigkeiten aus
üben müssen, die nicht ausdrücklich dem Notar 
vorbehalten sind. Der Notar ist verpflichtet, dem 
Notariatskandidaten die Ausbildung in dies,em 
Sinn angedeihen zu lassen. 

Zur Entwicklung seiner Fähigkeiten zur selb
ständigen Tätigkeit kann ein Notariatskandidat, 
der bereits die Notariatsprüfung oder aber auch 
die Rechtsanwalts- oder Richteramtsprüfung be
standen hat, vom Notar auch zu Tätigkeiten 
herangezogen werden, die den im § 56 Abs. 1 
und 2 des Gerichtsorganisationsgesetzes aufge
zählten Amtshandlungen entsprechen, also bei
spielswiese zur Aufnahme von Protokollen, Be
glaubigung von Unterschriften und Abschriften, 
Aufnahme von Wechselprotesten, Todfallsauf
nahmen usw. Es müssen jedoch alle derart er
richteten Urkunden zu ihrer Rechtswirksamkeit 
vom Notar unterfertigt werden. 

Zum § 118 a 

Im Abs. 1, dessen Buchstaben e und f erst kürz
lich geändert worden sind (siehe die Bundes
t7esetze BGBI. Nr. 414/1975 bz'W. 498/1974) wer
den weiter die Buchstaben a, bund i unter 
Bedachtnahme auf den neuen Sprachgebrauch und 
systematisch passender gefaßt und schließlich ein 
Buchstabe j angefügt, der auf den neuen § 119 
Abs. 4 Bedacht nimmt. 

Der A!bs. 2 stellt klar, mit welchem Zeitpunkt 
die Streichung, zu verfügen ist. Demnach ist maß
gebend beispielsweise beim Buchstaben ade: Tag 
des Austritts oder der Unterbrechung, bel den 
Buchstaben b oder f bis h der Eintritt der Rechts
kraft der diesbezüglichen Entscheidung. 

Der Abs. 3 entspricht dem bisherigen Abs. 2. 
Darüber hinaus wird auch dem Notar in den 
Fällen, in denen auch er betroffen sein kann 
(gesetzwidrige Verwendung, unzureichende A us
bildungsmöglichkeit), ein Anhörungs- und Be
rufungsrecht eingeräumt., 

Zum § 119 Abs. 3 und 4 

Im Abs. 3 wird zunächst klargestellt, daß auch 
ein Notariatskandidat, der zum Substituten be
stellt werden soll, "geeignet" sein muß, es dürfen 
also beispielsweise keinerlei Bedenken gegen seine 
Bestellung zum Substituten bestehen. Im übrigen 
wird - wie bisher - verlangt, daß der Sub
stitut alle zur Erlangung einer NotarsteIle er
forderlichen Voraussetzungen erfüllt, wobei 
allerdings in weitgehertder übereinstimmung mit 
der bisherigen Regelung eine verkürzte Zeit ~er 
praktischen Verwendung genügt. Bei der ~1U
destzeit von bloß zwei Jahren wird noch WeIter 
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darauf Bedacht genommen, daß unter besonderen 
Umständen, etwa weil zwischen ·dem Notar und 
dem zu bestellenden Substituten ein besonderes 
Naheverhältnis besteht, die Bestellung eines an
deren Substituten nicht angebracht wäre. In die
sem Fall ist aber stets auch die Zustimmung des 
Bundesministers für Justiz einzuholen. 

Der Abs. 4 trägt dem Umstand Rechnung, daß 
auch eine andere "geeignete Person" zum Substi
tuten bestellt werden kann, die nicht Notar oder 
Notariatskandidat ist und daher insoweit nicht 
den Bestimmungen der Notariatsordnung unter
läge. Es wird daher festgestellt, daß ein solcher 
Substitut für die Dauer der Ausübung der Sub
stitution als Notariatskandidat gilt. 

. Zum § 120 Abs. 1 

Durch die Neufassung dieses Absatzes wird 
klargestellt, daß als -Dauersubstitut immer nur 
ein Notar oder Notariatskandidat desselben 
Kammersprengels und nicht auch eine "andere 
geeignete Person" in Betracht kommt. 

Zum § 124 Abs. 3 

Durch diese Bestimmung wird besonders mit 
Rücksicht auf die diesbezügliche Feststellung im 
§ 140 Abs. 1 ausdrücklich klargestellt, daß es 
sich bei ·den Notariatskollegien und ihren Grup
pen um Körperschaften des öffentlichen Rechts 
handelt. 

Zum § 128 Abs. 3 und :4 

Die im Abs. 3 vorgesehene Erweiterung der 
Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland ist zur Bewältigung des erhöhten 
Arbeitsaufwandes erforderlich. 

Hinsichtlich des Abs. 4 gilt das zum § 124 
Abs. 3 Gesagte sinngemäß . 

Zum § 130 Abs. 1 

Die Neufassung des ersten Satzes dieser Be
stimmung trägt der Änderung des § 6 Abs. 2 
und des § 119 Abs. 3 Rechnung. 

Zum § 134 Abs. 2 Z. 12 

Zum § 120 Abs. 2 Die Neufassung dieser Bestimmung trägt der 
Hier wird zunächst ein überholtes Zitat (§ 21 geänderten Organisationsform Rechnung. 

Abs. 7) gestrichen. 
Weiter wird durch Anfügung eines entspre

chenden Satzes darauf Bedacht genommen, daß 
sich bei Bestellung eines Notariatskandidaten 
zum Dauersubstituten desjenigen Notars, in des
sen Amtskanzlei er angestellt ist, oft zwangsläufig 
kurzfristige Substitutionen ergeben, bei denen 
die jedesmalige Anzeige nach Abs. 2 einen un
verhältnismäßigen Aufwand sowohl für den No
tar als auch für die Gerichtshöfe und für die 
Notariatskammern bedeutet. Die Anzeige soll 
daher in diesen Fällen schon aus Gründen der 
Verwaltungsverei~fachung entfallen. 

Zum § 120 Abs. 3 

Unter Aufrechterhaltung des Grundsatzes, daß 
die Amtsgeschäfte für eine Notarstelle nur von 
ein e r Person besorgt werden sollen, wird 
doch für den Fall, daß die Partei andernfalls 
Schaden leiden könnte, die Möglichkeit eröffnet, 
daß der Dauersubstitut auch während der Zeit, 
für die ein anderer Substitut bestellt ist, nota
rielle Amtshandlungen vornehmen kann, ohne 
befürchten zu müssen, deshalb disziplinär zur 
Verantwortung gezogen zu werden. 

Zum § 123 Abs. 5 

Hier gilt das zum § 120 Abs. 3 Gesagte sinn
gemäß. 

Zur Überschrift zum VIII. Hauptstück 

Diese Überschrift ist mit Rücksicht auf die 
Errichtung einer Österreichischen Notariatskam
mer durch die §§ 140 ff. zu ergänzen. 

Zum § 136 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung soll ' 
den Notariatskandidaten in den Notariatskam
merndas Recht eingeräumt werden, bei den hier 
angeführten Beratungen und Beschlußfassungen 
der Notare anwesend zu sein; eine Beteiligung 
daran ist allerdings nicht gestattet. Die Einräu
mung dieses Rechtes ist besonders mit Rücksicht 
auf die weitgehende Eingliederung der Notariats
kandidaten in den Notarenstand und überdies 
dadurch gerechtfertigt, daß gerade Beratungen 
dieser Art für den Standesnachwuchs sehr auf
schlußreich sein können und auch zum besseren 
Verständnis der von der Notariatskammer ge
troffenen Verfügungen beitragen. 

Zum § 140 

Ohne eine wesentliche inhaltliche Änderung 
zu erfahren, soll die bestehende Bundesorgani
sation der Notariatskammern, nämlich der "Dele
giertentag der österreichischen Notariatskam
mern", in Anlehnung an ähnliche Einrichtungen 
anderer Standesgesetze, wie z. B. der Rechts
anwaltsordnung, des Ärztegesetzes oder des Inge
nieurkammergesetzes, durch eine "österreichische 
Notariatskammer", ;also -eine BundeskaJll1mer,er
setzt werden. 

Zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässig
keit einer solchen Regelung ist zunächst folgendes 
auszuführen: 

1. Kompetenzrechtlich ist davon auszugehen, 
daß die Angelegenheiten der Notare, der Rechts
anwälte und verwandter Berufe gemäß Art. 10 
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Abs. 1 Z. 6 B-VG Bundessache in Gesetzgebung Notare und somit die Ausnahme vom 'Art. 20 
und Vollziehung sind. Die Einrichtung von No- Abs. 1 B-VG - wie die obigen Ausführungen 
tariatskammern wie auch die Einrichtung einer zeigen - inhaLtlich nicht erweitert. Es handelt 
"tlsterreichischen Notariatskammer" sind daher sich nur um eine interne Umschichtung der Or
nicht dem Kompetenztatbestand "Einrichtung ganisauion. 
beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf dasLm übrigen ist zu dieser Bestimmung noch zu 
ganze Bundesgebiet erstrecken" (Art. 10 Abs. 1 bemerken: 
Z. 8 B-VG) zuzuordnen, sondern vielmehr dem Nach Abs. 1 wird die tlsterreichische Nota
erwähnten Kompetenztatbestand des Art. 10 riatskammer aus allen Notariatskammern tlster
Abs.1 Z. 6 B-VG. Der Verfassungs,gerichtshof hat reichs gebildet. Sie ist _ wie dies nunmehr auch 
unter BeI'ufung auf ·den Kompetenztatbestand des durch den § 124 Abs. :3 und den § 128 Abs. 4 
Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B~VG ausdrücklich ausgespro- hinsichtlich der Notal1i:atskoHegien und der ein
chen, daß Angelegenheiten der Rechtsan'wälte ein- zdnen Notariatsk,acrnmern klargestellt wird _ 
schließlich der Einrichtung beruflicher Vertretun- eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
gen in Gesetzgebung und Vollziehung Bundes-
sache seien. Dabei ist es nach Auffassung des Wie derzeit schon der Delegiertentag (§ 141 
Verfassungsgerichtshofs gleichgültig, ob sich sol- Abs. 3), soll .auch die "tlsterreichische Notariats
che beruflichen Vertretungen auf das ganze kammer" nach Abs. 2 zur Füh:ungdes Sta:ats-
Bundesgebiet erstrecken. I wappens u?d zur Ve!'w~ndu~g emes entsprechen-

Eb d ß b ch · "ß f" d' den AmtSSlegels berechugt sem. " en as mu a er au smngema ur le 
Einrichtung von Notariatskammern gelten, weil 
Notare und Rechtsanwälte in kompetenzrecht
licher Hinsicht im Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG 
völlig gleich behandelt werden. Die Einrichtung 
einer Bundes-Notariats~ammer durch ein Bun
desgesetz ist daher vom kompetenzrechtlichen 
Standpunkt unbedenklich (v gl. Verfassungs
gerichtshof Sammlung 5129/1965). 

2. Die OI"ganisation der Selbstverwaltung der 
Notare ist verfassungsrechtlich nicht ausdrück
lich ,geregelt. Weder die Notariatskammern auf 
Landesebene noch eine "tlsterreichische Nota
ria tskammer" sind im Bundes-Verfassungsgesetz 
ausdrücklich erwähnt. Die ZuläsSligkeit dieser 
F,orm .der SeLbstverwaltung kann daher nur 
mittelbar aus Bestimmungen der Verfassung .ab
geleitet werden. Die -Einrichtung der Landes
notariatskammern als Se1bstverwaltungskör.per 
wurde jedoch von dem Bundes-Verfassungsgesetz 
vorgefunden, und es handelt sich dabei, wie bei 
anderen Fällen der beruflichen Selb.stverwaltung,' 
um eine v,on der Bundesverfassung als bestehend 
vorausgesetzte Institution. Dabei kommt es aber 
nur auf das Bestehen einer beruflichen Selbstver
waltung der Notare schlechthin und nicht auf 
den Umstand .an, ob es sich um eine Organi
sation .auf l:andes- oder Bundesebene hande1t. 
Die in Aussicht genommene "tlsterreichische 
Notariatskammer" stellt daher nur eine Org.ani
sationsfo1'1m der traditionellerweise vom Bundes
verfassungsgesetz vorausgesetzten und im Kom
.petenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 ent
haltenen gesetzlichen Berufs.vertretung auf Bun
desebene dar. Gegen eine solche organisatol1ische 
Ausweitung einer 'bereits bestehenden Einrich
tung der Selbstverwaltung bestehen keine Be
denken (vgl. VfSlg. 2500/1963 und· 3290/1957). 

3. Obwohl das System ,der Selbstverwaltung 
im Hinblick auf die Weisungsfreiheit eine Aus
nahme vom Art. 20 Abs. 1 B-VG darstellt, wird 
der Bereich der beruflichen Selbstverwaltung der 

Zum § 140 a 

Der ~bs. 1 legt den Aufgabenbereich der 
tlsterreichischen Notariatskammer im allg'e
meinen fest.' Danach ist sie berufen, die Rechte 
und Angdegenheiten desösterreichischen Nota
riats, soweit sie dessen Gesamtheit betreffen oder 
über den Bereich einer einzelnen Notariats
kammer hinausgehen, also beispielsweise auch bei 
Meinungsverschiedenheiten zweier Notariats
kammern, zu wahren und zu vertreten. 

Der AJhs. 2 .zählt einzelne Befugriisse der tlster
reichischen Notariatskammer beispielsweise auf. 

Die Z. 1 dieses ~bsatzes entspricht im wesent
lichen dem § 134 Abs. 2 Z. 7. 

Die Z. 2 ist die :zur Deckung des Aufwands 
der tlsterreichischen Notari'atskammer erfor
derliche Bestimmung. 

Die Z. 3 betrifft die Beziehungen zu anderen 
Berufsorganisationen mit gleichem oder ähnlichem 
Aufgabenbereich, a.Jso beispielsweise zu auslän
dischen Organisationen des Notariats oder zu 
in- und ausländischen Einrichtungen der Rechts
anwaltschaft oder auch landerer BerufsgruppeiL 

Durch die Z. 4 soll vor allem auch die Schaf
fung von Wohlhhrtseinrichtungen für Notare, 
auch wenn sie sich schon im Ruhestand befinden, 
sowie für deren Angehörige oder Hinterbliebene 
erfaßt sein. 

Die Z. 5 enthält die gesetzliche Grundlage zur 
Einrichtung und Führung des - bereits beste
henden - Zentralen Testamentsregisters sowie 
:zur Erlassung diesbezüglicher Richtlinien. ' 

Die Z. 6 entspricht der Regelung des §. 134 
Abs. 2 Z. 3, bezogen 'auf Standesangehörige ver
schiedener Sprengel. 

Nach der Z. 7 soll sich die tlsuerreichische 
Notariatskammerzu Angelegenhei&n äußern, die 
ihr vorieiner oder mehreren Notariatskammern 
vorgetragen werden. 
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Die Z. 8 räumt der österreichischen Notariats- Zum § 141 e 
kammer die .Befugnis ein, in den dort aufgezähl- Diese Bestimmung umschrdbt den Aufgaben-
ten Angelegenheiten Rlichtlinien zu erlassen.' bereich des Präsidenten, wQbeidie diesbezü.g
Diese Richtlinien müssen sich j·edoch immer irri lich derzeit im § 141 d Albs. 2 und 3 und § 141 e 
gesetzlichen Rahmen !halten, widrigens sie nach Abs. 2 vorgesehenen Befugnisse zusammengef1aßt 
§ 142 vom 'Bundesminister für Justiz ,aufzu- und näher ausgeführt,.werden. 
heben sind. Durch diese Bestimmung wird vor 
allem auch die Erlassung einer Verordnung üher 
das Beurkundungsregister entihehrlich (siehe 
diesbezüglich auch die Erläuterungen zum § 82 
Abs. 2) und Üiberdiesdie gesetzliche Grundlage 
für die schon vorn D.elegiertentag erlassenen 
Vorschriften üb~r'die BUchführung und, Kassa
gebarung geschaffen. 

Zum § 141 

Diese Bestimmung ,zählt die Organe der öster
reichischen Notariatskammer auf. Hiedurch wer
den im ,besonderen auch Rechnungsprüfer" 'die 
bisher ohne gesetzliche Anordnung tätig sind, 
vorgeschrieben. 

Zum § 141 a 

Diese Bestimmung r,egelt die. Zusamtnenset
z~ng des Delegiertentags, ,w,orunter nunmehr die 
Versammlung der Delegierten der einzdnen 
Notariatskammern zu verstehen ist. Im übrigen 
·cntspI1icht diese Bestimmung dem derz~itigeri. 
§ 141 a. 

Zum § 141 b 

Die Ahs. 1 und 2 ~ntSiprechen inhaltlich den 
Abs. 1 und 2 des der:zeitigen § 141 c. 

per Albs. 3 schrei!bt dem Deleg~ertent'ag die 
Wahl 'von Rechnungsprüfern vor. 

Der Abs. 4 entspricht dem derzeitigen § 141 f. 

Zum§ 141 c 

bie~e Bestimmung regelt - ähnlich wie derzeit 
§ 141 d Ahs.l-die Einberufung des Delegier
tentags durch den' Präsidenten; .dieser hat nach 
seinem Ermessen auch den Ort der Tagung zu 
bestimmen. 

Zum § 141 d 
; 

Der Albs. 1 .Jegt den Aufgabenbereich des Dele
giertentags fest. Es handelt sich hiebei um die
jenigen Angeleg,enheiten, die zum Wirkungs
bereich der österreichischen Notariatskammer 
gehören (§ 140 a) und nicht ei~em anderen Or
gan, also beispielsweise den Rechnungsprüfern, 
vorbehalten sind. 

D~e Abs. 2 und 3 regeln die Abstimmung und 
Beschlußfähigkeit des Delegiertentags. 

Der Abs. 4 sieht. - ähnlidl wie das, Notar
versicherungsgesetz - für dringende. oder ein
fache Fälle die Möglidlkeit ·der schriftlichen Ab
stimmung vor. 

Zum § 141 f 

Die Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung um
sdueiben in Anlehnung. an den derzeitigen 
§ 141e den Aufgabenbereich des Ständigen Aus
sdiusses. 

Durdlden Abs. 3 soU' auch. beim Ständigen 
Ausschuß die schriftliche Aibstimmung möglich 
sem. 

Zum § 141 g 

Diese Bestimmung umschreibt den Aufgaben
bereich der Rechnungsprüfer. 

Zum § 141 h 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
- unter ,Bedachtnahme auf die Änderung der 
Organis'aiions.form - dem derzeitigen § 141 g. 

Zum § 141 i 

Wie in :anderen Standesgesetzen, wird die Er
lassung der Geschäftsordnung der österreichi
schen Notariatsl~a;mmersdbst überlassen. Vor
geschrieben wird nUr, daß diese Geschäftsord
nung jedenfaJls nähere B,estimmungen Ü1ber be
stimrrite,derzcit im wesentlichen- übereinstim
mend auch im § 141 h aufgezählte Angelegen
heitenenthalten muß. 

Zum § 142 

Diese Bestimmung ist dem del1zeitigen § 141 
Abs. 2 nachgebildet, wobei auf die E!1weiterung 
der Befugnisse der österreichischen Notariats
kammer zur 'Erlassung von Richtlinien, die im 
hesonderen der überprüfung durch den Bundes
minister für Justiz unterliegen sollen, Bedacht 
genommen wird. 

Zum § 147 Abs. 2 

Die vorgeschlagene Neufassung dieser Be
stimmung trägt dem Umstand Rechnung, daß 
Notare nic.~t .nurGelder, Wertpapiere oder 
Wertgegenstände nach den §§ 107 bis 109, son
dern auch auf Grund' ihrer Tätigkeit nach § 5 
verwahren. Da die Richtlinien der österreichi
schen Notariatskammer bezüglich der Buchfüh
rung und Kassengeharung aUe' derartigen nota
rieUen Verwahrungen erfassen werden, sollen 
aumaHe solchen notariellen Verwahrungsstücke 
mit den betreffenden bucirhaIterischen Aufzeich-
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nun gen und [Akten ubergeben werden. Im Inter
esse der Kontinuität der Verwahrung und der 
Erfüllung von Verwahrungs aufträgen wird daher 
der übergang der aus der V,erwahrung sich er
gebenden Rechte und Pflichten vorgesehen. 

Die übernahme der Verwahrnisse durch das 
Gericht ist n,icht zweckmäßig und schon bisher 
für die ,Partei oft mit unerwarteten Weiterungen 
verbunden gewesen. Es soll daher der Amtmach
folger, de~ j,a auch die Ülbrigen für die Parteien 
erforderlichen Täoigkeiten seines Amtsvorgängers 
weiterführt, auch ,diese Geschäfte abwickeln. Ist 
kein Amtsnach,folger vorhanden (etwa infolge 
Auflösung der Amtsstelle), so hat die Nonariats
kammer einen Notar zur Durchführung dieser 
Angelegenheit zu hestimmen. Nur wenn Ve:
wahrnisse nicht übernommen werden, solIen sie 
weiterhin ohne jeg.Jichen AufschUJb bei Gericht 
erlegt werden. 

Zum § 153 Abs. 1 

Die übenwachungder Notariatskammern 
durch die Gerichtshof'präsidenten wird seit lan
gem, nichtzt'iloetzt mit Rücksicht auf die be
währte Standesautonomie, nicht mehr geübt, 
weshalb sie in Anpassung an diese tatsächlichen 
Verhältnisse 'auch im Gesetz nicht länger vor
gesehen sein soll. 

Zum § 154 Abs. 2 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung soll 
eine Lücke geschlossen werden, die darin besteht, 
daß bisher in diesen FäHen eine Behandlung nach 
§ 155 nicht möglich, der Abstand zwischen "ge
ringeren Mängeln" und "Disziplinarvergehen" 
aber doch zu ,groß ist. 

Zum (alten) § 154 Abs. 3 

Hier gilt das zum § 153 Abs. 1 Gesagte smn
gemäß. 

Zum (neuen) § 154 Abs. 3 

Die für die Knderung des § 153 Abs. 1 und 
die Aufhebung des § 154 Abs, 3 sprechenden 
Gründe gelten sinngemäß :touch für die Kammer
kanzlei. 

Zum (neuen) § 154 Abs. 4 

Wie dies bisher in der Regel schon geübt wor
den ist, soll der Untersuchung durch den Ge
richtshofpräsidenten ein entsprechender Hinweis 
an die Notari'atskammer vorangehen. Erst wenn 
innerhalb von vier Wochen die geäußerten Be
denken nicht beseitigt sind, kann der Gerichts
hofpräsidenr die Untersuchung seLbst oder durch 
einen beauftragten Richter vornehmen bzw. 
vornehmen lassen, wdbei, ebenfalls entsprechend 

der bisherigen Gepflogenheit, ein von der Nota
riatskammer namhaft zu machender Notar bei
gezogen werden muß. 

Zum § 159 Abs. 3 

Durch die iAu~hebung dieser Bestimmung soll 
ein gewisser Widerspruch zum § 158 Abs. 1 
Buchstabe b 'beseitigt und im übrig,en dem Ge
danken Rechnung getragen 'werden, daß die Vor
schreibung einer hestim;nten, im Einzelfall unter 
Umständen ä·ußerst hohen Mideststrafeeine zu 
starr,e Bindung des Disziplinargerichts bedeutet. 

Zum § 161 c 

Um eine bundeseinheitliche V.organgswetise zu 
O'ewährleisten, wird die bewährte Berichterstat
~ung durch einen Notarenrichter allgemein ange
ordnet. 

Zum Art. 11 

Die neue Organisationsform und die damit 
zusammenhängende Knderung der Bezeichnung 
einzelner Organe des Notariats m'<lchen es not
wendig, dafür Sorge zu tragen, daß die dies
bezüglichen, in anderen Rechtsvorschriften vor
kommenden Begriffe durch ,die entsprechenden 
neuen Begriffe ersetzt werden. 

Zum Art. III 

Nach Art. lAbs. 1 des Bundesverfassungs
gesetzes vom 3. Juli 1973, BGBl. Nr. 390, zur 
Durchführung des J.nt,ernationalen übereinkom
mens über die Beseitigung aller Formen rassischer 
Diskriminierung, haben Gesetzgebung und V 011-
.ziehung jede Unterscheidung aus dem alleinigen 
Grund der Rasse; der Hautfarbe,. der Abstam
mung ,oder der nationalen oder ethnischen Her
kunft zu unterlassen. Die Einräumung einer Son~ 
derstellung für einen besümmten Pel'sonenkreis 
von Ausländern, wozu die sogenannten Volks
deutschen zählen, im Verhältnis zu anderen Aus
ländern steht mit dieser Verfassungsbestimmung 
nicht in Einklang, da ,alle Ausländer unterein
ander ,gleich zu behandeln sind. 

Da das Bundesgesetz vom 18. Juli 1952, BGBt 
Nr. 171, Sonder:hestimmungen für Volks
deutsche enthält, ist es daher, sofern ihm durch 
das In'krafttreten des eingangs erwähnten Bun
desverfassungsgesetzes nicht schon ,materiell deo 
rogiert wOl'den ist, ausGründen der Rechts'klar
'heit ausdrücklich aufzuheben. ' 

Zum Art. IV 

Dieser Artikel enthält die erforderlichen 
SchIuß- und überg.ang~bestimmungen. 

Der § 1 legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
fest. 
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Der § 2 stellt klar, daß die Ergänz.ung des 
Personenkreises im § 6 Albs. 2 nur ,für die Zu
kunft wirkt. Hiedurch sollen vor aUem Ände
rungen der bestehenden Kandidatenlisten hint-
angehalten werden. . 

Der § 3 regelt die Fr.age, welche der im § 6 
Abs. 3 für anrechenhar enklärten Zeiten, die 
gegebenenfalls vor ,dem Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes verbracht worden sind, anzurechnen 
sind. Er geht hiehei von der Erwägung aus, daß 
die grundsätzliche Gleichhehandlung aller Nota
riatskandidaten es erfordert, die nachträgliche 
Anrechnung von Wehrdienstzei.ten öder Zeiten 
eines Zivildienstes zu ermöglichen, zumal da diese 
Zeiten in der IPraxis Ibei der Bewerbung um 
freie NotarsteIlen schon bisher eine gewisse Be
rücksichtigunggefunden haben. Hingegen trifft 
dies für die anderen, in das Gesetz neu 'aufge
nommenen anrechenlbaren Zeiten nicht w; auch 
würde deren Obel'pl1üfung weit größere' Schwie
rigkeiten berei.ten und die Kandidatenliste in 
vielen Fällen verändern; hinsichtlich dieser Zeiten 
ist daher eine rückwirkende Anrechenbarkeit, 
wie sie für die staatsbürgerliche Pflichterfüllung 

des Wehr- oder Zivildienstes vertretb:ar ist, nicht 
vorgesehen. 

Der § 4 bezweckt eine mög,lichst Ibaldige Klar
stellung der anrechenbaren Zeiten. 

.Der § 5 trägt der Neuregelungdes § 82 
Abs. 1 Rechnung. 

Der. § 6 enthält eine übergangsbestimmung 
für die Geschäfts,ordnung des Delegiertentags. 

Durch den § 7 werden diejenigen RechtsvrOr
schriften aufgehoben, die mit Rücksicht auf die 
Feststellung der Identität durch den § 55 
gegenstandslos werden. 

Der § 8 hetr.aut gemäß der Verteilung der Zu
ständigkeiten der einzelnen Bundesminis.terien 
den Bundesminister für Justiz mit der Voll
zieh)mg des entwor,fenenBundesgesetzes. Die 
Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieser 
bundesgesetzlichen Neuregelung gründet sich auf 
den Art. 10 Abs. 1 Z. 6 ,Bundes-Verfassungs
gesetz. Dies gilt ,im besonderen auch für die Er
richtung der Österreichischen Notariatskammer 
(vgI. das Erkenntnis des vJGH vom 26. Novem
ber 1965, B 105/65, VfSlg. 5129). 

Anhang 

Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden und In 

. der Fassung des Entwurfs 

Gelt end e Fa s s u n g: 

§ 1. Die Notare werden vom Staate bestellt 
und öffentlich .beglaubigt, damit sie nach Maß
gabe dieses Gesetzes über Rechtserklärungen und 
Rechtsgeschäfte, sowie über Tatsachen, aus wel
chen Rechte abgeleitet werden wollen, öffent
liche Urkunden aufnehmen und ausfertigen, 
dann die von den Parteien ilinen anvertrauten 
Urkunden verwahren und Gelder und Wert
papiere zur Ausfolgung an Dritte oder zum 
Erlage bei ,Behörden übernehmen. 

§ 6. (1) Zur Erlangungeiner NotarsteIle wird 
erfordert, daß der Bewerber 

cl) eine siebenjährige juristische Praxis nach
weist, und zwar mindestens drei Jahre 
als Notariatskandidat nach Ablegung einer 
der ,in lit. c genannten Prüfungen, die üb
rige Zeit als Notariatskandidat, Rechts
pr.aktikant, Richteramtsanwärter, Hilfs
richter, Richter, Rechtsanwaltsamvärter, 
Rechtsanwalt oder als rechtskundiger Be
amtcr bei derFinan~prokuratur. 

Neue Fassung: 

§ 1. unveränd'ert. 

(2) Den Notaren obliegt auch die Durchfüh
run,g von AmtshandLungen als Beauftragte des 
Gerichtes nach besonderen <gesetzlichen Vors,chrif
ten. 

§ 6. (1) Zur Erlangung einer Nota:rstelle wird 
crfordert, daß die Bewerber 

d) 'eine siebenjährige praktische Verwerrdul1tg 
in der gesetzlichen Art nachweist; 

e) :das 64. Lebensjahr noch nicht vollendet 
, hat. 
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Gelt end e Fa s s u n g: 

§ 6. (2) Wenn um .die zu besetzende Stelle 
kein geeigneter, allen gesetzlichen Voraussetzun
gen entsprechender Bewel"ber einschreitet, so 
wird für diese iBewerbung die im Albs. 1 lit.d ge
forderte Praxis auf vier Jahre vel"kürzt; davon 
müssen' ohne Rücksicht auf den Zeinpunkt der 
Ablegung einer der im Abs. 1 lit. c genannten 
,Prüfungen mindestens zwei Jahre als Notariats
kandidat zurückgelegt ·worden sein. 

§ 8. (2) Die Notari:atsk·ammer kann den 
Notar ·unter Berücksichtigung des Bedarfes der 
Bevö1kerung verpflichten, außerha1b seines Amts
sitzes regelmäßige l\mtstage abzuhalten. 

Neu e Fa s s u n g:, 

§ 6. (2) Von ,der Dauer der pmktischen V ~r
wendung im Sinn des Abs. 1 Bi,lchstabe d sind 
mindestens drei Jahre als Notariatskandidat nach 
Ablegung einer der im A'bs. 1 Buchstabe c ge
nannten Prüfungen zu verbringen. Die übrige 
Zeit kann' allS Notariatskahidi;dat, Rechtsprakti
kant, Richteramtsanwärter, Richter, Staatsanwalt, 
Rechtsanwaltsanwärter, Rechtsanwalt .ocl:er als 
rechtskundilger Beamter beim Bundesministerium 
für Justiz 'Oder bei der Finanzprokuratur ver
bracht wer.den. 

(3) Auf die Dauer Ider praktischen Verwen
d~ng, die nich,t zwingend als Notariatskandidat 
zu verbringen ist, sind anzurechnen 

1. Zeiten einer den im Ahs. 2 genannten rechts
beruflichen Tät~gkeiten gleichartigen praktischen, 
Verwendung im Ausland sowie einer rechtsberuf
J,ichen Verwendung im Inland oder im Auslanld 
an einer Hochschule oder bei einem Beeideten 
Wirtsch,aftsprüfer und! Steuerberater, wenn, diese 
Verwend~ngen für .die Ausübung Ides Notariats
berufs dienlich gewesen sind, his zu einem Höchst
ausmaß von insge&amt einem Jahr; 

2. Zeiten eines auf Grund einer gesetzlichen 
Pflicht geleisteten österreichischen Wehrdienstes 
odler Zivildiemtes zur Gänze und eines freiwillig 
geleisteten Wehrdienstes his zu einem Höchst
ausmaß von insgesamt ,neun Monaten. 

(4) über die Anrechnung von Zeiten nach 
Abs. 3 hat ,d~e Notariatskammer auf Antrag des 
Anrechnungswerbers zu entscheiden. Dieser An
trag ist 'bei sonstigem An~pruchsverlust spätestens 
sechs Monate nach der ersten auf die betreffende 
Anrechnungs;zeit ,folgenden Eintragung oder Wie
:dereinotragung in das Verzeichnis .der Notariats
kandidaten zu stel'len. 

(5) Erfültlt ein ,geei'gneter Bewerber um -die zu 
besetzen,de SteHe alle gesetzlichen Voraussetzun~ 
gen mit, Ausnahme der Dauer der praktischen 
VerwendJung, s'O genügt '2lur Erlangung dieser 
Stelle eine praktische Verwendung in der Dauer 
von vier Jahren, wenn sonst kein geeigneter, 
allen gesetzlichen Voraussetzungen entsp'rechen
der Bewel1ber v'Orhanden ist. Von :diesen vier 
Jahren müssen ohne Rücksicht autf den Zeitpunkt 
der Ablegung einer der im Abs. 1 Buchstabe c 
genannten Prüfungen mindestens zwei Jahre aIs 
Notariatskandidat vellbracht worden sein. Die 
ührige Zeit ka:nn ·auch ,]n einer anlder~n' der im 
Abs. 2 a~geführten Verwendungen verbracht 
worden sein. Nach Abs. 3 angerechnete Zeiten 
sind hieflbei nicht zu herücksichtigen. 

§ 8. (2) Wird aufgehoben 
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Gel t ende Fa s s u n g: 

§ 10. (2) Jede ,zu hesetzende Notarstelle ist von 
der Notariatska.mmer auszuschreiben'; die Aus
schreibung ist im Amtsblatt zur "Wiener Zei
tung" d1:lrch dreimalige ,Einschaltung bekannt
zumachen. 

(3) Der Bundesminister für Justiz kann .auf 
Antra,g der Notariatskammer einen Tausch yon 
Notarstellen ohne vorherige Ausschreibung be
willigen, wenn nicht ein wichtiger Grund ent
gegensteht; ein solcher ist insbesondere ein 
Lebensalter von mehr als 65 Jahren eines der 
beiden Notare oder eine Amtszeit von weniger 
'als sechs Jahren in der letzten NotarsteIle. 

§ 11. (1) Die Kompetenzgesuche sind, mit del1 
erforderlichen Belegen versehen, an die Notariats
kammer .zu richten; Bewerber aus dem Notaren~ 
stande eines anderen Sprengels haben dies~lben 
durch die Notariatskammer, welcher sie unter
stehen, Bewel1ber aus dem Rechtsanwaltsstande 
durch. die Rechts'anw.altskammer vorzulegen. 

(2) Die Notariatskammer erstattet den Be
setzungsvorschlag und leitet denselben an. den 
Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel die 
zu besetzende Stelle gelegen ist. . 

(3) Dieser hat den Vorschlag der Notariats
kammer mit seinem .ßesetzungsvorschlag dem 
Oberlandesgericht vorzulegen, das beide Vor
schläge mit seinem eigenen Besetzungsvorschlag 
an das Bundesministerium für Justiz weiterzu
leiten hat. Die Erstattung der Besetzungsvor
schläge der Gerichtshöfe ,erster und zweiter 
Instanz OIbliegt deren Personalsenaten. 

Neue Fassung: 

§ 10. (2) Jede zu besetzende Notarstelle ist vOn 
der Notariatskammer auszuSichreiben; ,die Aus
schreibung ist im "Amtsblatt zur Wien er Zei
tung" hekanntzumachen,. Hi.erbei ist eine Bewer
hungsfrist mit einem Kalenidertag als End'zeit
punkt zu bestimmen. Zwischen der Bekannt
machung i'm "Amtsblatt 'zur Wiener Zeiturug" 
und .dem Ende :der Bewel1bungsfrist hat ein Zeit
raum von mi.ndesten~ 14 Talgen zu liegen. 

(3) Der Bundesminister für Justiz kann auf 
Antrag der Notariatskammer ,einen Tausch von 
Notarstellen ohne vorherige Ausschrdbun,g durch 
entsprechende Ernennungen bewiLLigen. Der An
trag ist unzulässig, wenn einer der beteiligten 
Notare das 64. Lebensja:hr bereits vollendet hat 
oder die Amtszeit e~nes ,der beiden in der letzten 
Notarstelle noch nicht sechs Jahre beträgt. 

(4) Die Bewerbung eines· Notars um eine andere 
Notarstelle ist unzulässig, wenn im Zeitpunkt 
des Endes der B"ewerbung~rist oder, wenn die 
zu besetzend·e Amtsste1le erst zu einem späteren 
Zeitpunkt frei oder neu errichtet wird, zu diesem 
Zeitpunkt der Bewerber das 64. Lebensjahr bereits 
vollendet hat oder seine Amtszeit in der letzten 
NotarsteIle noch nicht sechs Jahre beträgt. 

§ 11. (1) Die Bewdbungsgesuche sin,d, mit ,den 
zum Nachweis der Er,füllung der Er.f,ordernisse 
nach § (, beilZUJbringenden Belegen versehen, an 
,die Notariatskammer zu richten; Notare oder 
N otariat~kan;didaten eines anderen Sprengels 
haben ,die Bewel1bungsgesuche ·durchihre Nota
riatskammer vor:zulegen. 

(21
) Die Notariatskammer hat einen Beset

zungsvorschlag zu machen und ihn dem Präsi
denten des Gerichtshofes erster Instanz, in dessen 
Sprengel die zu' besetzeDide Ste11e gelegen ist, 
zuzuleiten. Der Präsident des Gerichtshofes 
erster Instanz hat den Vorschlag mit einem vom 
Person-alsenat des Gerichtshofes erster IIliStanz zu 
beschließenden Besetzunlgsvorschlag ,dem Präsi
denten des OberlaThdesgerichts vorzulegen, der 
bevde Vorschläge mit einem v'om Personalsenat 
des Oberlandesgerichts zu beschließenden Beset
zungsvorsch.lag ,dem Bundesminister für Justiz 
vorzulegen hat. Die Beset.zungsvorschläge haben, 
soweit geeignete Bewerber vorhanden sind, drei 
Bewerber in einer besttmmten Reihung zu ent
halten; die ührigen Bew,erber sind gesonldert 
arrzufiihren. 

(3) Bei der Prüifung der E~gDlung eines Bewer
bers für ·die Aufnahme in .die Besetzungsvor
sch\lärge uIlld bei seiner Reihung ist auf die Dauer 
seiner praktischen Verwendung im Sinn des § 6 
Abs. 1 Buchstalbe d, besonders als Notariats
kandidat, oder au,f g·eine a:l1fäUige Amtszeit als 
Nota.r, ·die hewiesenen Fähigk'eiten: und Kennt
nisse, die Vertrauenswürdigkeit, den Erfolg seiner 
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Gel teil d e Fa s s u n g: 

§ 14. Nach der Genehmigung des Amtssiegels 
hat der Notar beim Oberlandesgerichtspräsiden
ten um seine Angeldbung anzusuchen. Diesem 
Ansuch-en sind anzllschließen: 

b) die erforderliche Z.ahl von Siegela:bdrücken 
und von Ausfertigung-en der Unterschrift 
des Notars, die seinen Vor- und Zunamen 
und seine Eigenschaft als öffentlicher Notar 
enthalten muß, und 

§ 21. (1) .Ein Notar, der sich auf die Dauer 
von länger als acht aufeinanderfolgenden T .. gen 
zur v.ornahme von Amtshandlungen von seinem 
Amtssitz -entfernen will, muß die Bewilligung 
der Notariatskammei- einholen. 

(2) Ein Notar, ·der sein Amt länger als drei 
aufeinanderfolgende T .. ge nicht persönlich aus
üben will oder kann, hat um Urlaub anzusuchen; 
Sonntage und gesetzliche Feiertage bleiben außer 
Betracht. 

Neu e Fa s s u TI: g: 

bisherigen Verwendung, das Maß seiner Eigniung 
für die Führung der :ru besetzenden AmtssteUe, 
die besonderen Verdienste sowie sein Verha,}ten 
zu achten; daneben si'nd, besonders bei der Rei
hung gloeichwertiger Bewerber, auch deren persön
liche Verhältnisse zu herücksichtigen. 

(4) Die Besetzungsvorschläge sind zu begrün
den. 

(5) Bewelibung~gesuche, die bei der Notariats
kammer nach deren Beschlußfassung über den Be
s·etzunigs·y·orschhg einhngen,sirid zurückzuwei
sen. 

(6) Die Notariatskammer hat ihrem Bese~zungs
vorschlag alle rechtzeitig einigelangten Gesuche 
samt den von den Bewerbern beigebrachten Be
legen beizus-chließen. Ferner hat sie 'heizusch1,ie
ßen 

1. iden Nachwe~s der Bekanntmachung der Aus-
schr.eibung (§ 10 Ahs'. 2); . 

.2. eine von i,hr einzuholende Auskunft des 
Strafregisteramts ü1ber <die vorgeschlagenen Be
werber; 

3. hinsi.chclich :der Bewerber aus dem Stand der 
Notare und Notariatska.ndidaten eine Bestäti
gungihrer Notariatskammer über die Dauer 
der Ibis zum Ende der Bewel1bunlgsfrist berech
neten praktischen V.erwendung, wobei die tat
sächEch zurückgelegten und die angerechneten 
Zeiten im Sinn de~ § 6 A'bs. 2 und 3 nach ,cl·en 
einzel'nen Verwendungen a.ufzugliedern sind; 

4. hinsichtlich ,der zu Z. 3 genannten Bewer
ber eine Beurteilung ihrer Not.ariatskamrner, hin
sichdichanderer Bewerber gegebenenfaUs eine 
Dienstbeurteilung ihrer Behörde oder ein sonsti
ges Dienstzeugnis-; 

5. eine übersichtsta!belle über alle Bewerber. 

§ 14. Nach der Genehmigung des Amtssiegels 
hat der Notar beim Oberlandesgerichtspräsiden
ten um seine Angelobung anzusuchen. Diesem 
Ansuchen sind anzuschließen: 

b)die erforderliche Anzahl von SiegeIab
drücken und von Ausfertigungen der Un
terschriftdes Notars und 

§ 21. (1) WiLl sich ein Notar auf die Dauer 
von länger als acht aufeinanderfolgen den Tagen 
zur VornaJhme von IAmtshandlung,en von seinem 
Amtssitz entfernen, so hat er um die Bewilligung 
der Notariatskammeranzusuchen. Die ,Bewil
ligung ist ihm 'zu erteilen, wenn nicht wichtige 
Gründe die Anwesenheit des Notars an seinem 
Amusitz edordern. 

(2) Will ein Notar durch mehr als drei auf
einanderfo'lgende Tage sein Amt nicht ausüben, 
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Geltende Fassung: Neue Fassung: 

(3) Bin Notar hat Anspruch auf Erholungs- so hat er .dies, unter Angabe des Grundes, und 
. urlaub in ·der Dauer von insgesamt 60 Tagen die Wiederaufnahme seiner Amtstäti~keit der 
innerhalb eines Kalenderjahres, ein darüber Notariat:.kammer anzuze~genj Sonntage und 
.hinau~gehender Urlaub kann nur aus wichtigen gesetzliche Feiertage ble~ben außer Betracht. Wird 
Gründen, insbesondere wegen vorübergehender er während dieser Zeit der Nichtausütbung nicht 
Erkrankung, erteilt werden. Sofern der Urlaub durch einen SUlbstituten vertreten, so hat er 
90 Tage iinnerhalb eines Kalenderjahres nicht überdies um die 'Bewilligung der Nichtausübung 
übersteigt, entscheidet über das Ansuchen die aniusuchen. Die Bewilligung ist zu erteilen, 
Notari-atskammer, darüber hinaus das 'Bundes- wenn nicht wichtige Gründe die Ausühung des 
ministerium .für Justiz. Amtes durch ,den Notar erfordern; sie kann von 

(4) Die Erteilung eines Urlaulbs kann von der der Bestellung eines Substituten abhängig ge
Bestellung 'eines SuJbstituten albhängig gemacht macht werden. 
werden, wenn es die ordnungsgemäße Fortfüh- (3) Würde die Dauer der nach Abs. 2 anzeige-
rung der Gesch~fte verlangt. ,pflichtigenNichtausübung des Amtes innerhalb 

(5) Ein Notar, für den ein Dauersubstitut eines Kalenderjahrs insgesamt 60 Tage über
(§ 120) hestellt ist, muß um Urlaub nur an-, steigen, so hat der Notar bei der Notariatskam
suchen, wenn die Urlaubsdauer insgesamt 60 Tage mer. um eine Igesonderte Bewilligung anzusuchen. 
innerhalb eines l(!alenderjahres übersteigt oder Ober das Ansuchen hat die Notariatskammer, 
wenn er nicht von seinem Dauersubstituten soll die Dauer insgesamt 90 Tage innerhalb eines 
vertreten werden kann. Kalenderjahrs ubersteigen, der Bundesminister 

(6) Der Präsident der Notariatskammer hat für Justiz zu entscheiden. Die Bewilligung darf 
Notare, die diesen Vorschriften zuwiderhandeln, nur aus wichtigen Gründen erteilt werden. Ein 
im Falle des Abs. 1 zur Rückkehr an den Amts- wichtiger Grund ist ;besonders insoweit gegeben, 
sitz, in den ,Fällen des Abs. 2 zur Aufnahme der als von der hi~herigen Dauer der Nichtausübung 
Amtstätigkeit aufzufordern. des Amtes nicht 60 Tage zu Erholungszwecken 

bestimmt gewesen sind. 
(7) Jede Urlaubserteilung ist dem Präsidenten 

des Gerichtshofes erster Instanz, in dessen Spren- (4) Der Präs,ident der Notariatskammer hat 
gel der Notar seinen Amtssitz hat, mitzuteilen. einen Notar, der diesen Bestimmungen zuwider

handelt, im Fall des Albs. 1 zur Rückkehr an den 
Amtssitz, in den Fällen des Abs. 2 z,weiter Satz 
und des A:bs. 3 zur Aufnahme der Amtstätigkeit 
aufzufordern. 

§ 31. Der Notar muß an dem ihm ange
wiesenen Orte seinen Amtssitz nehmen und darf 
außer diesem Ort·e ein ständiges Geschäftslokal 
nicht halten. 

§ 37. (2) Der Notar hat auch über die Geheim
haltung dieser Angelegenheiten von Seite seiner 
Hilfsarbeiter zu wachen. 

§ 44. (3) Wenn auf ,eine andere Urkunde Be
zug genommen wird, kann das Datum der letz
teren und deren etwa anzuführende Nummer 
mit Ziffern geschrieben wer.den. 

(5) Die im ,AJbs. 2 erster Satz vorgesehene An
.zeigepflicht gilt sinngemäß für die Fälle, in denen 
der Notar w~gen Krankheit, Unfalls oder aus 
anderen Gründen sein Amt nicht ausüben kann. 

§ 31. (1) Der Notar hat seine Berufstätigkeit 
in der an seinem Amtssitz eröffneten Kanzlei 
(§ 18 Abs. 1) aus,zuüben. Außerhaltb dieser 
Kanzlei darf er eine .Berufstätigkeit ausüben, 
wenn es das Geschäft erfordert oder, in Fällen 
der Ndtwendigkeit, besonderen Dringlichkeit 
oder eines besonderen Vertrauensverhältnisses, 
von der Partei verlangt wird. 

(2) Die Notariatskammer kann den Notar 
unter Berücksichtigung des Bedarfes der Bevöl
kerung vel1pflichten, außerhalb des Ortes seines 
Amtssitzes regelmäßig Amtstage abzuhalten. 

§ 37. (2) Der Notar hat auch die bei ihm 
Beschäftigten ,zur Geheimhaltung dieser Ange
legenheiten zu' venpflichten und die Einhaltung 
dieser Pflicht nach seinen Möglichkeiten zu he
abachten. 

§44. (3) Wird auf eine andere Urkunde Be
zug genommen, so können deren Datum, ellwaige 
Geschäftszahl oder sonst~ge darin vorkommende 
Zahlen mit Ziffern geschrieben werden. 
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Gel te nd e Fa ssu n g: 

§ 47. (2) Der Notar hat, wenn die Urkunde 
aus mehreren Bogen besteht, jeden Bogen zu 
unterzeichnen und .am Schlusse seiner Unter
schrift sein Amtssiegel be1zudrücken. 

§ 55. (1) Der Notar muß die Parteien per
sönlich und ,dem Namen nach seLbst kennen; 
oder es muß ihm die Identität i:hrer Person durch 
zwei ,ihm 'persönlich {bekannte Zeugen oder 
durch den zugezogenen zweiten Notar bestätigt 
wer.den. 

(2) Die Identitätszeugen können mit dem
jenigen, dessen Identität zu bestätigen ist, oder 
mit dem Notare auch in einem der iin § 33 be
zeichneten Verhältnisse stehen, müssen aber im 
übrigen die E~genschaften eines fähigen Akts
zeugen besitzen. 

§ 57. (1) nie Aktszeugen müssen männlichen 
Geschlechtes, mindestens zwanzig Jahre alt und 
dem Notare persönlich bekannt sein, oder es 
muß ihm ihre Identität auf die im § 55 be
zeichnete Art bestätigt sein. 

§ 59. (1) Bei der Aufnahme eines Notariats
aktes mit einem Blinden müssen die Aktszeugen 
sowohl bei der Erklärung der Parteien über die 
in den A:kt aufzunehmenden Bestimmungen, als 
auch bei der Vorlesung des Aktes seinem ganzen 
Inhalte ITach und bei der Einwi111gung und Unter
zeichnung von Seite der Parteien gegenwärtig 
sem. 

Neue Fassung! 

§ 47. (2) Der Notar hat die Urkunde atn 
Schluß zu unterzeichnen. Seiner Unterschrift sind 
ein Hinweis auf seine Eigenschaft als öffentlicher 
Notar beizufJÜgen und sein Amtssiegel beizu
drücken. 

§ 55. (1) Sofern der Notar die Partei nicht 
persönlich und dem Namen nach seLbst kennt, 
ist ihm ;iJhre Identität zu bestätigen 

1. durch einen amtlichen, mit eigenhändiger 
Unterschrrft versehenen Lichtbildausweis, 

2. durch zwei ihm .persönlich und dem Namen 
nach bekannte oder durch amtliche, mit eigen
händigen Unterschriften versehene LichtJbild
ausweise ausgewiesen.e Zeugen, 

3. durch einen s9lcherart bekannten oder aus
'gewiesenen Zeug,en und eine von der Partei vor
gewiesene andere Urkunde als. einen amtlichen 
Lichtbildausweis, deren Besitz für die Annahme 
der Identität des VOl1weisenden mit demjen;igen, 
für den .die Urkunde bestimmt ist, spricht, so'" 
fern sich gegen diese Annahme keine Bedenken 
ergeben, oder 

4. durch einen zugezogenen zweiten Notar. 

(2) Als Identitätszeugen sind Personen ausge-
schlossen, die 

L noch nicht 18 Jahre alt, 
2. am Akt beteiligt oder darin begünstigt oder 

3. ihrer Körper- oder Geistesbeschaffenheit 
nach unv,ermögend sind, ein Zeugnis abzulegen. 

§ 57. (1) Die Aktszeugen müssen mindestens 
18 Jahre alt und dem Notar persönlich bekannt 
sein, oder es muß ihre Identität auf die im § 55 
Abs. 1 beschriebene Art Ibestätigt werden. 

§ 59. (1) Bei ,der Aufnahme eines Not/ariats
akts mit einem Blinden müssen die Aktszeugen 
bei der Vorlesung des Aktes seinem ganzen 
Inhalt nach sowie :bei der Einwilligung und 
Unterzeichnung durch die Parteien anwesend 
sem. 

§ 68. (1) Jeder Notariratsakt muß bei Verlust § 68. (1) Jeder NotariatsaJkt muß bei Verlust 
der Kraft einer öffentlichen Urkunde enthalten: der Kraft einer öff,entlichen Urkunde enthalten: 

e) den ,Inhalt des Geschäftes mit Beziehung 
auf die allfälligen Vollmachten oder andere 
Beilagen; 

§ 68. (2) Der Notar hat außerdem den Stand 
und Wohnort der ;Parteien, der Akts- und 
Identitätszeugen, Vertrauenspersonen und Dol
metsche, insbesondere dann, wenn dies zur 
näheren Bezeichnung der Person nötig erscheint, 

'nach Angabe oder eigener Kenntnis im Akte 

e) den Inhalt des Geschäftes unter Hinweis 
auf die allfälligen V,ollmachten oder andere 
Beilagen, s·ofern diese nicht angeheftet. sind 
(§ 48 Abs. 2)·. 

§ 68. (2) Der Notar hat außerdem im Akt 
Beruf und Anschrift der Parteien, Akts- und 
Identitätszeugen, Vertrauenspersonen und Dol
metscher nach Ang.albe oder eigen.er Kenntnis 
anzuführen und ferner anzugeben, ob er diese 
Personen kennt 'Oder auf welche Art ihm ,ihre 
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'Geltende Fassung: 

anzuführen. Die Außerachtlassung dieser Vor
schrift benimnit jedoch dem Akte nicht· die 
Eigenschaft einer öffentlichen Urkunde. 

§ 76. 0) Die Notare sind berufen, gemäß den 
Bestimmungen dieses Abschnittes, Beurkundun
gen zu erteilen: 

h) iiber Proteste von Wechseln und kauf
männischen Pa;pieren; 

i) über andere tatsächliche Vorgänge. 

§ 77. (1) Zur BeglaUibigung der übereinstim
mung einer Kopie mit einer Urkunde ist der 
Notar herufen, wenn di~ kopierte Urkunde in 
einer Sprache ahgefaßt ist, weIche der Notar 
versteht. 

{2) Der Notar hat die Abschrift mit der 
kopierten UJ:1kunde sorgfältig zu vergleichen 
und deren vollstänclige übereinstimmung auf 
1er Kopie zu be.glaubigen. 

(3) Sind Stellen in der vorgewiesenen Ur
kunde abgeändert, durchgestrichen, eingeschaltet 
oder am Rande hinzugesetzt, ist die Urkunde 

Neue Fassung: 

Identität bestätigt worden ist. Ein Verstoß gegen 
diese Besümmung benimmt jedoch dem Aikt 
nicht die Eigenschaft einer öffentlichen Urkunde. 

§ 76. (1) Die Notare sind !herufen, gemäß den 
Bestimmungen .dieses Abschnittes, Beurkundun
gen zu erteilen: 

i) über andere tatsächliche Vorgänge; 
j) über Eintragungen in öffentlichen Büchern 

und solchen Registern. 

§ 77. (1) Zur Beglaubigung der übereinstim
mungeiner Albschriftodersonstigen Kopie mit 
einer U J:1kuIi,de ist der Notar berufen, wenn er 
diese 'Urkunde eindeutig lesen kann. Zur Be
glaubigung der Üibereinscimmung einer auf 
fotomechanischem oder ä'hnlichem Weg herge
stellten Kopie einer Ur,kunde eines Planes, eines 
Bildes und dergleichen ,genügt es, wenn die 
Kopie unter der Aufsicht des Notars hergestellt 
wOl'den ist; eine soche Kopie muß aber ~mmer 
eine vollständige W;iedergaJbe einer ganzen Seite 
sem. 

zerrissen 'oder nach ihrer äußeren Form auf- (2) Der Notar hat die Kopie mit der Urkunde 
fallend bedenklich, so muß dies in ,der Beglau- sorgfältig zu. vergleichen und die übereinstim-
bigungsklausel angegeben werden. mung auf der Kopie zu beglaubigen. 

(4) Letztere hat auch die Angabe zu enthalten, (3) Die IBeglauJbigung~klausel hat .ferner die 
ob .die vorgewiesene. Urkunde anscheinend ein AngaJbe zu enthalten, 
Original, eine Ausfertigung oder eine A!hschrift 1. ob die vorgewiesene Urkunde ein Original, 
sei, und ob und mit welchem Stempel sie ver- eine Ausfertigung oder eine K:opie ist, 
sehen ist. 

2. ob und mit welcherStempelmarke sie ver
(5) Die Eintragung in das Geschäftsregister sehen ist, 

und die Einlegung einer Urschrift in die Akten· 
des Notars ist nicht 'erf.orderlich. 3. ob die Kopie die ganze Urkunde oder nur 

einen Teil davon und welch,enwiedergi'bt, 

§ 79. (1) Der Notar kann beurkunden, daß die 
beteiligte Partei die Urkunde in seiner Gegen
wart eigenhändig unterschrieben oder mit ihrem 
Handzeichen 'versehen oder daß sie die auf der 
Urkunde befindliche Unterzeichnung vor ihm 
als die ihre anerkannt hat. 

(2) Der Notar muß die Partei persönlich und 
dem Namen nach selbst kennen oder es muß 
ihm die Identität von zwei ihm persönlich be
kannten Zeugen bestätigt sein. Die Bestimmun-

4. gegebenenfalls daß di,e vorgewiesene Ur
kunde zerrissen oder nach ,ihrer äußeren Form 
auffallend bedenklich ist, 

5. gegebenenfalls daß in ihr Stellen geä~dert, 
durchgestrichen, eingeschaltet ,oder am Rand 
hinzugesetzt sind. Der unter ,den Z. 2 und 5 
genann~en AngaJben bedarf es nicht, wenn die 
Kopie auf fotomechanischem oder ähnlichem 
Weg hergestellt worden ist und die angeführten 
Umstände aus der Kopie ersichtlich sind. 

(4) Die Eintragung in das Geschäftsregister 
und die Einlegung einer Urschrift in die Akten 
des Notars sind nicht edorderlich. 

§ 79. (1) Der Notar kann die Echtheit einer 
Unterschrift (Firmazeichnung) oder eines Hand
zeichens heurkunden, wenn die Partei in seiner 
Gegenwart eigenhändig unterschrieben oder das 
Handzeichen gesetzt oder vor ihm eine Unter
zeichnung als die ihre anerkannt hat. 

(2) Die Echtheit der Unterschrift· (Firmazeich
nung) von gesetzlichen Vertr,etern oder Pro
kuristen von Gebietskör.perschaften, verstaat
lichten Uriternehmen oder sonstigen, unter 
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Geltende Fassung: 

gen der §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 4. Juni 
1882, RGBI. Nr. 67, und des § 3 der ersten 
Teiln>ovelle zum Allgemeinen bürgerlichen Ge
setzbuche vom 12. Oktober 1914, RGBI. Nr. 276, 
finden Anwendung. . 

(3) Die Beul1kundung geschieht durch. einen 
Vermerk 'auf der Ul1kunde, der nur die Ge
schäftszahl des Beul1kundungsregisters, V>Or- und 
Zuname, Beschäft~gung und Wohnort der Partei 
und die Bestätigung der Echtheit der Unterschrift 
zu enthalten ,hat. 

(4) Der Notar hat von dem Inhalte der Ur
kunde nur soweit· Kenntnis zu nehmen, als dies 
'zur Eintragung in ,das Beurkundungsregister 
notwendig ist. Für den Inhalt der Urkunde oder 
die Berechtigung der Partei ist der Notar nicht 
verantwortlich. Die V,orschriftdes § 34 findet 
keine Anwendung. 

(5) list der Beteiligte blind oder des Lesens un~ 
kundig, so soll ihm vor der Beglaubigung der 
Unterschrift oder des Handzeichens die Urkunde 
vorgelesen werden. 

§ 80. (2) Auf Verlangen ist auch die Identität 
der Person des Vorweisenden festzustellen (§ 79, 
Absatz 2) und in der Beurkundung anzugeben, 
auf welcher Grundlage die Identität als fest
gestellt angenommen worden ist. 

§ 81. r(1) Lebenszeugnisse hat der Notar nur 
dann zu erteilen, wenn er die Person, deren 
Leben bestäti,gt werden soll, persönlich und dem 
Namen nach sebbst kennt oder wenn ihm die 
Identität nach der V>orschrift des § 79, Absatz 2, 
bestätigt wird. 

(2) Die Beurkundung ist in Urschrift auszu
stellen. In der Beurkundung ist zu bestätigen, 
daß die Person, deren Leiben bezeugt w.ird, per
sönlich vor dem Notar erschienen ist. Hiebei 
ist. Tag, Monat und Jahr und auf Verlangen 

_ auch die Stunde des Vorganges, ferner auch an
zugeben, auf welcher Grundlage die Identität als 
festgestellt angenommen worden ist. 

§ 82.(1) Die in den Beurkundungen nach den 
§§ 79 bis 81 bestätigten Tatsachen sind in ein 
Beurkundungsregister einzutragen. Form und 
Inhalt dieses Registers werden durch Verord
nung geregelt. 

§ 82. (3) über die Beul1kundung kann auch ein 
Protokoll aufgenommen werden, das von den 
Beteiligten 'und den Zeugen zu fertigen und 
nachträglich in das Beurkundungsregister einzu
tragen ist. In diesem Falle findet Absatz 2, Satz 1, 
keine Anwendung. 

( 4) Eine Eintragung der in den § § 79 bis 81 
genannten Beurkundungen in das allgemeine 
Geschäftsregister (§ 112) untet1bleilbt. 

Neue Fassung: 

öffentlicher Aufsicht stehenden juristischen Per
sonen kann der Notar auch dann beurkunden, 
wenn die betreffende .Person die Echth~it dem 
Notar g~g.eriüiber schriftlich ,anerkennt und von 
ihr bei dem Notar eine für künfüge Beglau
bigungen im ,sdben oder im vorangegangenen 
Kalenderjahr abgegebene, von ihm beglaubigte 
un'd entgegengenommene Musterunterschrift auf
liegt. 

(3) Für die Feststellung der Identität der ,Par
teigilt der § 55. 

(4) Ein Verstoß gegen die Bestimmun.gen der 
Abs. 1 bis 3 benimmt der Beglaubigun,g nicht 
deren Kraft als öffentliche Urkunde, wenn die 
beglaubigte Unterschl1ift echt ist. 

(5) Die Beurkundung geschieht durch einen 
Vermerk, der die GeschäftS'zahl des Beurkun
dungsregisters, Vor- und Familiennamen der 
Partei und die Bestäügung der Echtheit der 
Unterschr~ft (Firmazeichnung) oder des Hand
zeichens zu enthalten hat. 'Beruf und Anschrift 
der Partei sind nach deren Angaben bei.zufügen. 

§ 80. (2) Auf Verlangen ist auch die Identität 
der Person des Vorweisenden festzustellen und in 
der Beurkundung anzugeben, auf welcher Grund
lage die Identität 'als festgestellt angenommen 
ist. Für die Feststellung der Identität gilt der 
§ 55. Außer diesem Fall haftet der Notar nicht 
für die Identität der vorweisenden Partei. 

§ 81. (1) Lebenszeugnisse hat der Notar nur 
dann zu erteilen, wenn er die,Persori, deren 
Leben bestätigt werden soU, persönlich und dem 
Namen nach seihst kennt, oder wenn ihm ihre 
Identität nach § 55 bestätigt wird. 

(2) Die Beurkundung ist in Urschrift auszu
stellen. In der Heurkundung ist zu bestätigen, 
daß die Person, deren Leben bezeugt wird, per
sönlich vor dem Notar erschienen .ist. Hiebei 
sind Tag, Monat und Jahr sowie auf Verlangen 
die Stunde des Vorganges und ferner anzugeben, 
auf welcher Grundlage die Identität als fest
gestellt angenommen worden ist. 

§ 82. (1) Die in den Beurkundungen nach den 
§§ 79 his 81 bestätigten Tatsachen sind in ein 
Beurkundungsregister einzutragen. Form und 
Inhalt dieses Registers werden durch Richtlinien 
der Osterreichischen Notariatskammer geregelt. 

§ 82. (3) unverändert 

(4) Begbubigt der Notar die Echtheit der 
Unterschrift (Firmazeichnung) auf Grund 
schriftlicher Anerkennung nach § 79 Abs. 2, so 
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Geltende Fassun,g: 

§ 84. (2) Insofernedie Voraussetzungen hiezu 
vorliegen (§ 79), ist auch die Beurkundung über 
die Identität der Person der er.suchenderi Partei 
beizufügen. Außer diesem Falle haftet der N<ltar 
nicht für die ,Identität der ersuchenden Partei. 

§ 87. (3) Soferne die Vomussetzungen :hiezu 
vorliegen, kann in dem Protokolle auch die 
Bestätigung Ülber die Identität des Vors;itzenden 
oder anderer, in der Versammlung anwesenden 
Personen aufgenommen werden (§ 79). Ist eine 
solche Bestätigung nicht 'aufgenommen, so haftet 
der Notar für die Identität der in dem Protokolle 
genannten Personen nicht. 

§ 88. (2) Zu ·diesem Behufe hat der Notar 
unter Zuziehungzweier ihm persönlich bekann
ter Zeugen ein Protokoll aufzunehmen, welches 
die gen aue Beschreibung ·des vor ihm und den 
beiden Zeugen statugehabten Vorganges, Ort 
und Zeit desseIhen, Vior- und Zunamen ersuchen
den Partei und der sonst an dem Vorgange he
teiligten Personen enthalten muß. SoJerne die 
Voraussetz·ungen hiezu vorliegen, ist üher Ver
langen in dem Protokoll auch die Identität der 
ersuchendenPar.tei oder anderer an dem V.or
gange beteiligter Personen festzustellen (§ 79). 

§ 89. (1) Das Verfahren für die Aufnahme 
von W echse1protestenrichtet sich nach den Vor
schriften des Wechselgesenzes. 

(2) Diese Vorschriften sind sinngemäßanzu
wenden, wenn Protest für kaufmännische Papiere 
aufzunehmen ist, die an Order lauten (Ar
tikel 301 und 302 HGB). 

Neue Fassung:. 

ersetzt die Anerkennungserklärung die nach 
Abs. 2 oder 3 vorzunehmende Unterferti'gung 
der Partei. Die Aner:kennungserklärungen sind 
zusammen mit den Vermerkblättern geordnet 
aufzubewahren. 

§ 84. (2) Sofern die Voraussetzungen hiezu 
vorliegen (§ 55), ist auf Verlangen der ersuchen
den 'Partei anzugeben, ob der Notar die Partei 
kennt oder lauf welche Art ihm ~hre Identität 
bestätigt worden ist. Außer diesem FaH haftet 
der Notar nicht .für die Identität der ersuchenden 
Partei, 

§ 87. (3) Sofern di.e Voraussetzungen hiezu 
vorliegen (§ 55), ist auf Verlangen des Vorsitzen
denanzugeben, ob der Notar den Vorsitzenden 
oder andere, in der Versammlung anwesende 
Personen kennt oder auf welche Art ihm die 
Identität bestätigt worden ist. Außer diesem Fall 
haftet der Nonar nicht für die Identität der in 
dem Protolkoll genannten Personen. 

§ 88. (2) Zu der im Abs. 1 genannten Beur
kundung hat' der Notar unter Zuziehung zweier 
Zeugen, deren Identität ihm auf die im § 55 
vorgesehene ,Art bestätigt worden ist, ,ein Pro
tokoll aufzunehmen. Dieses hat die genaue Be
schreibung des vor ihm und den beiden Zeugen 
stattgehabten Vorganges unter Angabe des 
Ortes und der Zeit, Vor- und Familiennamen 
der ersuchenden Partei und der sonst an dem 
Vorgang ,beteiligten Personen zu enthalten. So
fern die Voraussetzungen hiezu vorliegen (§ 55), 
ist .auf Verlangen der ersuchenden ,Partei in dem 
Pronokoll auch anzugeben, ob der Notar die 
).'!rsuchende Partei oder andere :am Vorgang 
beteiligte Personen kennt oder auf welche Art 
ihm die Identität bestätigt worden ist. Außer 
diesem Fall haftet der Notar nicht für die Iden
tität der in dem Protokoll genannten Personen. 

(5) Beurkundet der Notar die Aufnahme eines 
tatsächlichen Vorganges auf einen Informations
träger, wie Mikrofilm, SchaUträger oder Magnet
band, und nimmt er hiebei diesen Informations
träger in seine Verwahrung, so kann er bei der 
Wiedergabe der Aufn'ahme beglaubigen, daß diese 
Wiedergabe mit dem aufgenommenen tatsäch
lichen Vorgang und mit dem Gegenstand der 
Aufnahme übereinstimmt; für den .letztgenann
ten Fall ist der § 77 sinngemäß anzuwenden, 

unverändert 

j) Beuflkundung über Eintragungen in 
öffentlichen Büchern und solchen Regi
stern. 
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Gel te n d e Fa s s u n g: 

§ 97. (1) Beurkundungen der in §§ 81 bis 89 
bezeichneten Art hat der Notar auch wiederholt 
und allen jenen Personen, welche ein rechtliches 
Interesse an der Sache dartun, hinauszugeben. 
Eben diesen Personen sind auf Verlangen auch 
beglaubigte Abschriften des aus A~laß der Be
urkundungen aufgenommenen Protokolles zu 
erteilen. 

§ 106. (1) Bei der Hinausgabe der übernomme
nen Urkunden hat' sich der Notar den Empfang 
auf dem übernahmsprotokolle selbst oder in 
einem insbesondere hierüber aufgenommenen 
Protokolle von ,dem Empfänger bestätigen zl1 
lassen (§ 82, Abs. 2). I 

(2) Wenn der Empfänger dem Notare nichi 
persönlich bekannt ist, so hat der Notar zwei 
Zeugen zur Bestätigung der' Identität beizuzie1 
hen, welche, das Protokoll mit zu unterzeichnen 
haben. 

(3) Ist die Empfangsbestätigung in einem be
sonderen Protokolle erteilt, worden, so ist die 
erfolgte Hinausgabe auf dem übernahmsproto
kolle unter Bezugnahme auf das besonders auf
genommene Protokoll anzumerken. 

§ 107. (2) Bei der übernahme hat der Notar 
ein Protokoll aufzunehmen, in welchem die Ge
schäftszahl des allgemeinen und des besonderen 
Geschäftsregisters, Ort und Zeit, der übernahme, 

Neu e Fa 5 S u n g: 
§ 89 a. Der Notar ist berufen, 
1. die Ober,einstimmung von Abschriften und 

Auszügen aus öffentlichen Büchern ,oder solchen 
Registern mit den darin enthaltenen Eintragun
gen zu beurkunden und 

2. Bestätigungen über Tatsachen, die sidl aus 
öffentlichen Büchern oder solchen Registern er
geben, auszustellen . 

.Eine solche Beurkundung oder Bestätigung 
steht einer diesbezüglichen Beurkunduli,g oder 
Bestätigung ,der das öffentliche Buch oder öffent
liche Register fü'hrenden ,Behörde gleich. 

Der Notar hat in der ;Beu1'!kundung -oder Be
stätigungden Tag der Einsichtnahme in das 
öffentliche Buch oder öffentliche Register oder, 

, wenn die Beurkundung auf Grund einer beglau
bigten Abschrift, eines solchen Auszugs oder. 
einer solchen Bestätigung vorgenommen wird, 
den, Tag deren Ausstellung anzugeben. 

Die Eintra.gting in das Geschäftsregister und 
die Einlegun,g einer Urschrift in die Akten des 
Notars, sind auch dann nicht erforderlich, wenn 
die Beurkundung nicht in einer anderen No
tariatsurkunde, s.ondern gesondert vorgenommen 
wird. 

§ 97. (1) Beul'kundungen der in §§ 81 bis 89a 
bezeichneten Art hat der Notar auch wiederholt 
und allen jenen Personen, welche ein rechtliches 
Interesse an der Sache dartun, hinauszugeben. 
Eben diesen Personen sind ,auf Verlangen auch 
beglaubigte A:bschriftendes aus Anlaß der Be
urkundung aufgenommenen ProwkoHs zu er
teilen. 

unverändert 

§ 106 a. Die §§ 104 bis 106 sind sinngemäß 
auf die nach§ 88 Albs. 5 in Verwahrung genom
menen Informationsträger anzuwenden. 

§ 107. (2) Bei der Obernaihme hat der Notar 
ein 'Protokoll aufzunehmen, in welchem die Ge
schäftszahldes ,allgemeinen Geschäftsregisters, 
Ort und Zeit der übernahme, die gen aue An-
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Geltende Fassung: 

die gen aue Angabe der übernommenen Beträge 
und Papiere und der Name des übergebers und 
dessen Erklärung über die mit dem Gelde und 
den Wertpapieren zu treffenden Verfügungen 
anzuführen ist. 

§ 113. Das Geschäftsregister muß folgende 
Rubriken enthalten: 

d) für den Gegenstand des Vertrages oder 
Geschäftes mit Angabe des Wertes, wenn 
derselbe in der Urkunde bestimmt ist, und 
des für die letztere verwendeten Stempels; 

e) für die Angabe der von dem Notare an
ge~prochenen Gebühren;' 

§ 114. (2) Der Notar muß jede einzelne Seite 
des Registers, sobald sie vollgeschrieben ist, unter
zeichnen und auf der ersten und letzten Seite 
sein Amtssiegel be'idrücken: 

§ 116. Außer dem allgemeinen Geschäftsregi
ster hat jeder Notar noch folgende Bücher zu 

, führen: 
a) 
b) ein besonderes aiphabetisches Verzeichnis 

aller Personen, rücksichtlich welcher er 
letztwillige Erklärungen aufgenommen oder 
zur Verwahrung übernommen hat, gleich
falls mit Beifügung der betreffenden Ge-

, schäftszahlen. Stirbt die Person oder wider
ruft sie ihre letztwillige Erklärung oder 
nimmt sie dieselbe zurück, so ist dies in 
dem Verzeichnis ersichtlich zu machen; 

c) ein Verzeichnis über die übernommenen 
Beträge an Geld und Wertpapieren (§§ 107 
bis 109), mit Beifügung der betreffenden 
Geschäftszahl des Registers und des Na
mens des übergebers, sowie des bestimm
ten Empfängers; 

d) eine geordnete Sammlung der Protestver
merke; 

§ 117. (1) Jeder Notar kann Hilfsarbeiter in 
seine Kanzlei aufnehmen und sie unter seiner 
Leitung und Aufsicht zum Notariatsgeschäfte 
heranbilden. ' 

(2) Als Notaria:tskandidaten sind diese Hilfs
arbeiter nur dann anzusehen, wenn sie als solche 
in der bei der Notariatskammer geführten Liste 
eingetragen sind. 

(3) Behufs der Eintragung in die Liste muß 
der Notar ihren Eintritt in seine Kanzlei sowie 
den Austritt und eine allfällige Unterbrechung 
der Praxis unverweilt der Notariatskammer an
zeigen. Erst von dem Tage, an welchem die 
Anzeige über den Eintritt in die Kanzlei bei der 
Notariatskammer eingelangt ist, wird die Ver
wendung, bei dem Notar als Notariatspraxis an
gereChnet. 

Neue Fassung: 

gabe der übernommenen Beträ.ge und Pa
piere und der Na,me des Ubergebers und dessen 
Erklärung über die mit dem Gelde und den 
Wertpapieren zu treffenden Verfügungen anzu
führen ist. 

§ 113. Das Geschäftsregister muß folgende 
Rubriken enthalten: 

d) für den Gegenstand des Vertrages 'Oder 
Geschäftes mit Angab'e des Wertes, wenn 
dieser in der Urkunde bestimmt ist; 

e) entfällt 

§ 114. (2) Der Notar hat die letzte Seite des 
ausgeschriebenen Geschäftsregisters zu unter
zeichnen und seiner Unterschrift das Amtssiegel 
beizudrücken. ' 

§ 116. Außer dem allgemeinen Geschäftsregister 
hat der Notar noch folgende Bücher, Verzeich
nisse und Sammlungen zu führen: 

a) 
, b) entfällt 

c) eine alphalbetisch geordnete Sammlung der 
Musterunterschriften (§ 79 Abs. 2); 

d) eine zeitlich geordnete Sammlung der Pro
testvermepke; 

§ '117. (1) Der Notar kann in seiner Kanzlei 
Angestellte unter seiner Leitung und Aufsicht 
zum Notariat heranJbilden. 

(2) Notariatskandidaten sind diese' Angestell
ten nur, wenn sie in das hei der Notariatskam
mer geführte Verzeichnis der Notariatskandida
ten eingetragen sind. Die Eintragung ist auf 
Anzeige des Notars vorzunehmen, wenn die 
VQraussetzungen hiefür gegeben sind. 

(3) Der Eingetr,agene ist vom Tag des Ein
langens der Anzeige über den Eintritt, frühestens 
jedoch vom Tag des Beginns seiner Tätigkeit 
an Notariatskandidat. 
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Geltende 'Fassung: 

(4) Der Notar ist dafür verantwortlich, daß 
die von ihm bestätigte Praxiszeit von dem Kan
didaten auch wirklich in seiner Kanzlei zuge
bracht worden sei. 

§ 118. (1) Die Notariatskammer führt ein 
Verzeichnis über sämtliche Notariatskandidaten 
ihres Sprengels. 

(2) Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 3) 
darf als Notariatskandidat in dieses Verzeichnis 
nur eingetragen werden, wer nachweist, daß er 
österreichischer Staatsbürger von ehrenhaftem 
Vorleben ist und die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 lit. berfüllt; außerdem darf er bei seiner 
ersten Eintragung in ein Verzeichnis das 35. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben. Die Ein
tragung kann nur aus einem wichtigen Grund 
verweigert werden; ein solcher ist insbesondere 
mangelnde Vertrauenswürdigkeit, Trunksucht, 
anstößiger oder liederlicher Lebenswandel, zer
rüttete Vermögensverhältnisse 'oder unzurei
chende Ausbildungsmöglichkeit. über die Ein
tragung entscheidet die Notariatskammer. Sie hat 
die Voraussetzungen zu prüfen und, wenn die 
Eintragung v<erweigert werden soll, den Bewerher 
und den Notar zu hören. Gegen die Entscheidung 
über die Eintragung steht sowohl dem Bewerber 
als auch dem anzeigenden Notar die Berufung 
(§ 138) zu. 

Neu e Fa s s u n g: 

(4) Der Notar hat den Austritt des Notariats
kandidaten aus seiner Kanzlei und eine Unter
hrechung der praktischen Verwendung unver
züglich der Notariat~kammer anzuzeigen. 

(5) Es gilt nicht als Unterbrechung der prak
tischen Verwendung des Notariats'kandidaten, 
soweit 

1. er einen nach Gesetz oder Vertrag gebüh
renden Urlauh verbringt, längstens jedoch bis 
zu insgesamt 36 Werktagen im Kalenderjahr, 
zuzüglich weiterer 24 Werktage Prüfungsurlaub 
zur VOf1bereitung auf die, Notariatsprüfung, 

2. eine Verhinderung wegen Krankheit, Unfalls 
oder eines anderen wichtigen, seine 'Person be
treffenden Grundes in jedem/ einzelnen Fall drei 
aufeinanderf,olgende Werktage nicht überschrei
tet, 

3. länger als drei aufeinanderfolgende Werk
tage dauernde Verhinderungen wegen Krankiheit 
oder Unfalls im Kalenderjahr in&ges'amt die 
Dauer von 12 Wochen, als Folge eines Dienst
unfalls die Dauer von 16 Wochen, nicht über
schreiten oder 

4. bei weiblichen Notariatskandidatenein Be
schäftigungsver1bot nach dem Mutterschutzgesetz 
besteht. 

§ 117 a. (1) Die Notarianskammer hat ein 
Verzeichnis über sämtliche Notariatskandidaten 
ihres Sprengels z'u führen. 

(2) Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 2) 
darf als Notariat9kandidat in dieses Verzeichnis 
nur eingetragen werden, wer nachweist, daß er 
österreichischer Staatsbürger, von ehrenhaftem 
Vorleben ist und das Studium der Rechtswissen
schaften zurückgelegt hat. Außerdem darf er an 
dem Tag, mit dem seine erstmalige Eintragung 
wirksam würde, das 35. Lebensjahr nicht voll
endet haben; eine neuerliche Eintragung in ein 
Verzeichnis,nach dem 35. Lebensjahr ist nur zu
lässig, wenn der Betreffende bereits insgesamt 
mindestens ein Jahr als Notariatskandidat ' In 

einem Verzeichnis eingetragen gewesen ist. 

(3) Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Abs. 2 kann die Eintragung aus einem 
wichtigen Grund verweigert werden; solche sind 
besonders mangelnde Vertrauenswürdigkeit, 
anstößiger oder, liederlicher Lebenswandel, zer
rüttete Vermögensverhältnisse oder unzurei
chende Ausbildungsmöglichkeit. 

(4) über die Eintragung hat die Notariats
kammer zu entscheiden. Soll die Eintragung ver
weigert werden, so hat die Notariatskammer 
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Gel t end e Fa s s u'n g: 

§ 118. (1) Die Notariatskammer führt ein 
Verzeichnis über sämtliche Notariatskandidaten 
ihres Sprengels. 

(2) Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 3) 
darf als Notariatskandidat in dieses Verzeichnis 
nur eingetragen werden, wer nachweist, daß er 
österreichischer .staat~bürger von ehrenhaftem 
Vorleben ist und die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 lit, b erfüllt; außerdem darf er bei seiner 
ersten Eintragung in 'ein Verzeic4nis das 35. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben. Die Ein
tragung kann nur aus einem wichtigen Grund 
verweigert werden; ein solcher ist insbesondere 
mangelnde Vertrauenswürdigkeit, Trunksucht, 
anstößiger oder liederlicher Lebenswandel, zer
rüttete Vermögensverhältnisse oder unzurei
chende Ausbildungsmöglichkeit. Ober die Ein
tragung entscheidet die Notariatskammer. Sie hat 
die Voraussetzu~gen zu prüfen und, wenn die 
Eintragung verweigert werden soll, den Bewerber
und den Notar zu hören. Gegen die Entscheidung 
über die Eintragung steht sowohl dem Bewerber 
als auch dem anzeigenden Notar die Berufung 
(§ 138) zu. 

§ 118 a. (1) Ein Notariatskandidat ist von der 
Notariatskammer aus dem Verzeichnis der Nota
riatskandidaten zu streichen, 

a) sobald sein Austritt oder die Unterbre
. chung seiner Praxis nach § 117 Abs. 3 

angezeigt oder von der Kammer nach § 118 
Abs. 4 festgestellt wurde, 

b) wenn er der Vorschrift ,des § 118 Abs. 3 
zuwiderhandelt, 

c) bei Verlust der österreichischen Staatsbür
gerschaft, 

d) bei Verlust äer freien Vermögensverwal
tung, 

, e) wenn er das 72. Lebensjahr vollendet hat, 

f) wenn er durch ein inländisches Gericht we
gen einer oder mehrerer mit Vorsatz be
gangener strafbarer Handlungen zu einer 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe ver
urteilt worden ist, 

g) wenn er wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Verwendung als Notariats
kandidat dauernd unfähig ist (§§ 169, 
170 a), 

h) bei Verurteilung zur Disziplinarstrafe der 
Streichung aus dem Verzeichnis der Nota
riatskandidaten (§ 158 Abs. 3), 

Ne u e Fa s s u nr g: 

den Bewerber und den Notar zu hören. Gegen 
die Entscheidung über die Eintragung steht so
wohl dem Bewerber als auch dem anzeigenden 
Notar die Berufung (§ 138) zu. 

§ 118. (1) Der Notariatskandidat ist in allen 
Bereichen der notariellen Tätigkeit zu verwen
den. 

(2) Nach Ablegung einer der im § 6 Abs. 1 
Buchstabe c genannten Prüfungen kann, der 
Notariatskandidat im Auftrag und unter Ver~ 
antwortung sowie im Rahmen des Wirkungs
bereichs des Notars für diesen solche Geschäfte 
besorgen, die den im § 56 Abs. 1 und 2 des 
Gerichtsorganisationsgesetzes aufgezählten Amts
handlungen entsprechen; a;lle diesbezüglichen Ur
kunden bedürfen jedoch zu ihrer Rechtswirk
samkeit der Unterfertigung durch den Notar. 

§ 118 a. (1) Der Notariatskandidat ist von 
der Notariatskammer aus dem Verzeichnis der 
Notariatskandidaten zu streichen, 

a) wenn sein Austritt oder die Unterbre
chung seiner praktischen Verwendung nach 
§ 117 Abs. 4 angezeigt wird, 

b) wenn die Notariatskammer in Ausübung 
ihrer Überwachungspflicht nach § 118 
Abs. 4 feststellt, daß der Notariatskandi
dat nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Weise verwendet wird, 

c) wenn er die österreichische Staatsbürger
schaft verliert, 

d) wenn er die freie Vermögensverwaltung 
verliert, 

e) wenn er das 70. Lebensjahr vollendet 
hat, 

f) wenn er durch ein inländisches Gericht 
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener strafbarer Handlungen zu 
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt worden ist, 

g) wenn er wegen körperlicher oder geisti
ger Gebrechen zur Verwendung als Nota
riatskandidat dauernd unfähig ist (§§ 169, 
170 a), 

h) wenn er zur Disziplinarstrafe der Strei
chung aus dem Verzeichnis der Notariats
kandidaten (§ 158 Abs. 3) verurteilt wor
den ist, 
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i) wenn er eine zehnjährige Praxis als Nota
riatskandidat zurückgelegt und ·die Nota
riats- oder Rechtsanwalts- oder Richter
amtsprüfung noch nicht bestanden hat. 

(2) Vor der Streichung ist der Notariatskan
didat zu hören. Gegen die Streichung steht nur 
dem Notariatskandidaten die Berufung (§ 138) 

. zu. 

§ 119. (3) Als Substitut ist ein Notar desselben 
Kammersprengels oder eine andere geeignete 
Person zu bestellen, die alle Erfordernisse zur 
Erlangung einer Notarstelle aufweist; hinsichtlich 
des Erfordernisses des § 6 Abs. 1 lit. d genügt 
jedoch für diese Person eine vierjährige juristisChe 
Praxis, davon mindestens zwei Jahre als Notariats
kandidat. Ist die Substituierung auf diese Weise 
nicht möglich, so kann auf Antrag der Notariats
kammer und mit Genehmigung des Bundesmini
steriums für Justiz auch ein Substitut bestellt 
werden, der von der juristischen Praxis des § 6 
Abs. 1 lit. d mindestens eine zweijährige Praxis 
als Notariatskandidat zurückgelegt hat, im übri
gen aber die sonstigen Erfordernisse zur Er
langung einer Notarstelle erfüllt: 

§ 120. (1) Auf Antrag der Notariatskammer 
ist eine von dem zu substituierenden Notar vor
geschlagene geeignete Person (§ 119 Abs. 3) für 
alle während eines Kalenderjahres eintretenden 
Substitutionsfälle . im vorhinein zum Substituten 
zu bestellen (Dauersubstitut). Der vorgeschlagene 
Dauersubstitut muß schri'ftlich erklären', daß er 
mit seiner Bestellung einverstanden ist. 

(2) Der Dauersubstitut hat den Zeitpunkt des 
Beginnes seiner Amtstätigkeit und den Grund 

Neue Fassung~ 

i) wenn er eine zehnjahrige praktische Ver· 
wendung als Notariatskandidat zurück
gelegt hat, ohne bis dahin die Notariats-, 
Rechtsanwalts- oder Richteramtsprüfung 
bestanden zu haben, 

j) im Fall des§ 119 Abs. 4 mit dem Ende 
der Substitution; 

k) wenn sich nachträglich herausstellt, daß 
die Voraussetzungen für die Eintragung 
nach § 117 a Abs. 2 oder 3 nicht gegeben 
gewesen sind. 

(2) Die Streichung ist mit dem Zeitpunkt Z,u 
verfügen, in dem der für die Streichung Il).aß
gebende Umstand eingetreten ist. 

(3) Vor der Streichung ist der Notariats
kandidat, in den Fällen des Abs. 1 Buchstaben b 
und k auch der Notar, zu hören. Gegen die 
Streichung steht den Anhörungsberechtigten die 
Berufung (§ 138) zu. 

§ 119. (3) Als Substitut ist ein Notar des
selben Kammersprengels zu hestellen; es kann 
jedoch auch ein geeigneter Notariatskandidad 
desselben Kammersprengels oder eine andere 
geeignete Person zum Substituten bestellt wer
den, wenn der Betreffende alle Erfordernisse zur 
Erlangung einer Notarstelle aufweist; hinsicht
lich des Erfordernisses nach § 6 Abs. 1 Buch
stabe d genügt jedoch für diese Person eine 
vierjährige praktische Verwendung nach § 6 
Abs. 2, davon mindestens zwei Jahre als Nota
riatskandidat; nach § 6 Abs. 3 angerechnete 
Zeiten sind nicht zu berücksichtigen. Eine min
destens zweijährige Verwendung als Notariats
kandidat genügt, wenn sonst eine Substituierung 
nicht möglich oder die Bestellung eines anderen 
Substituten nicht angebracht wäre, doch bedarf 
die Bestellung in diesem ·Fall der Zustimmung 
des Bundesministers für Justiz. 

(4) Ist ein Substitut weder; Notar noch Nota
riatskandidat, so gilt er für qie Dauer der Aus
übung der Substitution als Notariatskandidat 
und ist mit' dem Zeitpunkt des Beginnes seiner 
Tätigkeit in das Verzeichnis der Notariats
kandidaten einzutragen. 

§ 120. (1) Auf Antrag der Notariatskammer 
ist ein von dem zu substituierenden Notar vor
geschlagener Notar oder Notariatskandidat 
(§ 119 Abs. 3) desselben Kammersprengels für 
alle während eines Kalenderjahrs eintretenden 
Substitutionsfälle im vorhinein zum Substitu
ten ,zu bestellen (Dauersubstitut). Es ist erfor
derlich, daß der vorgeschlagene Dauersubstitut 
schriftlich erklärt, mit seiner Bestellung einver
standen zu sein. 

(2) Der Dauersubstitut hat den Zeitpunkt des 
Beginnes seiner Amtstätigkeit und den Grund 
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der Substitution, der Notar den Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme s,einer Amtstätigkeit unverzüg
lich dem Präsidenten des Gerichtshofes erster 
Instanz am Sitze der Kamnier(§ 119 Abs. 1), 
dem Präsidenten des Gerichtshofes erster Instanz, 
in dessen Sprengel der Notar seinen Amtssitz 
hat (§ 21 Abs. 7), und der Notariatskammer 
schriftlich anzuzeigen. Sofern es möglich ist, hat 
der Notar die, Anz,eige des Dauersubstituten, 
dieser die Anzeige d,es Notars mit zu unterschrei
ben. Fehlt diese Unterschrift, so hat ,der Präsident 
des Gerichtshofes ,erster Instanz am Sitze der 
Kammer den Notar vom Beginn der Amtstätig
keit des Dauersubstituten,diesen von der Wie
deraufnahme der Amtstätigk~it des Notars zu 
verständigen. 

(3) Die Bestellung eines Dauersubstituten 
schließt die Bestellung eines anderen Substituten 
für einen bestimmten Substitutionsfall nicht aus, 
doch ist davon auch der Dauersubstitut zu ver
ständigen. Während der Zeit, 'für ,die ein anderer 
Substitut Ibestellt wurde, ist es dem Dauersubsti
tuten \nicht gestattet, notarielle Amtshandlungen 
vorzunehmen. 

§ 123. (5) So lange die Substitution dauert, ist 
dem substituierten Notare nicht gestattet, selbst 
notarielle Amtshandlungen vorzunehmen. 

VIII. Hauptstück 

Ne i1 e F ass Ul1J g: 

der Substitution, der Notar den Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme seiner Amtstätigkeit unver
züglich dem Präsidenten des Gerichtshofes erster 
Instanz am Sitze der Kammer (§ 119 Abs. 1), 
dem Präsidenten des Gerichtshoks erster Instanz, 
in dessen Sprengel der Notar seinen Amtssitz 
hat, und der Notariatskammer schriftlich anzu
zeigen. Sofern es möglich ist, hat der Notar die 
Anzeige des Dauersubstitui:en, dieser die Anzeige 
des Notars mit zu unterschreiben. Fehlt diese 
Unterschrift, so hat der Präsident des Gerichts
hofes erSter Instanz am Sitze der Kammer den 
Notar vom Beginn der Amtstätigkeit des' 
Dauersubstituten, diesen von der Wiederauf
nahme der Amtstätigkeit des Notars zu ver
ständigen. Die vorstehenden Sätze gelten nicht, 
wenn der Dauersubstitut Notariatskandidat bei 
dem zu substituierenden Notar'ist. 

(3) Die Bestellung eines Dauersubstituten 
schließt die Bestellung eines anderen Substituten 
für einen bestimmten Substitutiorisfall nicht 
aus, doch ist davon auch der Dauersubstitut zu 
verständigen. Während der Zeit, für die ein 
anderer Substitut bestellt worden)st, ist es dem 
Dauersubstituüen nicht gestattet, notarielle Amts
handlungen vorzunehmen, es sei denn, daß dies 
dringend notwendig ist, um die Partei vor Scha-
den zu bewahren. \ 

§ 123. (5) Solange die SU'bstitution dauert, 
ist es' dem substituierten Notar nicht gestattet, 
selbst notarielle Amtshandlungen vorzunehmen; 
es sei denn, daß dies dringend notwendig ist, 
um die Partei vor Schaden zu bewahren. 

VHI. Hauptstück 

Notariatskollegien, Notariatskammern, Delegier- Notariatskollegien, Notariatskammern, Öster-
tentag reichische Notar.iatskammer. 

§ 124. (1) Die Notare, die im Gebiet eines unverändert 
BundesHndes ihren Amtssitz haben, und die im 
Verzeichnis der Notariatskandidaten dieses Bun-
deslandes eingetragenen Notariatskandidaten bil-
den ein Notariatskollegium. Doch bilden die 
Notare und Notariatskandidaten in Wien, Nie-
derösterreich und im Burgenland sowie die No-
tare und Notariatskandidaten in Tirol und Vor-
arlberg je ein gemeinsames Kollegium. Jedes 
Kollegium besteht aus der Gruppe der Notare 
und der Gruppe der Notariatskandidaten. 

(2) Solange die Zahl der in das Verzeichnis 
eingetragene Notariatskandidaten fünf nicht er
,reicht, haben sie am Kollegi~m nicht, teilzuneh
men. 

(3) Die Notariatskollegien und jede' ihrer 
Gruppen sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes. 

§ 12S. (3) Die Notariatskammer besteht aus § 128. (3) Die Notariatskammer besteht aus 
einem Notar als Präsidenten, sechs Notaren und einem Notar als Präsi~enten, sechs Notaren und 
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drei Notariatskandidaten als Mitgliedern, 'die drei Notariatskandidaten als Mitgliedern, die 
Notariatskammer in Wien aus einem Notar als Notariatskammer in Wien aus einem Notar als 
Präsidenten, zehn Notaren und fünf Notariats- Präsidenten, zwölf Notaren und sechs Notariats
kandidaten als Mitgliedern. Falls eine Kandi- kandidaten als Mitgliedern. Falls eine Kandida
datengruppe nicht gebildet ist (§ 124 Abs. 2), tengruppe nicht gebildet ist (§ 124 Abs. 2), ent
entfallen die Mitglieder aus dem Kandidaten- fallen die Mitglieder aus dem Kandidatenstand. 
stand. 

§ 130. (1) WähLbar sind in der Notarengruppe 
alle dem Kollegium angehörigen Notare, in der 
Gruppe der Notariatskandidaten nur Kandida
ten, die substitutionsfähig sind (§ 119 Abs. 3 
Satz 1) und eine mindestens siebenjährige prakti
sme Verwendung bei einem Notar oder Rechts
anwalt, bei Gericht oder bei der Finanzproku
ratur zurückgelegt haben '" 

§ 134. (2) Zu ihrem Wirkungskreis gehören: 

12. die Wahl der Vertret,er zum Delegierten
tage der Notariatskammern (§ 141); 

§ 136. An der Beratung und Beschlußfassung 
in Disziplinarsachen der Notare (§ 134 Abs. 2 
Z. 2), an der Abgabe von Gutachten über Fähig
keit und Verwendung von Notaren und an der 
Erledigung der Berimte über die Amtsunter
suchungen der Notariatskanzleieu' (§ 154) haben 
die von der Kandidatengruppe entsendeten Mit
glieder der Kammer nicht teilzunehmen, doch ist 
ihnen auf ihren Wunsch das Ergebnis solcher 
Amtshandlungen smriftlich mitzuteilen. Zur Be
schlußfassung ist die Anwesenheit von zwei 
D'ritteln der Mitglieder aus der Notarengruppe 
nebst dem Vorsitzenden erforderlich. 

§ 140. aufgehoben 

§ 141. (1) Zur Vertretu~g der Standesinter
essen, zur Erfüllung der im § 134 Abs. 2 Z. 7 
bezeichneten Aufgaben sowie zur Vermittlung 
bei Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
(§ 134 Abs. 2 Z. 3) von Angehörigen verschie
dener Kammersprengel haben die Notariatskam
mern Vertreter zu einem Delegiertentag zu ent
senden. Er führt die Bezeichnung "Delegiertentag 
der österr'eichischen Notariatskammern" und hat 
seinen Sitz in Wien. 

(2) Die Beschlüsse des Delegiertentages, die das 
Verhalten der Standesmitglieder regeln, sind dein 
Bundesministerium für Justiz binnen vier Wo
chen mitzuteilen. Es hat sie aufzuheben, wenn 
sie bestehenden Gesetzen oder Verordnungen 
widersprechen. 

(4) Die Notariatskammern sind Körperschaf
ten des öffentlichen Rechtes; sie sind berechtigt, 
das Staatswappen zu führen. Das Amtssiegel 
einer Notariat&kammer hat das Staatswappen 
und als Umschrift die Bezeichnung der Nota
riatskammerzu enthalten. 

§ 130. (1) WähLbar sind in der Notarengruppe 
alle dem ~ollegium angehör~gen Notare, in der 
Gruppe der' Notariatskandidaten nur Kan
didaten, die substitutionsfähig sind (§ 119 Ahs. 3) 
und eine mindestens siebenjährige praktische 
Verwendung im Sinne des § 6 Abs. 2 zweiter 
Satz zurückgelegt halben ... 

§ 134. (2) Zu ihrem Wirkungskreis gehören: 

12. die Wahl der Vertreter zum Delegierten
tag (§ 141a); 

§ 136. Zur Beschlußfassung in Disziplinar
sachen der Notar,e (§ 134 Abs. 2 Z. 2), über die 
Erstellung von Gutachten über Fähigkeit und 
Verwendung von Notaren und über die Er
ledigung der Berichte über die Amtsuntersuchun
gen der Notariatskanzleien {§ 154) ist außer dem 
Vorsitzenden die Anwesenheit von zwei Drit
teln' der Mitglieder aus der Notarengruppe er
forderEch. An den Beratungen und Beschluß
fassungen in diesen Angelegenheiten dürfen sich 
die von der ,Kandidatengruppe entsendeten 
Mitglieder der Kammer nicht beteiligen, doch 
können sie in den diesbezüglichen Sitzungen an
wesend sein; ist keiner 'anwesend gewesen, so ist 
ihnen auf ihr Verlangen das Ergebnis solcher 
Amtshandlungen schriftlich mitzuteilen. 

§ 140. (1) Die österreichische Notariats
kammer setzt sich aus den Notariatskalffimern 
österreichs zusammen. Sie ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechtes und hat ihren Sitz in 
Wien. Ihr Winkungsbereicherstreckt sich auf 
das gesamte Bundesgebiet. 

(2) Die österreichische Notariatskammer ist 
berechtigt, das Staatsw<lIppen zu führen; ihr 
Amtssiegel hat das Staatswappen und die Um
schrift "österreichische Notariatskammer" zu 
enthalten. 

§ 140 a. (1)' Die österreichische Notariats
kammer ist, soweit ,es das österreichische Nota
riat in seiner Gesamtheit oder uber den Bereich 
einer einzelnen Notariatskammer hinaus betrifft, 
zur Wahrung seiner Rechte und Angelegenheiten 
sowie zu seiner Vertretung berufen. 
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141 a. (1) In den Delegiertentag hahen zu 
entsenden: 

a) die Notariatskammer für Wien, Nieder
österreich und Burgenland sechs ,Notare 
und drei Kandidaten, 

Neue F,as'sung: 

(2) Zu ihrem Witikungs!bereich gehören beson
ders 

1. die Erstattung von Gesetzesvorschlägen und 
Gutachten zu Gesetzesentwürfen sowie von Vor
schlägen auf Xnderungen in der Organisation 
des Notariats und auf l\nderungen in den 
Tarifen, .ferner die Erstellung von Gutachten 
über Verminderung oder Vermehrung von 
Notarstellen und über die Verlegung von Amts
sitzen der Notare; 

2. die Festsetzung der Beiträge der Notariats
kammern :zur Deckung ihr,es Aufwandes; 

3. die Pflege der Beziehungen zu anderen 
Berufsorganisationen des In- und Auslandes mit 
gleichem oder ähnlichem Auf,galbenbereich; 

4. die Schaffung sozialer Einrichtungen für 
Standesmitglieder und deren Angehörige oder 
Hinterblieberie; 

5. die Einrichtung und Führung eines Zen
tralen Testamentsregisters über'die von den 
Gerichten, Notaren oder Rechtsanwälten ver
wahrten letztwilligen Anordnungen, Erbver
träge, Vermächtnisverträge und Erhverzichts
verträge sowie die Erlassung diesbezüglicher 
Richtlinien, die besonders die Anmeldungs- und 
Eintragungsvorauss,etzungen, die zu verwenden
den Formblätter sowie die Höhe und Entrichtung 
der zur Deckung des diesbezüglichen Aufwands 
notwendigen Gebühren regeln; 

6. auf Ansuchen die Vermittlung hei Meinungs
verschiedenheiten und Streitigkeiten im Sinn 
des § 134 Ahs. 2 Z. 3; wenn es sich um Standes
angehörige ,verschiedener Kammersprengel han
delt; 

7. auf Ansuchen einer Notariat~kammer die 
Erstattung von Gutachten und Xußerungen in 
AngeLegenheiten des Notariats an diese Kammer; 

8. ,die Erlassung von Richtlinien über die An
rechenbarkeit von Zeiten der im § 6 Abs. 3 Z. 1 
genannten Art, über die Anwendung vor.. Tarif
bestimmungen, ü'ber die ,Buchführung und Kassa
gebarung, über Form und Inhalt des Beurkun
dungsregisters sowie über das Verhalten der 
Standesmitglieder. 

§ 141. (1) Die Organe der österreichischen 
Notariatskammer sind 

1. der Delegiertentag; 
2. der Präsident; 

3. der Ständige AuSschuß; 
4. die Rechnungsprüfer. 

§ 141 a. (1) Der Delegiertentag setzt sich aus 
Delegierten der ,einzelnen Notariatskammern 
zusammen. In den Delegiertentag haben zu ent
senden 

1. die Notariatskammer für Wien, Nieder
österreich und Burgenland sechs Notare und drei 
Kandidaten, 
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b) die Notariatskammern für Oberösterreich 
und Steiermark je vier Notare und zwei 
Kandidaten, 

c) alle übrigen Kammern je zwei Notare und 
einen Kandidaten. 

Die Kandidaten müssen in die Kammer wähl
bar sein. 

(2) Die Mitglieder des Delegiertentages müssen 
dem Notariatskollegium angehören, dessen Kam
mer sie entsendet. Gehör,en dem Kollegium Kan
didaten nicht an (§ 124 Abs. 2) oder sind wähl
bare Kandidaten nicht vorhanden oder werden 
sie nicht gewählt, so sind an' Stelle der fehlenden 
Kandidaten Notare zu entsenden. 

(3) Die Mitglieder aus dem Notarenstand wer
den von ,den in die Kammer gewählten Notaren, 
die Mitglieder aus dem Kandidatenstand von den 
in die Kammer gewählten Kandidaten gewählt 
(§ 134 Abs. 2 Z. 12). Di~ Kammer hat die Na
men der gewählten Mitglieder dem Bundesmini
sterium für Justiz anzuzeigen. 

(4) Notare werden auf drei Jahre, Kandidaten 
auf ein Jahr gewählt. Sie haben ihr Amt bis zu 
einer Neuwahl fortzuführen. 

(5) § 132 gilt sinngemäß. 

§ 141 c. (1) Der Delegiertentag wählt aus sei
ner Mitte einen Präsidenten, einen ersten und 
einen zweiten Stellvertreter sowie einen Kassier, 
die dem Notarenstand angehören müssen, ferner 
fünf Ausschußmitglieder, von denen zwei dem 
Notarenstand und drei dem Kandidatenstand 
angehören müssen. § 141 a Albs. 2 zweiter Satz 
gilt sinngemäß. 

(2) Der Präsident, seine Stellvertreter, der ,Kas
sier und die fünf Ausschußmitglieder bilden den 
Ständigen Ausschuß des Delegiertentages. 

Neue Fassung: 

2. die Notariatskammern für Ülberösterreich 
und für Steiermark ,je vier Notare und zwei 
Kandidaten, 

3. alle anderen K:ammern je zwei Notare und 
einen l(.andidaten. ' 

(2) Die Mitglieder des Delegiertentags müssen 
dem Notariatskoll~gium 'angehören, dessen .Kam
mer sie entsendet. Die Kandidaten müssen in 
die Kammer w:rhtbar sein (§ 130). Gehören 
dem Kollegium Kandidaten nicht an (§ 124 
Abs. 2) oder sind wähLbare Kandidaten nicht vor
handen oder werden sie nicht gewählt, so sind an 
Stelle der fehlenden Kandidaten Notare zu ent-
senden. 

(3) Die Mitglieder aus dem Notarenstand sind 
von den in die Kammer gewählten Notaren, die 
Mitglieder aus dem Kandidatenstand von den 
in die Kammer gewählten Kandidaten zu wäh
len (§ 134 Albs. 2 Z. 12). Die Kammer hat die 
Namen der gewä1hlten Mitglieder dem Bundes
minister fü'r Justiz anzuzeigen. 

(4) Notare sind auf drei Jahre, Kandidaten 
auf ein Jahr zu wählen. Sie haben ihr Amt bis 
zu einer Neuwahl f.ortzuführen. 

(5) Der § 132 gi'lt sinngemäß. 

§ 141 b. (1) Der Delegiertentag hat aus seiner 
Mitte den Präsidenten der österreichischen Nota
riatskJammer, ·einen ersten und ,einen zweiten 
Präsidenten~SteHvertrete~ sowie einen Kassier 
zu wählen, die dem Notarenstand angehören 
müssen, ferner fünt Ausschußmitglieder, von 
denen zwei dem Notarenstand und drei dem 
Kandidatel11stand angehören müssen. Der § 141 a 
Abs. 2 dritter SatlZ gilt sinngemäß. 

(2) Der Präsident, seine' Stellvertreter, der 
Kassier und die fünf Ausschußmitglieder bilden 
den Ständigen Ausschuß. 

(3) Der Delegiertentag hat weiter einen Rech
nungsprüfer, ·der dem Notarenstand, und einen 
Rechnungsprüfer, der dem Kandidatenstand an
gehören muß, sowie für sie je. einen Stellvertreter 
zu wählen. 

(4) Der Delegiertentag kann 'Zur Erstattung 
von VOI1schlägen Fachausschüsse bestellen; in sie 
können auch Standesangehörige berufen werden, 
die nid1t Mitglieder des Delegiertentags sind. 
Der Präsident kann zur Beratung der vom Fach
lausschuß behandelten Gegenstände auch die
jenigen Mitglieder der Filchausschüsse, die nicht 
Mitglieder des Delegiertentags oder des Stän
digen Ausschusses sind, zu den Tagungen des 
Delegiertentags oder des Ständigeh Ausschusses 
einladen; sie haben nur beratende Stimme. 

§ 141 d. (1) Der Präsident hat den Delegierten- § 141 c. Der Präsident hat dem Delegierten-
ta~ mindestens dnmal jährlich und dann ein- tag mindestens einmal jährlich und überdies dann 
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Zubetufen, wenn mindestens sieben Mitglieder einzuberufen, wenn mindestens sieben Mitglie
.des Delegiertentages es verlangen. Die Tagung der des Delegiertentags es verlangen. An wel
findet in Wien statt, wenn der Präsident den chem Ort die Tagung stattfindet, hat der Prä
Delegiertentag nicht an einen anderen Ort in sident zu bestimmen. 
der Republik österreich einberuft. 

§ 141 b. (1) Der Delegiertentag faßt seine Be
schlüsse mit. Stimmenmehrheit. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. Es kann sich bei der Beratung 
und Abstimmung durch ,ein anderes von der
selben Kammer entsendetes Mitglied des Dele
giertentages vertreten lassen. Dazu bedarf der 
Vertreter einer schriftlichen Vollmacht. 

§ 141 d. (1) .Dem Dele.giertentag obliegt die 
Beschlußfassung in allen Angelegenheiten, die 
zum Wirkungsber,eich der österreichischen No
tariat~kammer gehören ul)d nicht einem anderen 
Organ vorbehalten sind. 

{2) Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit (2) Der Delegiertentag faßt seine BeschLüsse 
von Vertretern mindestens dreier Kammern mit 'mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim
mindestens zehn Stimmen, unter denen sieben men. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Es kann 
Notarstimmen sein müssen, erforderlich. sich bei der Beratung und Abstimmung durch 

,. , 

§ 141 d. (2) Der Präsident leitet die Verhan,d~ 
lungen des Delegiertentages und des Ständigen 
Ausschusses. Er zeichnet die vom Delegiertentag 
und vom Ständigen Aussch~ß ausgehenden 
Schrif tst~cke. 

§ 141 e. (1) Der Ständige Ausschuß faßt seine 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Zur Beschluß
fassung ist die Anwesenheit .von mindest~ns der 
Hälfte seiner Mitglieder notwendig, unter denen 
sich mindestens drei Notar,e befinden müssen. 

(2) Der Ständige Ausschuß besorgt die laufen
den Geschäfte; in dringenden oder minder wich
tigen Fällen kann sie auch der Präsident erledi
gen, doch muß er darüber in der nächsten Sit
zung berich ten. 

ein anderes von derseLben Kammer entsendetes 
Mitglied des Delegiertentags vertreten lassen. 
Dazu bedarf der Vertreter einer schriftlichen 
Voltmacht. 

(3) Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit 
von Vertretern mindestens dreier Kammern mit 
mindestens zehn Stimmen, unter denen sieben 
Notal'lstimmen sein müssen, erf,orderlich. 

(4) In dringenden oder einfachen Fällen kann 
der Präsident einen Beschluß des Dele.giert,entags 
außerhalb eiher Sitzung durch schriftliche Ab
stimmung herbeiführen. Die Abs. 2 und 3 gel
ten hiebei sinngemäß mit der Abweichung, daß 
sich die Mehrheit naCh ,der Gesamtzahl der 
Stimmberechtigten hestimmt. 

§ 141 e. (1) Der Präsident hat die laufenden 
\Geschäfte, soweit ,sie dringend oder minder 
wichtig sind, zu erledigen; er hat hierülber in 
der nächsten Sitzung des Ständigen Ausschusses 
oder des Delegiettentags zu berichten; er hat 
die österreichische NotariatskaJffimer nach außen 
zu vertreten, die Beschlüsse des Delegiertentags 
und des Ständigen Ausschuss,es zu vollziehen 
und die von der österreichischen Notariatslkam
mer ausgehenden Schr~f1lstücke zu z'eichnen. 

(2) Der Präsident hat die Verhandlungen des 
Delegiertenta:gs und des Ständigen Ausschusses 
zu leiten; er stimmt bei ,der Beschlußfassung 
dieser Organe mit. 

§ 141 f. (1) Der Ständige Ausschuß hat die 
laufenden Geschäfte ,zu besorgen, soweit sie nicht 
",om Präsidenten erledigt worden sind. 

(2) Der Ständige Ausschuß faßt seine Be
schlüsse mit einf,acher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesen
heit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder, 
darunter mindestens dreier Notare, ,erforderlich. 
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(3) Der Delegiertentag kann den Ständigen 
Ausschuß auch mit der Erledigung von Geschäf
ten betrauen, die ihm selbst obliegen. 

§ 141 g. (1) Das Amt eines Mitgliedes des 
Delegi,ertentages ist ein Ehrenamt. Mitgliedern, 
die nicht am Orte der Tagung ihren Amtssitz 
(Dienstort) haben oder' Reisen im Auftrag des 
Delegiertentages ausf~hren, werden Reise- und 
Aufenthaltskosten in sinngemäßer Anwendung 
der für Bundesbedienstete geltenden Vorschriften 
vergütet, wobei die Notare den Beamten der 
allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VIII, 
die Notariatskandidaten jenen der Dienstklasse 
VII gleichgestellt werden. Die Mitglieder der 
Fachausschüsse erhalten Vergütungen nach den 
gleichen Bestimmungen. 

(2) Die Notariatskammern haben im Verhält
nis der Zahl ,der Notarstellen ihrer Sprengel zur 
Deckung der Kosten des Delegiertentages und 
seiner Ausschüsse Beiträge zu leisten, deren Höhe 
vom Delegiertentag unter Bedachtnahme auf die 
ihm erwachsenden Kosten festgesetzt wird. 

Neue Fassung: 

(3) Der Präsident kann einen Beschluß des 
Ständigen Ausschusses auch durch schriftliche Ab
stimmung herbeiführen. Der Abs. 2 gilt hiebei 
sinngemäß mit der A!bweichung, daß sich die 
Mehrheit nach 'der Gesamtzahl der Stimm
berechtigten bestimmt. 

§ 141 g. Den Rechnungsprüfern obliegt die 
Prüfung der Buch- und Kassaführung und des 
RechnungJsabschlusses der österreichischen No
tariatskammer. Sie halben 'hierüber an den Dele
gierten tag zu !berichten. 

§ 141 h. (1) Das Amt des Präsidenten und eines 
Mitglieds eines anderen Organs der österreichi
schen Notariatskaminer oder eines Fachaus
schusses ist ein Ehrenamt. Haben diese Personen 
nicht am Ort der Tagung ihren Amtssitz oder 
Dienstort oder .führen sie Reisen im Auftrag 
der österreichischen Notariatskammeraus, so 
sind ihnen Reise- und Aufenthaltskosten in sinn
gemäßer Anwendung der für iBundesbedienstete 
geltenden Vorschriften zu vergüten; hiebei sind 
die Notare den Beamten der allgemeinen Ver
waltung der Dienstklasse VIII, die Notariats
kandidaten denjenigen der Dienstklasse VIiI 
gleichgestellt. 

(2) Die Notariatskiammern halben im Verhält
nis der Anzahl der Notarst~llen ihrer Sprengel 
zueinander zur Deckung der Kosten der öster
reichischen Notariatskammer Beiträge zu leisten; 
die Höhe dieser Beiträge ist alljährlich vom 
Delegiertentag festzusetzen. 

§ 141 i. Die österreichische Notariatskammer 
hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. Diese 
hat Bestimmungen zu enthalten besonders über 

1. die Pflicht zum Bericht und zur Auskunft 
der Kammern über Standesangelegenheiten und 
über Angelegenheiten ihrer Kollegiumsmit!?lieder; 

2. die pflicht zum Bericht und zur Auskunft 
der Kollegiumsmitglieder über die Führung ihrer 
Geschäfte und ihrer Kanzleien, über Dienstver
hältnisse, über die Höhe der Einnahmen und 
Ausgaben sowie über persönliche Verhältnisse; 

3. allgemeine Weisungen in Standesangelegen
heiten und Angelegenheiten der Führung der 
Geschäfte; 

4. die innere Organisation und Kassaführung 
der österreichischen Notariatskammer; 

5. Einberufungsförmlichkeiten, Verhandlungs
leitung, Referatsverteilung und Beiziehung von 
Nichtmitgliedern und Sachverständigen zur Be
ratung. 

§ 142. Die Beschlüsse des Delegiertentags in den 
Angelegenheiten des § 140 a Abs. 2 Z.' 8 sind 
dem Bundesminister für Justiz binnen vier Wo
chen mitzuteilen. Dieser hat sie aufzuheben, wenn 
sie Gesetzen oder Verordnungen widersprechen. 
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§ 147. (2) Werden Gelder oder Wertpapiere 
vorgefunden, welche .dem Notare gemäß §§ 107 
bis 109 übergeben wurden, so sind dieselben 
genau und unter Angabe der Art derVerwah
rung und der Bezeichnung der Pakete zu ver
zeichnen und ohne jeden Aufschub zu Gericht 
zu erlegen. -

§ 153. (1) Die oberste Aufsicht ÜJber das No
tariatswesen steht dem Justizminister, die über
wachung der Amtsführung der Notare und der 
Notariatskammern dem Präsidenten der Gerichts
höfe erster und zweiter Instanz zu. 

§ 154. (2) Ober geringere Mängel, welche auf 
diese oder auf andere Weise zu ihrer Kenntnis 
gelangen, hat sie den Notaren die angemess-ene 
Erinnerung zu erteilen, von erheblicheren aber, 
allenfalls nach vorläufiger Vernehmung des No
tars, dem Oberlandesgerichte die Anzeige zu 
machen. 

(3) Die Präsidenten .der Oberlandesgerichte 
un.d der Gerichtshöfe erster Instanz am Sitze der 
Kammern haben darüber zu wachen, daß die 
Notariatskammer die öftere Einsichtnahme der 
Akten der Notare ihres Sprengels nicht vernach
lässige. 

(4) Der Präsident -des Gerichtshofes erster 
Instanz am Sitze der Kammer hat von Zeit zu 
Zeit die Kanzlei der Kammer und des Archivs 
zU untersuchen und nach dem Ergebnisse der 
Untersuchung das Geeignete zu veranlassen. 

(5) Dieser Präsident ist aber auch berechtigt, 
wenn ein gegründetes Bedenken gegen die Ord
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung eines No
tars im Sprengel der Kammer entsteht, selbst 
oder durch einen abgeor-dneten Richter unter 
gleichzeitiger Verständigung des Präsidenten der 
Notariatskammer die Akten des Notars zu unter
suchen und je nach dem Ergebnisse der Revi
sion die notwendigen Verfügungen zu treff·en. 
Von dem Ergebnisse der Untersuchung ist der 
Notariatskammer Mitteilung zumachen. 

§ 159. (3) Hat der Notar höhere Gebühren 
als die tarifsmäßigen aufgerechnet, ohne sich mit 
einem entschuldbaren Irrtume rechtfertigen zu 

Neue F.as9ung: 

§ 147. (2) Werden Gelder, Wertpapiere-oder 
Wertgegenstände vorgefunden, die dem Notar 
übergeben worden sind, so sind sie genau und 
unter Angabe der Art der Verwahrung und der 
Bezeichnung der Pakete zu verzeichnen und samt 
Tagebuch und Kassabuch (§ 116 Abs. 1 Buch
staben e und f) sowie allfälligen Verwahrungsauf
trägen und den betreffenden Handakten unver
züglich dem - Amtsnachfolger oder, sofern ein 
solcher nicht'ernannt ist, dem von der Notariats
kammer zu bestellenden Notar zu übergeben. 
Verwahrungsaufträge gelten als für den über
nehmenden Notar erteilt. Verwahrnisse, die nicht 
übernommen werden, sind unverzüglich bei Ge
richt zu erlegen. 

§ 153. (1) Die oberste Aufsicht über das Nota
riatswesen steht dem Bundesminister für Justiz, 
die überwachung der Amtsführung der Notare 
den- Präsidenten des Gerichtshofs erster und des 
Gerichtshofs zweiter Instanz zu. 

§ 154. (2) Ober geringere Mängel, die auf diese 
oder andere Weise zu ihrer Kenntnis gelangen, 
hat sie den Notaren die angemessene Erinnerung 
zu erteilen, erheblichere aber nach den §§ 155 
und 157 zu behandeln. 

(3) wird aufgehoben. 

(3) Der Präsident des Gerichtshofs erster 
Instanz am Sitze der Kammer hat von Zeit zu 
Zeit die Kanzlei des Archivs zu untersuchen und 
nach dem Ergebnisse der Untersuchung das Ge
eignete zu veranlassen. -

(4) Dieser Präsident ist auch berechtigt, wenn 
ein gegründetes Bedenken gegen die Ordnungs
gemäßheit der Geschäftsführung eines Notars im 
Spreng-el der Kammer entsteht, die Kammer 
darauf aufmerksam zu machen und, falls die Be
denken nicht innerhalb von vier Wochen beseitigt 
sind, selbst oder durch einen abgeordneten Richter 
unter Beiziehung eines von der Notariatskammer 
namhaft gemachten Notars die Akten des Notars 
zu untersuchen und je nach dem Ergebnis der 
Revision die notwendigen Verfügungen zu tref
fen. Von dem Ergebnis der Untersuchung ist 
der Notariatskammer Mitteilung zu machen. 

§ 159. (3) wird aufgehoben. 
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können, so kann keine. geringere Strafe als Geld
buße im vierf:ichen Betrage des zuviel Geforder
ten und im Falle der Wiederholung in keinem 
geringeren als dem Achtfachen des 'zuviel Ge
rechneten verhängt werden. 

§ 161 c. (1) Die Berichterstattung ist in der 
Regel einem Notarenrichter zu übertragen. Bei 
der Abstimmung stimmt zuerst der an Lebens
jahren ältere Notar, dann ein staatlicher Richter, 
dalmder jüngere Notar. 

Neue Fassung: 

§ 161 c. (1). Die Berichterstattung ist einem 
Notare~richter zu übertragen. Bei der Abstim
mung stimmt zuerst der an Lebensjahren altere 
Notar, dann ein staatlicher Richter, dann der 
jüngere Notar. 
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